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Vorbemerkungen
Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemald Art. 126d Abs. 1 Bundes—Ver-
fassungsgesetz nachstehenden Bericht Uber Wahrnehmungen, die er bei einer
Gebarungslberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfallige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmannische
Auf—und Abrundungen.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage Uber die Website
des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfligbar.
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TZ Textzahl(en)

u.a. unter anderem

uUSt Umsatzsteuer

USW. und so weiter

uvp Umweltvertraglichkeitsprifung
vgl. vergleiche

VZA Vollzeitaquivalente

z.B. zum Beispiel
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Glossar

Abschlagslange
Arbeitstiefe des in einem Arbeitstakt geschaffenen Hohlraums

Ausbruchsquerschnitt
Querschnittsflache des auszubrechenden Tunnelhohlraums

Begleitende Kontrolle
eine delegierbare Funktion des Auftraggebers; umfasst eine zeitnahe Prifung
und Nachkontrolle der Projektunterlagen und ermoglicht damit noch Korrekturen
im Projektablauf; stellt eine zweite Betrachtungsebene fir den Auftraggeber dar
(Vier—Augen—Prinzip) und bereitet Entscheidungsprozesse auf

Kalotte
obere Teilausbruchsflache eines Tunnels

Leistungsgruppe
Gruppe zusammengehoriger Leistungen im Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis
Beschreibung der Leistungen flr ein bestimmtes Bauvorhaben, zumeist
gegliedert nach Positionen

Leistungsverzeichnis—Position
kleinste, als verrechenbare Leistung festgelegte Zusammenfassung von
Einzelleistungen; der Positionstext enthéalt die technische Beschreibung der
Leistung, wobei zusatzlich die die Position betreffenden Vertragsbestimmungen
gelten

Matrix
herkdmmliches, laut ONORM B 2203-1 definiertes Abrechnungs— und
Klassifizierungsmodell flr die baugrundabhdngige Vergitung der Ausbruchs—
und zeitgebundenen Kosten

Mehr—/Minderkostenforderung
auf den Preisgrundlagen des Bauvertrags aufzubauende Forderung eines
Vertragspartners betreffend die terminliche oder preisliche Anpassung des
Vertrags

Ortliche Bauaufsicht

Die Ortliche Bauaufsicht umfasst die Vertretung der Interessen des Bauherrn auf
der Baustelle.
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Preisgleitung
Bei Vereinbarung von veranderlichen Preisen werden die Angebotspreise bei
Verdnderung definierter Preisgrundlagen (bspw. Baukostenindex) unter
bestimmten Voraussetzungen angepasst.

Stitzmaflnahmen
Vorkehrungen zur Stltzung eines Gebirges und zur Sicherung eines Hohlraums

Stutzmittel
technische Elemente der StlitzmaRnahmen (wie bspw. Anker, Spiele, Stahlbdgen,
Spritzbeton und Bewehrung)

Vortriebsklasse
Einteilung der Ausbrucharbeiten nach den erforderlichen bautechnischen
MafRnahmen

Wertanpassung Gleitung
Beaufschlagung der Basiskosten mit den Kostenanséatzen fiir Wertanpassung (vor
Vertragsabschluss) und fur Gleitung (nach Vertragsabschluss), um die bis zu
einem Bezugspunkt bereits eingetretene Marktpreisentwicklung zu
berlcksichtigen

Vorausvalorisierung
Unter Vorausvalorisierung wird der Kostenansatz in der Kostenplanung fir die
Valorisierung (Wertanpassung) zwischen der Preisbasis, der Kostenermittlung
und dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Leistungserbringung verstanden.
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WIRKUNGSBEREICH
Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie

Errichtung der S 10 — Muhlviertler SchnellstralRe

Prafungsziel

Der RH Uberprifte von Mérz bis Dezember 2017 den Bau der S 10 — Muhlviertler
Schnellstralle durch die ASFINAG Bau Management GmbH vom Beginn der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung im Mdarz 2007 bis zur Abrechnung der Leistungen wahrend
der Uberpriifung an Ort und Stelle. Ziel der Gebarungsiiberpriifung war es, die
Genehmigungsverfahren, die Grundeinlose, die Ausschreibung und Vergabe, die
Abwicklung der Bauarbeiten und die Projektaufbau— und —ablauforganisation sowie
die Wahrnehmung der Bauherrnfunktion durch die ASFINAG Bau Management GmbH
zu beurteilen.

Kurzfassung
Ausgangslage

Die S 10 — Muhlviertler SchnellstralRe ist die Verlangerung der A 7 Mihlkreis Autobahn
und soll als vierspurige Schnellstrale von Unterweitersdorf Gber Freistadt bis zur
Staatsgrenze bei Wullowitz verlaufen. Die ASFINAG Bau Management GmbH stellte
Ende Mérz 2007 als Projektwerberin beim Bundesministerium fir Verkehr, Innovation
und Technologie den Antrag auf eine Genehmigung nach dem Umweltvertraglich-
keitsprifungsgesetz 2000 (UVP-G) und einen teilkonzentrierten Genehmigungsbe-
scheid fur den 22 km langen Abschnitt Unterweitersdorf bis Freistadt Nord. Die Ver-
fahren und damit der Vollzug solcher Projekte waren auf drei Ebenen —Bund, Land
und Bezirk — aufgeteilt. Die ASFINAG Bau Management GmbH Uberschritt ihren Zeit-
plan fir das UVP-Hauptverfahren um rd. 15 Monate. Alle erforderlichen Genehmi-
gungen lagen erst mit Februar 2013 vor. Die ASFINAG Bau Management GmbH fihrte
Ausschreibungen fir Bauleistungen ohne Vorliegen von Genehmigungen durch,
wodurch Mehrkosten von rd. 2,51 Mio. EUR entstanden. (TZ 3, TZ4, TZ 5)

Die ASFINAG Bau Management GmbH flihrte Grundeinlésen durch und beauftragte
zur Bewertung dieser Liegenschaften externe Gutachter mittels Direktvergaben.
Dies entsprach nicht den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes. Durch die
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Direktvergaben ohne Vergleichsofferte kam die Leistungsvergabe unter keinen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zustande. Die Leistungsfristen wurden in einigen
Fallen wesentlich Uberschritten. Den Akzeptanzzuschlag von 10 % lieR die ASFINAG
Bau Management GmbH ausweisen. (TZ 6)

Kosten— und Terminentwicklung

Der Aufbau und die Struktur der Kostenplanung entsprachen den internen ASFINAG—
Richtlinien und waren nachvollziehbar sowie zweckmaRig. Exklusiv der offenen und
eingeklagten Summen entsprachen die Gesamtkosten im September 2017 mit
rd. 671 Mio. EUR den geschéatzten Gesamtkosten der Aufsichtsratssitzung vom
Marz 2007. Unberlcksichtigt blieben Forderungen von Auftragnehmern in zwei
Baulosen mit einer maximalen Gesamtsumme von 66,60 Mio. EUR sowie von
Dienstleistern in Hohe von rd. 0,39 Mio. EUR (d.h. insgesamt rd. 10 % der Gesamt-
kosten). Der Baubeginn konnte mit vorbereitenden Malnahmen mit Juli 2009
ebenso eingehalten werden wie die Gesamtverkehrsfreigabe im Dezember 2015.
Die Teilverkehrsfreigaben verzogerten sich zum Teil. Die Kosten—und Terminplanung
wurde durch die Ortliche Bauaufsicht durchgefiihrt, die Steuerung durch die Pro-
jektkoordination mit Eigenpersonal und die Kontrolle durch die Abteilung Projekt-
controlling mit Eigenpersonal. Die Kostenplanung konnte von der Projektkoordina-
tion und der Abteilung Projektcontrolling aufgrund der zu geringen Ressourcen nicht
vertieft und ausreichend einer Kontrolle unterzogen werden. (TZ 7, TZ 8)

Die Kostenverfolgung fiihrte die Ortliche Bauaufsicht und deren Kontrolle grundsétz-
lich die Begleitende Kontrolle durch. Abweichungen zwischen dem Budget und den
Plankosten zur Prognose waren nicht dargestellt. Die Ortliche Bauaufsicht und die
Begleitende Kontrolle sollten Soll-Ist—Vergleiche in der Terminplanung anstellen;
diese lagen jedoch nicht vor. (TZ 9)

Projektabwicklung

Die Summen der Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer fir Dienstleistungen
betrugen bis zu rd. 61 % der Schlussrechnungssumme bzw. bis zu rd. 234 % der Auf-
tragssumme. Die ASFINAG Bau Management GmbH beauftragte zum Teil zu kurze
Leistungsfristen, woraus Mehrkosten entstanden. (TZ 11)

Die Projektkoordination und Projektkontrolle fiihrte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH mit Eigenpersonal aus. Die Projektkoordination war jedoch mit zu
wenig Ressourcen ausgestattet. (TZ 12)

10
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Der RH Uberprifte Planung und Bauausfihrung von zwei der sechs Hauptbaulose
aufgrund des finanziellen Umfangs und der technischen Komplexitat dieser Bauab-
schnitte. Bei den Baulosen 2.1 und 4.1 stellte er Mangel und Schwachstellen in den
Teilprozessen Ausschreibung und Vergabe, Bauabwicklung und Abrechnung sowie
Mehrkostenforderungen fest. (TZ 13 bis TZ 36)

Das Baulos 2.1 umfasste den Tunnel Goétschka mit einer Lange von 4,4 km. Die
ASFINAG Bau Management GmbH erteilte den Bauauftrag im Oktober 2011. Der
Auftragnehmer strebte in der Folge eine Verschiebung des in der Ausschreibung
vorgegebenen fixen Durchschlagspunkts um rd. 730 m an. Mit dem Abschluss einer
entsprechenden Vereinbarung bewilligte die ASFINAG Bau Management GmbH die
Verschiebung. Dies bedeutete eine Anderung des Vertragsmodells, weil der Tunnel
—anstelle in zwei Teilvortrieben mit ein und zwei Drittel der Gesamtlédnge — nun-
mehr mit zwei annahernd gleich langen Teilvortrieben hergestellt werden konnte
und fihrte zu einer wesentlichen Anderung im Bauablauf bzw. bei der Baulogistik
(z.B. Materialdisposition, Anteil fallender bzw. steigender Vortrieb).

Zum Zeitpunkt dieses Zugestdandnisses lag eine Mehrkostenforderung des Auftrag-
nehmers von rd. 33,77 Mio. EUR bereits vor und war der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH bekannt. Der RH kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH
diese Forderungen des Auftragnehmers nicht aktiv in die Verhandlungen Uber die
Verschiebung des Durchschlagspunkts einbezog, obwohl mit der Verschiebung eine
grundlegende Anderung des beauftragten Baukonzepts einherging. Die spater auf
65,11 Mio. EUR (inkl. USt) erweiterte Mehrkostenforderung klagte der Auftragneh-
mer im Juli 2017 ein. Das Verfahren war zur Zeit der Gebarungsiberprifung noch
nicht abgeschlossen. (TZ 21, TZ 35)

Der Auftragnehmer des Bauloses 4.1 hatte gemals Ausschreibung mehrere Gebaude
abzutragen und wegzuschaffen. Bei zumindest zwei Gebduden bestand die Dachein-
deckung aus gesundheitsgefahrdendem Material, ndmlich aus Asbestzementplat-
ten. Keiner der Projektbeteiligten machte jedoch die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH auf das Gesundheitsrisiko aufmerksam, das durch den gefahrlichen
Abfall beim Abtrag der Gebdude zu erwarten war. Der RH kritisierte, dass der
Umgang mit dem asbesthaltigen Abfall von gravierenden Mangeln gepragt war,
namlich fehlender Erkundung, fehlenden Entsorgungsnachweisen und fehlenden
MaRnahmen zum Arbeitnehmerschutz. Die mangelnde Sorgfalt und das fehlende
Know—how der Projektbeteiligten fihrte dazu, dass die technischen, die abfallwirt-
schaftlichen und die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben nicht
oder nur unzureichend eingehalten wurden. (TZ 23)
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Der Auftragnehmer des Bauloses 4.1 meldete ab Februar 2012 — drei Monate nach
Baubeginn — Mehrkosten aufgrund verspateter Planlieferungen an. In Summe belie-
fen sich die Forderungen des Auftragnehmers letztendlich auf rd. 2,59 Mio. EUR.
Davon beauftragte und verglitete die ASFINAG Bau Management GmbH
rd. 0,48 Mio. EUR. Der Auftragnehmer blieb bei seiner Forderung in voller Héhe, die
Differenz aus diesen beiden Betrdgen ging in den spateren Vergleich ein. Der RH
kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH keinerlei MaRnahmen zur
Schadloshaltung gegeniber den beteiligten Planern setzte. Dies lag u.a. daran, dass
in den Vertragen eine klare Schnittstellenregelung und in der Ausfiihrungsphase die
Planungskoordination samt umfassender Dokumentation fehlte. Dabei wéaren derar-
tige Vorkehrungen zweckmaRig gewesen, um verspatete Planlieferungen zu doku-
mentieren, einem Verursacher zuzuordnen und entsprechende MaRnahmen zur
Schadloshaltung umzusetzen. (TZ 31, TZ 36)

Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an die ASFINAG
Bau Management GmbH hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

e Bauleistungen waren grundsatzlich erst nach Vorliegen samtlicher behordlicher
Genehmigungen auszuschreiben und das Vergabeverfahren ware erst einzulei-
ten, wenn Genehmigungen mit den Behdrden soweit abgestimmt sind, dass
eine Vorlage des Bescheids zeitlich gesichert ist, um Mehrkosten zu vermeiden.

¢ Im Sinne einer partnerschaftlichen Vorgangsweise und Wahrung der Interes-
senslage als offentlicher Bauherr waren Zugestandnisse an Auftragnehmer
bereits bekannten Mehrkostenforderungen in Verhandlungen mit Auftrag-
nehmern gegenlberzustellen. Dabei waren der Abwehr von Mehrkostenfor-
derungen sowie der Einraumung allfélliger Zugestandnisse ein angemessener
Stellenwert einzurdumen.

¢ In den Vertragen der Konsulenten (vor allem Planer) waren klare Regelungen
zu Schnittstellen, Koordination, Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten zu
treffen, um sich kinftig gegebenenfalls an dem jeweiligen Verantwortlichen
schadlos halten zu kénnen. (TZ 37)

12
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Zahlen und Fakten zur Prifung

S 10 — Muhlviertler SchnellstraRe, Neubau Unterweitersdorf — Freistadt Nord

Genehmigung der Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie nach dem
Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000, dem BundesstrafRengesetz 1971, dem Forst-
gesetz 1975 und dem StraRentunnel-Sicherheitsgesetz hinsichtlich der S 10 — Muhlviertler
SchnellstraBe Abschnitt Unterweitersdorf — Freistadt Nord; 3. Juli 2009

Rechtsgrundlage

Gegenstand Neubau der S 10 — Mihlviertler Schnellstrale von Unterweitersdorf bis Freistadt Nord
Umfang der BaumalBnahmen Hauptbaulose Lange (rd.) wesentliche MaBnahmen
Baulos 1: 5500 m 2"Brucken, 4 Uberfiihrungen, 4 Durch-
lasse
Baulos 2.1: 4870 m Tunnel Gotschka, 1 Durchlass
Baulos 2.2: 4,055 m Tunnel Neumarkt, 3 Uberfiihrungen,
1 Durchlass
Baulos 3: 4.675m 3 Unterflurtrassen,
2 Brlcken
Baulos 4.1- 4.400 m 1 Un“terﬂurtrasse, 2 Tunnel, 1 Galerie,
6 Briicken
Baulos 4.2: 1.535m 7 Bricken
Gesamtldange 22,04 km
Gesamtkosten rd. 670,93 Mio. EUR (exkl. strittiger Forderungen in der Hohe von rd. 66,99 Mio. EUR)

Baubeginn Juli 2009, Verkehrsfreigabe Dezember 2015, Gesamtfertigstellung inkl. 2. Nach-

Zeitraum bauphase bis 31. Dezember 2017 (Stand: September 2017)

rd. 417,61 Mio. EUR (exkl. elektrotechnische und maschinelle Ausristung und Auftrdge von

Auftragssumme Bauarbeiten Bauleistungen unter 1 Mio. EUR)

Abrechnungsstand 448,85 Mio. EUR exkl. Gleitung bzw. 470,70 Mio. EUR inkl. Gleitung und inkl. pauschale
Bauarbeiten Vergleichssummen Baulose 4.1 und 4.2

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

13
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Priafungsablauf und —gegenstand

(1) Der RH Uberprifte von Mérz bis Dezember 2017 die Bauarbeiten der ASFINAG
Bau Management GmbH zur Errichtung der S 10 — Muhlviertler SchnellstrafRe vom
Beginn des Verfahrens nach dem Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000
(UVP-G) im Marz 2007 bis zur Abrechnung der Leistungen wahrend der Gebarungs-
Uberprifung an Ort und Stelle.

Ziel der Gebarungslberprifung war es,

die Genehmigungsverfahren,

die GrundeinlBse,

die Ausschreibung und Vergabe,

die Abwicklung der Bauarbeiten,

die Projektaufbau— und —ablauforganisation sowie

die Wahrnehmung der Bauherrnfunktion durch die ASFINAG Bau Management GmbH

zu Uberprifen.

Die im Bericht angefiihrten Betrdge wurden kaufmannisch gerundet und beinhalten
— sofern nicht ausdricklich anders angegeben — keine Umsatzsteuer.

(2) Zu dem im August 2018 Ubermittelten Prifungsergebnis nahmen die ASFINAG
Bau Management GmbH im September 2018 und das Bundesministerium fir Ver-
kehr, Innovation und Technologie im November 2018 Stellung. Das Land Oberoster-
reich verzichtete auf die Abgabe einer Stellungnahme. Der RH erstattete seine
Gegenaullerung im Juni 2019.
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Chronologie

2 Die folgende Tabelle stellt die wesentlichsten Ereignisse im Zusammenhang mit der
Errichtung der S 10 — Muhlviertler SchnellstralSe dar:

Tabelle 1:

Datum

1. April 2002

1. Janner 2005

27. April 2006

29. Marz 2007

26. Mérz 2007 bis 3. Juli 2009
ab Februar 2009
10. Juli 2009

20. August 2010 bis 25. Februar 2013
2. November 2010

2. November 2011

14. November 2011

19. Juni 2012

30. September 2012

8. Oktober 2012

15. Janner 2013

15. November 2014
28. November 2014
20. Dezember 2015
5.Juli 2017

Ende 2017

16

Chronologie

Ereignis

Verlanderung der BundesstraRen und Aufnahme der B 310 ins Streckennetz der
ASFINAG als S 10 — Muhlviertler Schnellstrale

Ubernahme der Zusténdigkeit durch die ASFINAG Bau Management GmbH vom
Amt der Oberdsterreichischen Landesregierung

Erklarung durch Verordnung zum BundesstralRenplanungsgebiet laut § 14
BundesstraRengesetz durch den Bundesminister fur Verkehr, Innovation und
Technologie

Aufsichtsratssitzung: Beschlussfassung zu zustimmungspflichtigen Geschaften
gemaR § 4 Abs. 1 lit. c) der Geschaftsordnung des Vorstands S 10 — Muhlviertler
SchnellstralRe, Abschnitt Stid, Unterweitersdorf — Freistadt Nord: Gesamtlange
ca. 22,5 km, angestrebter Baubeginn: 2009, Bauzeit gesamt: 6 Jahre, geplante
Verkehrsfreigabe: abschnittsweise

UVP—Einreichprojekt 2007 mit Bescheid
Abhandlung Materienrechtsverfahren (u.a. Naturschutzgesetz und Wasserrecht)

Baubeginn Baulos 1.0 (offizieller Baubeginn S 10 — Mihlviertler Schnellstrale,
Spatenstichfeier 1. August 2009)

UVP—Anderungsantrage

Baubeginn Baulos 1.1 (HauptbaumaRnahme Baulos 1)

Baubeginn Baulos 4.1 (Anschlussstelle Freistadt bis inkl. Tunnel Manzenreith)
Baubeginn Baulos 2.1 (Tunnel Gétschka)

Baubeginn Baulos 4.2 (Anschlussstelle B 38 bis Freistadt Nord)
Verkehrsfreigabe Baulos 1.1

Baubeginn Baulos 2.2 (Tunnel Neumarkt)

Baubeginn Baulos 3 (Gemeindegrenze Neumarkt/Kefermarkt — Anschlussstelle
Freistadt Sud)

Verkehrsfreigabe Umfahrung Freistadt (Baulose 4.1 und 4.2)
Verkehrsfreigabe Tunnel Neumarkt mit Gegenverkehr
Gesamtverkehrsfreigabe Abschnitt Stid

Einbringen einer Klage durch Auftragnehmer betreffend Mehrkostenforderungen
19 und 21 Baulos 2.1 (Tunnel Gotschka)

Bauende Abschnitt Std (inkl. 2. Nachbauphase)
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH
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Projektbeschreibung

Die S 10 — Muhlviertler SchnellstraRe ist die Verlangerung der A 7 — Muhlkreis Auto-
bahn (Knoten Linz bis Unterweitersdorf) und soll als vierspurige' Schnellstralle von
Unterweitersdorf Uber Freistadt bis zur Staatsgrenze bei Wullowitz verlaufen. Fir
den bisher errichteten Abschnitt Stid bis Freistadt Nord fand das UVP—Verfahren im
Zeitraum 2007 bis 2009 statt, die UVP—Anderungsbescheide wurden bis Anfang des
Jahres 2013 erwirkt. Die Errichtung der rd. 22 km langen SchnellstralRe erfolgte ab
Juli 2009 in Teilabschnitten mit sechs Hauptbaulosen. Uber 40 % der Trasse verlau-
fen unterirdisch durch je vier zweirdhrige Tunnel und Unterflurtrassen. Fir den Bau
waren zahlreiche Briicken, Uberfiihrungen und Durchldsse sowie Anschlussstellen
erforderlich.

Nach abschnittsweisen Verkehrsfreigaben wurde am 20. Dezember 2015 der
gesamte Abschnitt von Unterweitersdorf bis Freistadt Nord der S 10 — Muhlviertler
Schnellstralle unter Verkehr genommen. Die S 10 — Muhlviertler SchnellstraRRe soll
laut Verkehrsprognosen rd. 90 % des Ziel— und Quellverkehrs in den GrofRraum Linz
bindeln.?

Die Gesamtkosten des Projekts betrugen rd. 670,93 Mio. EUR (exkl. strittiger Forde-
rungen in der Hohe von rd. 66,99 Mio. EUR).

Die nachstehende Abbildung zeigt den Trassenverlauf der S 10— Mduhlviertler
SchnellstraRe:

ausgenommen Anschlussstelle Unterweitersdorf bis Ausfahrt Tunnel Gétschka Richtungsfahrbahn Prag

lediglich rd. 10 % Transitverkehr

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)
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Abbildung 1: Lageplan der S 10 — Muhlviertler Schnellstrae
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Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

Projektorganisation

Das Organigramm zeigt die internen und externen Beteiligten und ihre Aufgaben bei
der Realisierung des Projekts S 10 — Mihlviertler SchnellstraRe:
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Errichtung der S 10 — Muhlviertler SchnellstralRe

Abbildung 2: Projektorganisation
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Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

Die Abteilung Planung der ASFINAG Bau Management GmbH erstellte das Einreich-
projekt. Externe organisatorische Unterstiitzungen in der Planungsphase waren u.a.
die Begleitende Kontrolle und die Projektsteuerung. Nach Erteilung des UVP-
Bescheids (Durchfihrung durch die Abteilung Planung der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH) Ubernahm die Abteilung Bau der ASFINAG Bau Management GmbH
die Abwicklung des Bauprojekts. Zudem waren u.a. die Abteilungen Grundeinldse,
elektrotechnische und maschinelle Ausristung und Projektcontrolling am Projekt
beteiligt.

19
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Grundstucksbereitstellungen und
Genehmigungsverfahren

Behordenverfahren

5.1 (1) Die Autobahnen— und SchnellstraRen—Finanzierungs—Aktiengesellschaft
(ASFINAG) legte in der Aufsichtsratssitzung vom 29. Méarz 2007 den Zeitraum flr
das UVP—-Verfahren fur April 2007 bis April 2008 und fir die nachgelagerten Materi-
enrechtsverfahren (z.B. Wasserrecht, Naturschutzrecht) bis Ende 2008 fest. In der
Folge stellte ihr Vertreter, die ASFINAG Bau Management GmbH, als Projektwerber
beim Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie (in der Folge kurz:
Ministerium) den Antrag auf Durchfihrung der UVP—Genehmigung und auf Erlas-
sung eines teilkonzentrierten Genehmigungsbescheids fur den Abschnitt Unterwei-
tersdorf bis Freistadt Nord. Das Verfahren sollte — entsprechend den Vorgaben des
Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetzes 2000% — innerhalb von zwolf Monaten
abgewickelt werden.

Der UVP—Bescheid fur das Hauptverfahren lag im Juli 2009 vor, d.h. nach einer Ver-
fahrensdauer von rd. 27 Monaten.*

(2) Bedingt durch das teilkonzentrierte Verfahren war die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH ab Juli 2009 Antragstellerin in insgesamt 135 materienrechtlichen
Genehmigungsverfahren auf Landes— und Bezirksebene. Sie stellte die Antrége auf-
grund des Projektumfangs und zur Optimierung der zeitlichen Umsetzung in Teilab-
schnitte (z.B. Baulose) gegliedert. Die gestaffelte Abwicklung der materienrechtli-
chen Verfahren hatte —im Fall von Verzégerungen bis zur Bescheiderlassung — nur
Auswirkungen auf ein Baulos. Deshalb konnte grundsatzlich der Baubeginn mit
Juli 2009 — wenn auch nur fir bauvorbereitende Malinahmen im Bereich Unterwei-
tersdorf® — sichergestellt werden. Am 1. August 2009 fand der offizielle Baubeginn
mit der Spatenstichfeier statt.

(3) Die ASFINAG Bau Management GmbH flhrte — entgegen den internen Vorgaben
ihres Qualitdtsmanagements® — Ausschreibungen fur Bauleistungen teilweise ohne
Vorliegen von Genehmigungen (materienrechtliche Verfahren, UVP—Verfahren) und
der erforderlichen Grundstlckseinldsen durch. Beispielsweise fihrte sie das Aus-
schreibungsverfahren fir das Baulos 3 durch, obwohl die Genehmigungen nicht

®  BGBI. 697/1993 i.d.g.F.

4 Erganzungen zum Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000 aufgrund der Einbeziehung des Abschnittes
Nord der A 26 Linzer Autobahn in die Verkehrsprognose und Gegengutachten im Fachbereich Larm/
Humanmedizin

Leitungsumlegungen, Verkehrsumlegung der B 310 und Vorlastschittung fur die Dammkérper der S 10

5 GemdR Vorgabe der ASFINAG Bau Management GmbH ist es erforderlich, dass Materien— und sonstige Ver-
fahren sowie die Grundeinl6se vor Veroffentlichung der jeweiligen Ausschreibungen abgeschlossen sind.
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vollstandig vorlagen. Dadurch musste der Baubeginn gegeniber der Ausschreibung
von 1. Juni 2012 auf 15. Janner 2013 verschoben werden.

Aufgrund von Verzogerungen bei den Genehmigungen teilte die ASFINAG Bau
Management GmbH Bauleistungen auf und zog Malnahmen — z.B. Errichtung einer
Kreisverkehrsanlage, von Briicken und BaustralRen — vor.”

Aus diesen fehlenden Genehmigungen resultierten nicht nur Verzogerungen (ver-
spateter Baubeginn und verkirzte Leistungsfrist), sondern auch folgende
Mehrkosten:

Tabelle 2: Verzogerungen durch Genehmigungen und resultierende Mehrkosten

. UVP-Anderungs- geplanter tatsachlicher
Baul Leist: Vi bephase?
SHIOSE ‘ A ‘ kb bescheid Baubeginn Baubeginn
in EUR
Baulos 2 Ortliche 1. Juli 2009 bis 9. Oktober 2012, 2. Quartal 2010° November 2011 878.000
Bauaufsicht 27. Mai 2010 18. Juli 2011 (Baulos 2.1),
Oktober 2012
(Baulos 2.2)
Baulose 3 Ortliche 23. Dezember 2008 25. Februar 2013, 3. Quartal 2009/ Janner 2013 904.000
und 4 Bauaufsicht bis 25. August 2009 9. Janner 2012 2. Quartal 20103 (Baulos 3),
November 2011

(Baulos 4.1), Juni 2012
(Baulos 4.2)*

Baulos 3 Bauleistungen  29. November 2011 25. Februar 2013 1. Juni 2012 15. Janner 2013 454,000°
bis 14. Janner 2013

Baulos 4.1 Bauleistungen 9. Dezember 2010 bis 9. Janner 2012 19. September 2011 2. November 2011 271.000
14. November 2011

Summe 2.507.000

UVP = Umweltvertraglichkeitsprifung
1 Zeitraum Bekanntmachung (Verdffentlichung) bis Auftragsvergabe
Schlussrechnungssumme exkl. Gleitung
Baubeginn Bauleistungen; als Leistungsbeginn der Ortlichen Bauaufsicht fiir das Baulos 2 war der 1. August 2009 und fiir die Baulose 3 und
4 der 1. Juni 2009 vorgesehen.
Der Beginn der Ausschreibungspriifungen verzogerte sich fur die Baulose 3, 4.1 und 4.2 um 23, elf bzw. 17 Monate; weiters verzogerte sich
der Baubeginn des Bauloses 4.2 durch einen Einspruch beim Bundesvergabeamt.
5 Auftragssumme der Mehrkostenforderung 001: rd. 7.742.000 EUR, wobei die effektive Erhéhung rd. 454.000 EUR betrug
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

2

3

5.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die ASFINAG Bau Management GmbH die Zeitraume
in den Terminplanen flr die Genehmigungsprozesse des UVP—Verfahrens und der
Materienrechtsverfahren sehr ambitioniert ansetzte und ihren Zeitplan fir das
UVP—Hauptverfahren um rd. 15 Monate Uberschritt. Alle erforderlichen Genehmi-
gungen lagen erst mit Februar 2013 vor.

7 u.a. Baulos 1.0: VorbereitungsmaRnahmen, z.B. Vorlastschittung, Auftragsvolumen 2,15 Mio. EUR, Bau-
los 2.2.0: Verkehrsumlegungen fir Hauptbaulos, Auftragsvolumen 3,39 Mio. EUR, Baulos 4.0: Kreisverkehrs-
anlage, BaustralRen, Auftragsvolumen 3,60 Mio. EUR, Baulos 4.1.0: Brlickenobjekte, Spange Walchshof, Auf-
tragsvolumen 6,25 Mio. EUR
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, klnftig in der Terminpla-
nung die Zeitraume flir Genehmigungsprozesse —vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen aus bereits realisierten Projekten — realitdtsnahe festzulegen.

Der RH kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH — entgegen den eige-
nen Qualitdtsmanagementvorgaben — Ausschreibungen fir Bauleistungen ohne
Vorliegen von Genehmigungen durchfihrte und dadurch Mehrkosten in Héhe von
rd. 2,51 Mio. EUR aufgrund von Verzégerungen wegen nicht zeitgerecht vorliegen-
der Bescheide entstanden. Der RH anerkannte jedoch die Bemihungen der ASFINAG
Bau Management GmbH, die Termine —im Jahr 2007 legte der Aufsichtsrat der
ASFINAG den Baubeginn fir das Jahr 2009 und eine Bauzeit von sechs Jahren fest —
einzuhalten (TZ 2). Der RH hielt fest, dass der Baubeginn nur aufgrund vorgezogener
Baumalnahmen eingehalten wurde. Er erachtete diese Vorgangsweise aus wirt-
schaftlicher Sicht (vermeidbare Mehrkosten) fir unzweckmaRig.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, Bauleistungen erst nach
Vorliegen samtlicher behérdlicher Genehmigungen zu vergeben. Vergabeverfahren
wadren erst einzuleiten, wenn Genehmigungen mit den Behdrden soweit abgestimmt
sind, dass eine Vorlage des Bescheids zeitlich gesichert ist, um Mehrkosten zu
vermeiden.

Weiters empfahl er der ASFINAG Bau Management GmbH, in den Ausschreibungen
fur geistige Dienstleistungen (z.B. Ortliche Bauaufsicht) Monatspauschalen mit
geringerer Leistungsdichte (z.B. Verzogerungen in Genehmigungsverfahren)
vorzusehen.

53 (1) Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH habe sie in ihrem
Standardprozess festgelegt, dass erst nach Vorliegen der Genehmigungsbescheide
die Ausschreibungen fir die Bauauftrage zu veroffentlichen seien.

Die Ausschreibungsunterlagen hatten sich in mehrfacher Hinsicht geandert:

e Die Leistungsinhalte seien dergestalt gegliedert worden, dass sie fir die unter-
schiedlichen Arten von Bauvorhaben (Bestandprojekte, Kleinbaumalknahmen, GroR-
projekte und Neubauprojekte) anwendbar seien. Die Referenzen seien grundlegend
Uberarbeitet worden.

¢ Das Leistungsverzeichnis sei ebenfalls grundlegend Uberarbeitet worden. So gebe es
nunmehr keine generelle Pauschale fir die Bauphase. Flir das Schlisselpersonal
seien einzelne Monatspauschalen inklusive Aufzahlungspositionen fir Nacht— und
Wochenendarbeit definiert worden. Daflir misse die ausschreibende Stelle den
Personaleinsatz einschadtzen und vorgeben.

e Das der damaligen Ausschreibung zugrunde liegende Leistungsbild sei vollstandig
Uberarbeitet worden.
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Eine Arbeitsgruppe zur Fortschreibung der Leistungsbilder existiere, die im Anlass-
fall die Dienstleisterausschreibung Uberarbeite.

Die Empfehlungen des RH zur Abwicklung der Behdrdenverfahren und zur Aus-
schreibung von geistigen Dienstleistungen nahm die ASFINAG Bau Management
GmbH zur Kenntnis.

(2) Laut Stellungnahme des Ministeriums sei eine Abstimmung der Genehmigung
mit den Behorden — gemeint wohl in zeitlicher Hinsicht — seitens der Behorde aus
rechtlichen Grinden und wohl auch faktisch nicht moglich.

Die Vielzahl an Genehmigungsverfahren lasse sich nicht ausschliefRlich auf das teil-
konzentrierte Genehmigungsverfahren nach dem 3. Abschnitt des Umweltvertrag-
lichkeitsprifungsgesetzes 2000 zurlckfihren, sondern sei auch durch die vorge-
nommenen Abschnittsteilungen bzw. die Anderungsverfahren bedingt.

Der RH stellte gegenliber dem Ministerium klar, dass er mit seiner Empfehlung nicht
auf eine Abstimmung zwischen Antragsteller und Ministerium vorab abzielte. Viel-
mehr ware der Fortgang des behordlichen Verfahrens zu bericksichtigen und mit
der Einleitung von Vergabeverfahren im Zweifelsfall bis zum Bescheid zuzuwarten.

Grundstlcksbereitstellung

(1) Die ASFINAG Bau Management GmbH flhrte fir die Realisierung der S 10 — Mihl-
viertler Schnellstrale Grundeinlésen durch. Zur Bewertung der einzulésenden Lie-
genschaften® beauftragte sie externe Gutachter direkt mit der Leistungserbringung.
Insgesamt vergab die ASFINAG Bau Management GmbH 25 Gutachterleistungen
direkt ohne Vergleichsangebote im Wert von insgesamt rd. 800.000 EUR. Die Gut-
achter erstellten generelle Gutachten® und leiteten daraus Gutachten fir einzelne
Liegenschaften ab.

(2) Die ASFINAG Bau Management GmbH definierte in ihren Auftragsschreiben Leis-
tungsfristen flr die Erstellung der generellen Gutachten. Die Leistungsfristen wur-
den in einigen Fallen wesentlich (Uber ein Jahr) Gberschritten. Die Leistungen wur-
den von der ASFINAG Bau Management GmbH nicht eingemahnt.

bebaute und unbebaute Grundstiicke

Preisbandgutachten (Ermittlung der Verkehrswerte im Projektgebiet) und Grundsatzgutachten (Ermittlung
der Hohe von Nebenentschadigungen)
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(3) Einzelne Gutachten fir die Bewertung von Liegenschaften wiesen kein Datum
und auch keine Angaben zu bei der Befundung anwesenden Personen auf. Das Lie-
genschaftsbewertungsgesetz sah diese Angaben als allgemeine Erfordernisse an ein
Gutachten an.

(4) Bei der einvernehmlichen Einigung tber den Einldsepreis fur Liegenschaften
zahlte die ASFINAG Bau Management GmbH einen Akzeptanzzuschlag™ in Héhe von
10 % des Kaufpreises zusatzlich zum Einlésepreis. Die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH wies in den Vertragen diesen Akzeptanzzuschlag nachweislich und
getrennt aus.

6.2 Der RH kritisierte die Direktvergaben, weil diese nicht den Bestimmungen des Bun-
desvergabegesetzes entsprachen. Durch die Direktvergaben ohne Vergleichsofferte
kam die Leistungsvergabe unter keinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
zustande. Er kritisierte auch die gewahlten Leistungsfristen und deren wesentliche
Uberschreitung.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, bei Direktvergaben zur Star-
kung des Wettbewerbs Vergleichsangebote einzuholen.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH weiters, die Leistungsfristen
anhand realistischer Rahmenbedingungen zu bemessen und auf ihre Einhaltung zu
achten.

Weiters kritisierte der RH, dass einige Gutachten nicht den Qualitdtserfordernissen
des Liegenschaftsbewertungsgesetzes entsprachen.

Er empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, darauf zu achten, dass bei der
Erstellung von Gutachten von externen Sachverstandigen die Qualitatserfordernisse
des Liegenschaftsbewertungsgesetzes einzuhalten sind.

Der RH bewertete es positiv, dass der Akzeptanzzuschlag in den Vertragen extra
ausgewiesen wurde, weil dadurch ein etwaiger preistreibender Effekt fir zuklnftige
Einldsen im offentlichen Interesse (Eigendynamik des Akzeptanzzuschlags) verhin-
dert wurde. Positiv bewertete der RH auch — mit Ausnahme der kritisierten Mangel
bei den Gutachten— die transparente und systematische Aufbereitung der
Grundeinlésen.

10 Der Akzeptanzzuschlag ist eine brancheniibliche freiwillige Zahlung des Bauwerbers an den betroffenen Lie-
genschaftseigentlimer. Der Bauwerber gibt durch die Zahlung des Akzeptanzzuschlags die ersparten Aufwen-
dungen flr ein gerichtliches Enteignungsverfahren an den Liegenschaftseigentimer weiter.
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Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH sei die zum Projektstart
der S 10 — Mihlviertler SchnellstralRe gewdhlte und vom RH noch berechtigterweise
kritisierte Vorgehensweise bei der Auftragsvergabe bereits vor Jahren gedndert wor-
den. Zwischenzeitig wirden Sachverstandigenleistungen grundséatzlich vergabe-
rechtskonform Uber den Beschaffungsprozess und im Wege der elektronischen
Vergabeplattform PROVIA vergeben. Damit sei gewahrleistet, dass fir derartige
Vergaben auch Vergleichsangebote eingeholt werden.

Das generelle Gutachten fir die S 10— Mduhlviertler Schnellstralle sei von der
ASFINAG Bau Management GmbH — tber einen ungewohnlich langen Zeitraum —
sehr intensiv mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksbauernkammer und
der Landeslandwirtschaftskammer diskutiert worden, bis dessen Inhalte akzeptiert
und mitgetragen worden seien. Ohne diesen grundsatzlichen Konsens waren die
Grundablosen fur die S 10— Mduhlviertler Schnellstrale nur schwer zeitgerecht
umzusetzen gewesen. Die urspringliche Leistungsfrist fur die Erstellung des gene-
rellen Gutachtens sei auf Grundlage der bis dahin gemachten Erfahrungen bemes-
sen, bei diesem schwierigen Vorhaben jedoch zu kurz gewahlt worden. Bei generel-
len Gutachten wiirden kinftig langere bzw. realistischere Leistungsfristen vereinbart.
Auf die Einhaltung der Leistungsfrist sei klinftig starkeres Augenmerk zu richten;
diese sei gegebenenfalls einzumahnen und es misse — sofern die rechtlichen Vor-
aussetzungen gegeben sind — der Vertragsgrundlage entsprechend eine Verlange-
rung der Fristen festgelegt werden.

Weiters habe die ASFINAG Bau Management GmbH bereits folgende Malknahmen
getroffen:

Vereinbarung langerer Leistungsfristen bei der Erstellung von generellen Gutachten
und realistischere Einschatzung von Randbedingungen;

zeitgerechte Einmahnung der Leistungsfertigstellung;

Fristverlangerung, sofern vertraglich gerechtfertigt.

Ergdnzend seien Schulungen und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden geplant.

Die Kritik des RH hinsichtlich formaler Aspekte von Sachverstandigengutachten sei
berechtigt, wobei zwischenzeitig bereits MakRnahmen zur Qualitatssicherung gesetzt
worden seien. Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 habe die ASFINAG Bau
Management GmbH samtliche von der Abteilung Grundeinlése beauftragte Sach-
verstandige nachweislich und ausdrucklich auf die Einhaltung von bestimmten, im
zitierten Schreiben explizit ndher ausgefihrten Qualitdtserfordernissen hingewie-
sen. Die Anforderungen wirden kinftig auch in die Ausschreibungsunterlagen von
Sachverstandigenleistungen implementiert.
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Folgende MalRnahmen seien bereits getroffen worden:

e Explizite Festlegung und Kommunikation von Qualitadtserfordernissen;
e Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden in der Prifung von
Gutachterleistungen.

6.4 Der RH wirdigte die von der ASFINAG Bau Management GmbH gesetzten qualitati-
ven MaRnahmen positiv.

Kosten und Termine
Kosten— und Terminentwicklung

7.1 (1) Im Jahr 2007 genehmigte der Aufsichtsrat der ASFINAG Gesamtkosten von
rd. 689,00 Mio. EUR™.

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der prognostizierten Gesamtkosten:

Abbildung 3: Erwartete Gesamtkosten 2007 bis 2017

780 Mio. EUR
760 Mio. EUR 753,27
740 Mio. EUR
720 Mio. EUR
700 Mio. EUR
680 Mio. EUR

660 Mio. EUR
640 Mio. EUR 653,92
620 Mio. EUR
600 Mio. EUR
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Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

1 Genehmigung einer Erhéhung von 110,60 Mio. EUR gegeniiber 578,40 Mio. EUR aus dem Vorprojekt 2004
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Folgende Faktoren beeinflussten die Kostenentwicklung:

Die Erhohung der Kosten von rd. 684,14 Mio. EUR (2008) auf rd. 753,27 Mio. EUR
(2010)" erfolgte aufgrund der Anpassungen der Bauabldufe und der sich daraus
dndernden Ansétze flr die Preisgleitung sowie durch die fortgeschrittene Planung;
die Reduktion von rd. 753,27 Mio. EUR auf rd. 718,41 Mio. EUR Mitte des Jah-
res 2011 ergab sich u.a. aufgrund der Angebotsergebnisse der Baulose 2.1%, 4.1
und 4.2';

u.a. die Angebotsergebnisse der Baulose elektrotechnische und maschinelle Ausris-
tung'®, Mittelspannung” und Strahlventilatoren/Querschlagsliftung'® fuhrten zu
einer Reduktion von rd. 718,41 Mio. EUR (2011) auf rd. 688,58 Mio. EUR (2012);
der Abschluss der Prifung der Mehrkostenforderungen des Bauloses 2.1 und die
Prazisierungen der Schlussrechnungsprognosen reduzierten die erwarteten Gesamt-
kosten auf rd. 653,92 Mio. EUR im Jahr 2015";

die Verhandlungen beziglich der Schlussrechnungen und der offenen Forderungen
der Auftragnehmer bewirkten einen Anstieg der zu erwartenden Gesamtkosten von
653,92 Mio. EUR (2015) auf 670,93 Mio. EUR (2017).

Weiters lagen offene Forderungen von Auftragnehmern in zwei Baulosen mit einer
Maximalsumme von 66,60 Mio. EUR sowie von Dienstleistern in H6he von
rd. 0,39 Mio. EUR vor.

(2) Die Aufteilung in Kostenelemente (Projektmanagement, Projektierung, Grund-
einlose, Nebenanlagen, Larmschutz, elektrotechnische und maschinelle Ausristung,
Autobahnmeisterei) und in Baulose sowie die Vorausvalorisierung und der Anteil fir
Unvorhergesehenes waren mit dem Projektcontrolling der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH (internen Richtlinien) abzustimmen bzw. vorgegeben.?® Sowohl den
Anteil fUr die Vorausvalorisierung als auch flr Unvorhergesehenes minderten die
ASFINAG Bau Management GmbH bzw. deren Konsulenten entsprechend dem Bau-
fortschritt ab. Im Jahr 2009 betrug der Zuschlag fir Unvorhergesehenes 15 %, im
Jahr 2010 rd. 6 % bis rd. 8 %; bis zum Ende des Projekts wird er auf 0 % abzuschmel-
Die Erhohung auf die im Jahr 2010 geschatzte Gesamtsumme von rd. 753,27 Mio. EUR entsprach einer Erh6-

hung von 9,3 %. Eine Erhéhung von 10 % Uber die vom Aufsichtsrat genehmigte Gesamtsumme wirde laut
internen Vorgaben einen Genehmigungsbeschluss des Aufsichtsrats bendtigen.

128,66 Mio. EUR Auftragssumme gegentber 162,20 Mio. EUR der Auftragswertermittlung

83,83 Mio. EUR Auftragssumme gegeniber 94,00 Mio. EUR der Auftragswertermittlung

36,56 Mio. EUR Auftragssumme gegeniber 38,68 Mio. EUR der Auftragswertermittlung

30,38 Mio. EUR Auftragssumme gegeniber 40,00 Mio. EUR der Auftragswertermittlung

2,44 Mio. EUR Auftragssumme gegenlber 4,82 Mio. EUR der Auftragswertermittlung

1,75 Mio. EUR Auftragssumme gegeniber 3,69 Mio. EUR der Auftragswertermittiung

Im Juli 2017 reichte der Auftragnehmer des Bauloses 2.1 eine Klage tber die Summe von 54,26 Mio. EUR ein.

Fiir die Kostenplanung von Hochbauprojekten regelt die ONORM B 1801 die Vorgehensweise. Die Osterrei-
chische Gesellschaft fiir Geomechanik (OGG)-Richtlinie regelt die Kostenermittlung fiir Projekte der Ver-
kehrsinfrastruktur, die keine exakte Gliederung vorgibt, jedoch Annahmen fiir eine grobe Gliederung in
Basiskosten sowie Kostenansatze Gleitung und Wertanpassung, Risiken und Vorausvalorisierung empfiehlt.
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zen sein. Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Kostenplanung beztglich
der Ansatze flr Risiko und Vorausvalorisierung entsprechend den internen Vorgaben
wie folgt vor:

Tabelle 3: Aufbau der Kostenplanung

Kostenplanung

Basiskosten (Plankosten? exkl. Gleitung, Risiko, Vorausvalorisierung)

+ Kostenansatze fir Wertanpassung und Gleitung?

+ Kostenansatze fur Risiko?

+ Kostenansatze fir Vorausvalorisierung*

= Plankosten (Ist—Kosten inkl. Gleitung sowie Prognosekosten inkl. Risiko und Vorausvalorisierung)

L Summe aus Ist—Kosten und Prognosekosten
2 Beaufschlagung der Basiskosten mit den Kostenansatzen fiir Wertanpassung (vor Vertragsabschluss) und fiir
Gleitung (nach Vertragsabschluss), um die bis zu einem Bezugspunkt bereits eingetretene Marktpreisentwicklung
zu berticksichtigen
Grundlage des Risikomanagements ist der Prozess, der sich mit der Risikobeurteilung, mit der Risikobewdltigung,
mit der Kommunikation und dem Informationsaustausch sowie mit der Uberwachung und Uberpriifung der
Risiken befasst.
Unter Vorausvalorisierung wird der Kostenansatz in der Kostenplanung fur die Valorisierung (Wertanpassung)
zwischen der Preisbasis, der Kostenermittlung und dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Leistungserbringung
verstanden.

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Die ASFINAG Bau Management GmbH erfasste samtliche Aufwendungen Uber den
gesamten Projektzyklus sowie alle Aufwendungen des Projektmanagements?' inkl.
des Eigenpersonals?? in der Kostenplanung.

(3) Der Geschaftsbericht der ASFINAG des Jahres 2005 sah eine Gesamtfertigstel-
lung der S 10 — Mihlviertler SchnellstraRe bis nach Wullowitz bis zum Jahr 2013
bzw. 2014 vor. In ihrer Aufsichtsratssitzung im Jahr 2007 legte die ASFINAG fiir den
Abschnitt Sid als angestrebten Baubeginn 2009 und sechs Jahre Bauzeit mit einer
abschnittsweisen Verkehrsfreigabe fest. Allerdings verzogerte sich bereits der UVP—
Bescheid um rd. 15 Monate und die UVP—Anderungsbescheide lagen mit einer Ver-
zdgerung von rund vier Jahren vor (siehe TZ 5).

Diese Verzdgerungen wirkten sich folgendermalsen auf Baubeginn, Bauzeit und Ver-
kehrsfreigabe aus:

2 u.a. Projektmanagement ASFINAG Bau Management GmbH, Projektsteuerung, Ortliche Bauaufsicht, Beglei-
tende Kontrolle, Geotechnische Dienstleistungen und Umweltbaubegleitung

2 Aufwendungen fir Personal der ASFINAG Bau Management GmbH, ASFINAG Service GmbH und ASFINAG
Maut Service GmbH fir Leistungen des Projektmanagements und ASFINAG Bau Management GmbH fir
Leistungen des Projektmanagements—Grundeinlése
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Tabelle 4: Vergleich der Zeitraume der Hauptbaulose von Baubeginn bis zur Verkehrsfreigabe

Baulose Bezeichnung

Verzogerung des ‘ Differenz der ‘ Verzogerung der

Baubeginns? Baudauer? Verkehrsfreigabe®

vorbereitende BaumafRnahmen fir keine Verkehrsfrei-
Baulos 1.0* keine Abweichung keine Abweichung gabe, weil vorberei-

das Baulos 1 tende MalRnahme
Baulos 1.1  HauptbaumaRnahme Baulos 1 16 Monate -3 Monate 13 Monate
Baulos 2.1 = Tunnel Goétschka 20 Monate -4 Monate
17 Monate
Baulos 2.2 Tunnel Neumarkt 31 Monate -15 Monate
Gemeindegrenze Neumarkt/Kefer-
Baulos 3 markt — Anschlussstelle Freistadt Std 31 Monate -18 Monate 17 Monate
Baulos 4.1 Anschlussstelle Fre|stadt bis inkl. 24 Monate -5 Monate
Tunnel Manzenreith
N | ) i 19 Monate
Baulos 4.2 ﬁr;sr; lussstelle B 38 bis Freistadt 32 Monate 12 Monate

1 Vergleich Terminplan Janner 2008 zu IST

2 Vergleich Terminplan Janner 2008 zu IST; + entspricht lingerer Baudauer, — entspricht kiirzerer Baudauer (Baudauer entspricht Baubeginn bis
zur Verkehrsfreigabe)
Vergleich Terminplan Janner 2008 zu IST
zur Wahrung des Baubeginns Juli 2009 kurzfristig eingefiihrtes Baulos
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Mit Stand Janner 2008 war die Verkehrsfreigabe fir das Baulos 4 — Umfahrung Frei-
stadt — fur April 2013 vorgesehen. Da sich jedoch der Baubeginn flr das Baulos 4.1
von Mai 2010 (Stand 2009) auf November 2011 und fir das Baulos 4.2 von
August 2010 (Stand 2009) auf Juni 2012 verschob, erfolgte die Verkehrsfreigabe
nicht im April 2013, sondern im November 2014.

Um die vorgesehenen Verkehrsfreigaben weitgehend einhalten zu kénnen, wurden
die Zeitraume fir die Durchflihrung der Bauleistungen der einzelnen Baulose um bis
zu 18 Monate verkirzt und Leistungen teilweise in die Nachbauphasen verschoben.

7.2 Der RH hielt fest, dass der Aufbau und die Struktur der Kostenplanung den internen
Richtlinien entsprachen und nachvollziehbar sowie zweckmaRig waren. Die ASFINAG
Bau Management GmbH schrieb die Gesamtkosten mit Fortdauer des Projekts ent-
sprechend den Gegebenheiten und Erkenntnissen fort und setzte die Zuschlage fir
Unvorhergesehenes und Vorausvalorisierung entsprechend den Vorgaben an. Unbe-
ricksichtigt blieben Forderungen von Auftragnehmern mit einer maximalen Gesamt-
summe von rd. 66,99 Mio. EUR.

Der RH beurteilte positiv, dass der in der Aufsichtsratssitzung der ASFINAG im
Jahr 2007 vorgegebene Baubeginn (Beginn der vorbereitenden MaRnahmen mit
Juli 2009) und die vorgegebene Gesamtbaudauer von sechs Jahren eingehalten wer-
den konnten. Die Dauer der Bauphasen der einzelnen Baulose verkirzte sich um bis
zu 18 Monate. Der RH hielt fest, dass die um zum Teil rund vier Jahre verspateten
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Genehmigungen Verzogerungen fur die Verkehrsfreigaben zwischen 13 und
19 Monaten bedeuteten.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, grundsatzlich erst beim Vor-
liegen samtlicher Genehmigungen mit dem Bau zu beginnen und bei Verzogerungen
der Genehmigungs— oder Vergabeverfahren am geplanten Baubeginn nicht festzu-
halten, um mogliche Mehrkosten zu vermeiden.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, fir die Genehmigungsver-
fahren einen realitdtsnahen Zeitraum einzuplanen, um kurzfristige Anderungen im
Terminplan und im Bauablauf abzuwenden sowie fir die Entscheidungsfindung Vor—
und Nachteile der geplanten oder einer moglichen verzogerten Verkehrsfreigabe
abzuwagen.

7.3 (1) Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlungen des RH zur
Kenntnis.

(2) Laut Stellungnahme des Ministeriums seien die UVP—Anderungsbescheide kei-
neswegs mit einer Verzégerung von rund vier Jahren vorgelegen bzw. zeitlich auch
nur in die Ndhe davon gekommen. Die zwolf Anderungsantrage der ASFINAG Bau
Management GmbH seien in den Jahren 2010 bis 2012 eingebracht worden; den
letzten Anderungsbescheid habe das Ministerium im Jahr 2013 erlassen.

7.4 Der RH entgegnete dem Ministerium, dass der von der ASFINAG in der Aufsichtsrats-
sitzung vom 29. Marz 2007 festgelegte unternehmensinterne Zeitplan (Soll) die
Grundlage fur die Berechnung der Verzégerungen bildete. Er stimmte mit dem
Ministerium Uberein, dass sich die Verzogerungen u.a. aufgrund der von der
ASFINAG Bau Management GmbH eingebrachten Anderungsantrige ergaben.

Kosten— und Terminplanung

8.1 Flr die Projektsteuerung der Planungsphase beauftragte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH 2005 einen externen Konsulenten. Die externe Projektsteuerung erstellte
in der Planungsphase auf der Grundlage der Ergebnisse der Fachplaner und nach
Berlcksichtigung der Vorgaben der ASFINAG Bau Management GmbH die Kostenpla-
nung — aufgeteilt in die BaumaRnahmen Freiland, Briicken, Tunnel sowie in Grundein-
|6se, Projektierung, Projektmanagement — inkl. vorgegebenen Zuschlagen fir Voraus-
valorisierung und Unvorhergesehenes (grundsatzlich 15 %). Weiters erstellte sie
Ubersichtsterminplane fiir das gesamte Projekt mit detaillierten Ablaufen fiir die Pla-
nungs—, Vergabe— und Ausflihrungsphase und die Verkehrsfreigaben.

In der Planungsphase Anfang 2009 ging die Kosten— und Terminplanung von der
externen Projektsteuerung auf die Ortliche Bauaufsicht tber.
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Nachdem sich die ASFINAG Bau Management GmbH im Jahr 2010 fir den Widerruf
der Ausschreibung ,,Projektsteuerung in der Bauphase” entschied, Gbernahm sie mit
eigenem Personal die Projektsteuerung bzw. Projektkoordination.

Die Kontrolle der Kostenplanung Gbernahm das unternehmensinterne Projektcon-
trolling.?® Erkenntnisse aus der fortschreitenden Planung und den Genehmigungs-
verfahren, Ergebnisse von Vergabeverfahren sowie der Abrechnung veranderten die

Prognose der Gesamtkosten.

Nachfolgende Tabelle listet die Projektbeteiligten und ihre Aufgaben auf:

Tabelle 5:

Bezeichnung

Aufgaben

Projektbeteiligte und Aufgaben Kosten—und Terminplanung

Dokumentation

Projektleitung PL (intern)
Projektkoordination PK
(intern, 0,4 VZA)?

Projektcontrolling PCO
(intern, 0,1 VZA)

Ortliche Bauaufsicht OBA
(extern)

Begleitende Kontrolle BK
(extern)

Lenkungsausschuss

VZA = Vollzeitaquivalente

generelle Budget— und Terminplanung®

Gesamtterminplan, Terminkoordination, Kon-
trolle Meilensteine, Budgetplanung, Gesamt-
liste Mehrkostenforderungen

selbststandiges und eigenverantwortliches
Projektcontrolling durch Uberwachung (Kon-
trolle) und Steuerung von Planungs— und
Bauprojekten; Unterstltzung und Beratung
der Geschaftsfiihrung, Abteilungs—, Gruppen—
und Projektleiter zur Vorbereitung strategi-
scher Entscheidungsfindungen beim Berichts-
wesen sowie bei der Kosten—und
Terminplanung

detaillierte und umfassende Kosten—und Ter-
minplanung je Baulos und baulostbergreifend
(u.a. Erstellen von Steuerungs— und Ablauf-
terminpldnen, Erstellen und Fortfihren von
Termin—und Kostenpldnen der Baulose)

Kontrolle der Kosten— und Terminplanung

Information zum Projekt und Entscheidung
Uber Handlungen mit Kosten—und Termin-
relevanz

Quartalsberichte 2012 bis 2017 (Darstellung
von groben Generalablaufterminpldnen und
der Gesamtkosten)

Besprechungsprotokolle (ein bis drei Bespre-
chungen pro Jahr); Behandlung von kritischen
und kostenrelevanten Terminen; ein Uber-
sichtsterminplan war lediglich im Jahr 2010
Teil des Protokolls

Leistungs—, Monats— und Quartalsberichte
(Darstellung wesentlicher Kosten und
Termine); Kosten— und Terminpléane waren im
Allgemeinen nicht Bestandteil der Berichte;
Projektkostenzusammenstellung (aufgeteilt in
Kostenelementen)

Quartalsberichte (Kosten— und Terminuber-
sicht und Abrechnungsstand der Baulose,
Checkliste der Kostenkontrolle, Kurzstellung-
nahme zur Kosten—und Terminplanung,
Baustellenbegehungsprotokoll mit Darstel-
lung der Terminsituation)

Protokolle (anlassbezogen zwei bis vier
Besprechungen pro Jahr); Behandlung von
kritischen und kostenrelevanten Terminen
und Entscheidungsfindung

1 Laut derinternen Richtlinie fiir Projektkosten— und Terminplanung ist der Projektleiter fiir drei Erwartungsplanungen und eine Bauprogramm-
planung pro Jahr verantwortlich.
2 Durchschnittswert 2012 bis 2017

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

23 Aufgaben, Verantwortung bzw. Befugnisse (auszugsweise): Projektcontrollinggesprache (Kosten—und Terminver-
folgung), Kontrolle der Buchhaltungssystem—Kosten und Buchhaltungssystem—Termine, Berichtswesen steuern,
Mitarbeit Bauprogrammplanung, Risikocontrolling, Steuerung Begleitende Kontrolle, Projektcontrolling

31

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



34von 116 111-42 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Ortliche Bauaufsicht erstellte monatlich eine Projektkostenzusammenstellung
(aufgeteilt nach Kostenelementen und Baulosen) und behandelte relevante Themen
der Kostenplanung in ihren Berichten. Die Kostenplanung in der Ausfihrungsphase
war nur teilweise in diesen Berichten enthalten. Vergleiche oder Differenzsummen
zu den einzelnen Kostenbestandteilen, um deren Entwicklung darzustellen, waren
jedoch nicht enthalten.

Die Projektkoordination und das Projektcontrolling der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH (primare Kontrolle) waren aufgrund der geringen personellen Ausstat-
tung?* in die Kostenplanung (Ausfihrungsphase) wenig eingebunden, weil sie ledig-
lich fir die Kontrolle und Darstellung der Gesamtkosten und der Meilensteintermine
verantwortlich waren.

Die externe Begleitende Kontrolle (sekundare Kontrolle) nahm die Kontrolle der Kos-
tenplanung (Ausfihrungsphase) anhand einer nicht aussagekréaftigen Checkliste
wahr. Textliche Ausfiihrungen der Begleitenden Kontrolle zu Beanstandungen bzw.
vorgefundenen Mangeln wies die Checkliste nicht auf.

Die Ublichen Leistungen einer Projektsteuerung (u.a. Kosten— und Terminkontrolle)
waren auf Projektkoordination, Projektcontrolling und Begleitende Kontrolle aufge-
teilt, die jeweils eine grobe und oberflachliche Kosten— und Terminkontrolle (z.B.
Kontrolle und Darstellung von Meilensteinterminen und Gesamtkosten) durchfihr-
ten. Fir eine der ProjektgroRe entsprechende Kosten— und Terminkontrolle, ent-
sprechende Darstellungs— und Berichtsqualitat sowie Detailscharfe stand der Pro-
jektkoordination und dem Projektcontrolling wenig Personal zur Verfligung.

8.2 Die Aufgabenteilung — Durchfiihrung Kosten— und Terminplanung durch die Ortliche
Bauaufsicht, Steuerung durch die Projektkoordination mit Eigenpersonal und Kon-
trolle durch die Abteilung Projektcontrolling (primare Kontrolle) mit Eigenpersonal —
beurteilte der RH als positiv, weil dadurch MaRnahmen zur Qualitdtssicherung
gesetzt wurden.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Begleitende Kontrolle (sekundéare Kontrolle) die
Kontrolle der Kosten lediglich anhand von nicht aussagekraftigen Checklisten wahr-
nahm, wodurch der Arbeitsnachweis nicht nachvollziehbar war und Beanstandun-
gen und Mangel nicht angefiihrt waren. Zudem konnten die Projektkoordination
und die Abteilung Projektcontrolling die in der Ausfiihrungsphase sehr detailliert
erstellte Kostenplanung aufgrund der zu geringen Ressourcen nicht vertieft und aus-
reichend einer Kontrolle unterziehen.

24 projektkoordination durchschnittlich 0,4 VZA; Projektcontrolling 0,1 VZA
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Der RH empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, die Aufgabenteilung
fur die Kostenplanung — Erstellung der Kostenplanung durch die Ortliche Bauauf-
sicht, Kontrolle durch die Abteilung Projektcontrolling und Steuerung durch die Pro-
jektkoordination mit Eigenpersonal — beizubehalten. Das unternehmensinterne
Projektcontrolling und die Projektkoordination waren jedoch mit ausreichend Res-
sourcen auszustatten, um eine entsprechende Kontrolle und Steuerung der Kosten
durchfihren zu kdnnen. Eine Begleitende Kontrolle ware als sekundare Kontrollein-
richtung bspw. fir die Uberpriifung der Kostendokumentation und der Kosten-
kontrollberichte sowie der Analyse und Bewertung der Malknahmen zur Kosten-
steuerung zu installieren; auf die Trennung zwischen primarer und sekundarer
Kontrolle ware zu achten.

Der RH stellte jedoch fest, dass die Feststellungen bei der Terminkontrolle nur verbal
beschrieben in den Berichten Eingang fanden und die Projektkoordination und die
Abteilung Projektcontrolling lediglich fir die Kontrolle und Steuerung von Ponalter-
minen und wesentlichen Terminen verantwortlich waren. Er kritisierte, dass die
eigentlichen Kontrollinstanzen — die Projektkoordination und die Abteilung Projekt-
controlling — zu wenig Ressourcen zur Verfligung hatten (siehe TZ 12), um die Ter-
minplane ausreichend zu prifen.

Der RH empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, das unternehmens-
interne Projektcontrolling und die Projektkoordination flr die Durchfihrung ihrer
Aufgaben ausreichend mit Ressourcen auszustatten. Die Begleitende Kontrolle ware
als Sekundarkontrolle mit der Uberpriifung der Terminpldne und Kontrolle der
Terminkontrollberichte sowie der Analyse und Bewertung der Terminsteuerung zu
beauftragen.

Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH seien — durch Schaffung
bzw. Vereinheitlichung von Prozessen in Bezug auf die Bauprojekte und Schaffung
einer |T—gestltzten Projektmanagement—Plattform via Sharepoint — die Inhalte der
Kostenplanung und auch das darauf aufbauende Berichtswesen standardisiert wor-
den. Dies habe den wesentlichen Vorteil gebracht, dass alle Projekte nach denselben
Vorgaben aufzusetzen und zu planen seien.

Flr eine hohere Kostenstabilitdt im Bereich der Kostenplanung laufe aktuell ein Pro-
jekt, das von einer kostenartenorientierten zu einer auftragsorientierten Kostenpla-
nung fihren werde. Da die einem Projekt zugrunde liegenden Vergaben in Auftrage
minden wirden, sei bis dato die Kostenplanung durch das Projektteam (gemeinsam
mit der Ortlichen Bauaufsicht) in einem Vorsystem auftragsorientiert geplant und in
einem weiteren Schritt in das Core—System (SAP) in eine kostenartenorientierte
Struktur umgearbeitet worden. Zuklnftig solle die Planung bereits auftragsorien-
tiert erfolgen. Eine manuelle Umarbeitung auf die im System hinterlegte Kostenar-
tenstruktur sei dann nicht mehr notwendig.
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Die Ausschreibungsgrundlagen D1 bis D6 der Begleitenden Kontrolle hatten sich
insofern gedndert, als eine bessere Struktur im Leistungsbild gegeben sei und die
Aufgabenbereiche dadurch konkretisiert worden seien. Ebenso gebe es Verdnderun-
gen in der Vergltung der Leistungen der Begleitenden Kontrolle: So werde zwischen
der Vergltung der Grundleistungsmonate in der Bauphase und der Pauschale fir
Leistungen nach Verkehrsfreigabe differenziert. Flir Unterbrechungen im Projekt
oder flr geringe Leistungsmonate sei eine eigene Pauschale ,Zwischenphase” ein-
geflhrt worden. Ebenso wirden einzelne Positionen fur die Prifungen der Mehr-
kostenforderungen, der Ausschreibungen und Vergaben, Schlussrechnungsprifun-
gen, Besprechungsteilnahmen etc. separat vergitet.

Kosten— und Terminverfolgung

9.1 (1) Folgende Aufgaben waren grundsatzlich fir das Bauprojekt S 10 — Muhlviertler
SchnellstralRe im Bereich der Kosten— und Terminverfolgung mit den Zielen Qualitat,
Termine und Kosten auszuftihren:?

¢ Die Projektleitung sollte die Kosten— und Terminvorgaben veranlassen. Diese Plan-
werte sollten die Einhaltung des Generalablaufs und des Budgets gewahrleisten und
nur mit Zustimmung der ASFINAG Bau Management GmbH bzw. durch die Projekt-
leitung verandert werden kénnen.

e Die Prognosemengen waren bei jeder Teilrechnung mit den Abrechnungsmengen zu
vergleichen.

e Die Projektsteuerung sollte mit der Kostenplanung und —verfolgung sowie der Ter-
minplanung und —verfolgung die Einhaltung der Kosten— und Terminziele steuern;
die Projektsteuerung sollte alle Informationen fir die Projektleitung bereitstellen.

¢ Die Projekt— bzw. Kostenkontrolle sollte u.a. Vergleiche der aktuellen mit friiheren
Kosten—und Terminplanungen anstellen.

(2) Die externe Projektsteuerung der Planungsphase erstellte Quartalsberichte, in
denen eine Kostenplanung mit einem Vergleich der Kostenbestandteile zum Vor-
guartal und eine Abweichungsanalyse enthalten waren. Differenzbetrdge zum Plan-
wert wurden nicht ausgewiesen. Soll-Ist—=Vergleiche in Terminpldnen erstellte sie
nicht.

(3) Fur die Ausfihrungsphase der S 10 — Muhlviertler Schnellstralle entschied sich
die ASFINAG Bau Management GmbH beziglich der Kosten—und Terminplanung fr
folgende Aufgabenverteilung:

2 Wahrend in der Regel die primare Projektkontrolle durch die Projektleitung mit der Ortlichen Bauaufsicht,
Projektsteuerung und der Projektkontrolle ausgelbt wird, ist die Begleitende Kontrolle grundsatzlich eine
sekundare Kontrolleinrichtung eines Bauprojekts, die Ublicherweise nur stichprobenartig Kontrollen
durchfihrt.
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Tabelle 6:

Bezeichnung

Projektleitung PL (intern)

Projektkoordination PK
(intern, 0,4 VZA)!

Projektcontrolling PCO
(intern, 0,1 VZA)

Ortliche Bauaufsicht OBA
(extern)

Begleitende Kontrolle BK
(extern)

Lenkungsausschuss

VZA = Vollzeitaquivalente
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Aufgaben

Verantwortung fur die Einhaltung der Kosten
und Termine

Analyse bzw. Auswertung, Uberpriifung und
Plausibilitatskontrolle der Kostenzusammen-
stellung der Ortlichen Bauaufsicht; Kontrolle
der Meilensteintermine und des kritischen
Weges

Analyse bzw. Auswertung, Uberpriifung und
Plausibilitatskontrolle der Kostenzusammen-
stellung der Ortlichen Bauaufsicht; SAP Kos-
ten—und Terminvergleiche (grobe Kosten-
Gbersicht und Darstellung
Meilensteintermine)

detaillierte und umfassende Kosten—und
Terminverfolgung; laufende Fortschreibung
der Kosten—und Terminplanung sowie der
Prognosemengen; Analyse von Abweichungen
von Kostenplénen und Budget, Unterbreiten
von Vorschlagen von Anpassungs— und Gegen-
mafRnahmen; Herstellen von Soll-Ist-Verglei-
chen sowie Ermittlung der Ursachen und
Auswirkungen der Terminabweichungen
(quartalsweise)

periodische Kostenverfolgung: Uberpriifung
der Ursachen und Auswirkung der Kostenab-
weichungen, Vorschldge von Anpassungs-
maRnahmen und Gegenmallnahmen sowie
Kontrolle der Abwendbarkeit von Kostenver-
anderungen; periodische Terminverfolgung:
regelmaRige Soll-Ist-Vergleiche der Pla-
nungs— und Ausfihrungstermine sowie erfor-
derlichenfalls Vorschlage von Anpassungs-
malnahmen zur Gegensteuerung, um
Terminverzug zu vermeiden

Information zum Projekt und Entscheidung
Uber Handlungen mit Kosten— und Termin-
relevanz

1 Durchschnittswert 2012 bis 2017

Projektbeteiligte und Aufgaben Kosten— und Terminverfolgung

Dokumentation

Quartalsberichte 2012 bis 2017 (grobe Gene-
ralablaufterminpléane ohne Abweichungen,
Darstellung der Gesamtkosten — erforderli-
chenfalls mit Abweichungen)

Besprechungsprotokolle (ein bis drei Bespre-
chungen pro Jahr); Soll-Ist-Vergleiche der
Meilensteintermine und Hauptkosten-
elemente

Leistungs—, Monats— und Quartalsberichte
(grobe Ubersicht der Kostenverfolgung; MaR-
nahmen zur Einhaltung des Bauablaufs und
Ubersicht der BaumaRnahmen); Projekt-
kostenzusammenstellung ohne Darstellung
der Abweichungen (aufgeteilt in Kosten-
elementen); Soll-Ist—Vergleiche in Termin-
planen wurden nicht dargestellt

Quartalsberichte (Kostenentwicklung der
Gesamtkosten, Veranschaulichen von Ande-
rungen zur Vorperiode und Stellungnahme zu
kritischen Bereichen der Terminplanung);
Berichtspflicht an das Bundesministerium fur
Verkehr, Innovation und Technologie

Protokolle (anlassbezogen zwei bis vier
Besprechungen pro Jahr); Behandlung von
kritischen und kostenrelevanten Terminen
und Entscheidungsfindung

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Die Kostenplanung mit Prognosesummen fiihrte die Ortliche Bauaufsicht nach den

Vorgaben sehr detailliert aus und pflegte Ist—Kosten aus der Abrechnung und Veran-

derungen der Plankosten in das Buchhaltungssystem ein. Abweichungen zur Vorpe-

riode und Abweichungen zu den Planwerten und Soll-Werten waren nicht Teil der

Kostenplanung.
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Die Abteilung Projektcontrolling hatte durch die Eingabe der Plankosten und der
Ist—Kosten der wesentlichen Kostenelemente ins Buchhaltungssystem grundsatzlich
eine vollstdndige Kontrolle in Bezug auf Abweichungen in den Perioden und der
Plankosten, was fir die Finanzierung von Bedeutung war. Bei Bedarf und im Zuge
der jahrlichen Bauprogrammplanung waren Kostenabweichungen Thema in den
Besprechungen des Projektcontrollings.

Die Begleitende Kontrolle stellte eine grobe Kostenlbersicht, die Gesamtkosten pro
Jahr und je Baulos, die Abrechnungsstande der Bauleistungen, die Kostenentwick-
lung der Erwartungsplanungen als Gesamtsummen sowie einen Vergleich zur letz-
ten Erwartungsplanung mit acht Teilsummen dar. Zudem bestatigte die Begleitende
Kontrolle mit einer Checkliste die Uberpriifung der Kostenplanung der Ortlichen
Bauaufsicht.

Eine detaillierte Kostenverfolgung mit Abweichungen zum Budget und den Plankos-
ten inkl. Mehrkostenforderungen und Zahlungsstand fihrten weder die Ortliche
Bauaufsicht noch das Projektcontrolling oder die Begleitende Kontrolle durch.

(4) Die Ortliche Bauaufsicht fiihrte die Terminverfolgung nicht mit Soll-Ist—Verglei-
chen durch, sondern stellte Abweichungen in ihren Berichten in verbaler Form dar,?®
besprach Terminabweichungen und Terminabstimmungen vielfach in muindlicher
Form.

(5) In den Quartalsberichten stellte die Begleitende Kontrolle Ist—=Termine, eine
Gesamtibersicht in Halbjahresabschnitten, Anderungen zur Vorperiode in verbaler
Form und eine Stellungnahme zur Terminplanung dar. Die Stellungnahme enthielt
bspw. Hinweise auf den kritischen Weg, Terminrisiken und Auswirkungen von Verzo-
gerungen auf die Terminpldane. Exakte Angaben zu Verzogerungen oder Auswirkun-
gen auf den Bauzeitplan —sowohl zeitlich als auch monetédr — und konkrete Vor-
schlage fur Gegenmallnahmen waren nicht enthalten. Eine Terminverfolgung, bei
der in einem Terminplan ein Soll-Ist—Vergleich dargestellt ist, gegebenenfalls mit
einer Spharenzuteilung bei den Verzégerungen, fithrten weder die Ortliche Bauauf-
sicht noch das Projektcontrolling oder die Begleitende Kontrolle durch.

9.2 Der RH hielt fest, dass die ASFINAG Bau Management GmbH die Kosten— und Ter-
minverfolgung durch die Ortliche Bauaufsicht und die Kontrolle der Kosten— und
Terminverfolgung grundsatzlich durch die Begleitende Kontrolle durchfihren lieR.
Die Projektkoordination und die Abteilung Projektcontrolling der ASFINAG Bau
Management GmbH kontrollierten die Einhaltung von Meilensteinen und Pdnalter-
minen, die Budgetplanung und die wesentlichen Kostenteile. Die Abteilung Projekt-

% Die Ortliche Bauaufsicht des Bauloses 2 fligte bspw. im Quartalsbericht unter dem Punkt ,Terminplan”immer
den gleichen Text ein, womit sie mit Ausnahme der im Bericht angefiihrten Terminverschiebungen keine
wesentliche Anderung gegeniiber dem Quartalsbericht der Vorperiode niederschrieb und feststellte.
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controlling hatte grundsatzlich eine Ubersicht iiber die wesentlichen Kostenele-
mente, die Abweichungen im Buchhaltungssystem und Uber die relevanten
Termine.

Der RH kritisierte, dass die primare Kontrolle der Kosten— und Terminplanung nur
unzureichend wahrgenommen wurde.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH daher, die Kosten—und Termin-
verfolgung im Zuge der Kosten— und Terminkontrolle mit ausreichend Ressourcen
durch das Projektcontrolling —wenn maoglich mit eigenem Personal — durchzufiihren.
Die Informationen der Verfolgung bzw. des Soll-Ist—Vergleichs waren zu Steuerungs-
malinahmen mit ausreichend Ressourcen durch die Projektkoordination — wenn mog-
lich mit eigenem Personal — zu verarbeiten. Die Kontrolle der Kosten— und Terminver-
folgung wére von der Sekundarkontrolle — Begleitenden Kontrolle — vorzunehmen.

Der RH hielt fest, dass eine sehr detailliert untergliederte Kostenplanung vorlag;
Abweichungen zwischen dem Budget und der Prognose wurden jedoch nicht darge-
stellt. Lediglich Hauptsummen von Kostenbestandteilen wurden einem Vergleich
unterzogen.

Der RH empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, stets eine Kostenver-
folgung mit Abweichungen zwischen dem Budget und den Plankosten zur Prognose
vorzunehmen, wobei in die Prognose die Auftrdge und Zusatzauftrage, der Zah-
lungsstand, die Projektdanderungen und die vorliegenden Mehrkostenforderungen in
einer Liste darzustellen waren, weil Kostensteuerung nur funktioniert, wenn Infor-
mationen zum Plan gegeben und Abweichungen dazu ersichtlich sind. Er empfahl
der ASFINAG Bau Management GmbH weiters, die Kostenverfolgung durch internes
Personal wahrzunehmen und Ubersichtlich in einem Bericht darzustellen.

Der RH hielt kritisch fest, dass Soll-Ist—Vergleiche der Termine weder von der Ortli-
chen Bauaufsicht noch von der Begleitenden Kontrolle in einer gemeinsamen grafi-
schen Darstellung vorlagen, sondern dass die Ortliche Bauaufsicht die Terminverfol-
gung lediglich mit verbalen Beschreibungen in den Berichten durchfiihrte. Weiters
bemangelte der RH, dass die Projektkoordination und die Abteilung Projektcontrol-
ling als primadre Kontrollorgane lediglich Ponaltermine und Meilensteine
kontrollierten.
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Der RH empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, eine Terminverfol-
gung mit einem Soll-Ist—Vergleich aller Termine in den Terminpldnen — nicht nur in
Generalablaufplanen — durchzufihren bzw. einzufordern, aus der eindeutig hervor-
geht, welche Ablaufe gegeniber dem Soll bzw. Vertragsterminplan verzogert sind,
damit gegebenenfalls eine Sphéarenzuteilung bei Verzégerungen vorgenommen
wird. Es waren Abweichungen —auch wenn diese nicht den kritischen Weg betref-
fen —anzufihren, weil dadurch moglicherweise Zeitpuffer aufgebraucht werden und
bei weiteren Verzogerungen Auswirkungen auf die Fertigstellungstermine entstehen
kdnnen. Anhand dieses Soll-Ist=Vergleichs waren Grinde und Auswirkungen der
Abweichungen zu identifizieren, Auswirkungen auf den kritischen Weg und damit
mogliche Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin zu beschreiben und bei
Bedarf Vorschlage zur Gegensteuerung flr die Projektleitung aufzubereiten.

9.3 Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlungen des RH zur Kenntnis.
Bei den Kosten des Projekts S 10 — Mihlviertler SchnellstraRe sei es zu keinen
wesentlichen Uberschreitungen gekommen.

Auftragsvergaben

10.1 (1) Der RH wahlte zur Uberpriifung der Vergaben beim Projekt S 10 — Miihlviertler
SchnellstraRe risikoorientiert?” elf Vergabefdlle mit einer Auftragssumme von
rd. 190,73 Mio. EUR aus. Die Uberpriften Vergabefille umfassten Bau— und Dienst-
leistungen.?® Samtliche Auftrdge waren aufgrund des Auftragswerts dem Ober-
schwellenbereich zuzurechnen.

(2) Die ASFINAG Bau Management GmbH erstellte fir jeden vom RH Uberpriften
Vergabefall einen Vergabebericht, der die wesentlichen Informationen Uber die
jeweilige Vergabe enthielt. Ein wesentlicher Bestandteil war die Auftragswertermitt-
lung, die in allen Fallen durchgefihrt wurde. Neben dieser Dokumentation lagen fir
die durchgefihrten Vergaben samtliche abgegebenen Angebote vor. Die Angebote
waren gelocht, um ein Austauschen von einzelnen Seiten des Angebots zu
erschweren.

10.2 Der RH hielt positiv fest, dass die Dokumentation der Vergaben den Anforderungen
an einen transparenten Beschaffungsvorgang entsprach. Weiters setzte die ASFINAG
Bau Management GmbH durch die Lochung der Angebote MaRRnahmen, die das
Austauschen von Angebotsbestandteilen erschweren.

27 Auftragswert der einzelnen Vergaben, ausgewogenes Verhiltnis zwischen Bau— und Dienstleistungen

28 planerleistungen, Ortliche Bauaufsicht, Geologie etc.
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Der RH wies jedoch kritisch auf Mangel bei Vergabefillen insbesondere bei der
Grundeinldse (siehe TZ 6) und bei Bauauftragen betreffend die Baulose 2.1 und 4.1
(siehe TZ 15) hin.

Auftragsabwicklung

11.1 (1) Die ASFINAG Bau Management GmbH wickelte in Summe 65 Bauauftrage ab,
wobei ein Grofteil der Auftragssummen weniger als 1 Mio. EUR betrug und u.a.
Baugrunduntersuchungen, Kabelverlegungen oder die Nachbauphasen?® betraf. Die
Abrechnungssumme fiir die Bauleistungen umfasste exkl. der Aufwendungen fir
elektrotechnische und maschinelle Ausrtstung und Auftrdge unter 1 Mio. EUR
rd. 470,70 Mio. EUR.

Die Tabelle 7 zeigt die Kostenentwicklung der Hauptbaulose:

Tabelle 7: Auftrage Hauptbaulose

MKF-Anteil
Abrechnungs- Abweichung Abweichung an der
. summe exkl. Abrechnungs— | Abrechnungs— MKF* Abrech-
geschatzter | Auftrags- . . ; .
Baulos Auftragswert | summe Gleitung (exkl. Gleitung) (exkl. Glei- exkl. Glei- nungs-
g (Schlussrech- zu Auftrags- tung) zu Auf- tung summe
nungssumme) summe tragssumme exkl. Glei-
tung
in Mio. EUR in % in Mio. EUR in %
Baulos 1.1 28,60 21,16 22,39 1,23 6 3,64 16
Baulos 2.1 162,20 128,66 134,312 5,66 4 18,91 14
Baulos 2.2 66,81 61,03 69,283 8,25 14 16,11 23
Baulos 3 62,85 58,75 65,98 7,23 12 13,61 21
Baulos 4.1 94,00 83,83 88,79% 4,97 6 10,24 12
Baulos 4.2 38,68 36,56 38,26° 1,70 5 4,81 13
Summe 453,14 389,98 419,025 29,03 8 67,32 16

Rundungsdifferenzen méglich

MKF = Mehrkostenforderungen

anerkannte Abrechnungssumme der beauftragten Mehrkostenforderungen
exkl. Klage tUber 54,26 Mio. EUR

exkl. strittige Summe tber 12,34 Mio. EUR

exkl. Vergleichssumme von 3,25 Mio. EUR

W e

exkl. Vergleichssumme von 1,45 Mio. EUR

% inkl. Gleitung und Nebenbauleistungen rd. 470,70 Mio. EUR
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

29 z.B. Geldandemodellierung, Rekultivierungsarbeiten, RickbaumaRBnahmen
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Die Auftragssumme lag bei allen Baulosen unter den geschatzten Auftragswerten.
Die Hohe der anerkannten Mehrkostenforderungen betrug rd. 12 % bis 23 % der
Schlussrechnungssumme.

(2) Bei der Behandlung von Veranderungen des Leistungsumfangs® verwendeten
die Projektbeteiligten verschiedene Begrifflichkeiten (Erganzungsleistungen, Nach-
trage, Mehrkostenforderungen, Zusatzangebote).>'

Die ASFINAG Bau Management GmbH beauftragte Leistungsabweichungen zum Teil
mit Positionen aus dem beauftragten Haupt—Leistungsverzeichnis (z.B. Baulos 1.0),
wendete nach eigener Aussage diese Vorgehensweise jedoch nicht bei allen Baulo-
sen an. Dadurch liel sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, ob Leistungsabwei-
chungen mit neuen Einheitspreisen als Mehrkostenforderung oder mit Einheitsprei-
sen aus dem urspringlich beauftragten Haupt—Leistungsverzeichnis abgerechnet
wurden.?? Zudem konnte nicht immer eine exakte Unterscheidung zwischen einer
Massendnderung und einer Leistungsanderung festgestellt werden.

Flr die Schlussabrechnungsberichte lieR die ASFINAG Bau Management GmbH fir
die Einschdtzung der Qualitat der Ausschreibung folgende Summen darstellen:

¢ Massenmehrungen und —minderungen,

e Ergdnzungsleistungens3,

e Regieleistungen,

e Abzlge: Qualitatsabzlge, Ponale, Sonstiges und
e Lohn—und Preiserh6hungen.

Laut Schlussrechnungsbericht des Bauloses 4.1 betrugen die Erganzungsleistungen
rd. 3,99 Mio. EUR; tatsachlich betrugen die Mehrkostenforderungen jedoch
rd. 10,24 Mio. EUR (exkl. der Vergleichssumme als Pauschale von 3,25 Mio. EUR).

30 Laut ONORM B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen waren ab der Fassung 1. Juni 2008

fir Veranderungen des Leistungsumfangs sowie deren Abhandlung die Begriffe Leistungsabweichung (ent-
weder durch eine Leistungsanderung oder durch eine Stérung der Leistungserbringung) und Mehrkostenfor-
derung (Zusatzangebot) und bis zur Fassung 1. Juni 2008 die Begriffe Leistungsdnderung und Zusatzangebot
normiert.

31 Im Leitfaden ,Verwendung der Auftragsverwaltung” (glltig seit 2011) verwendete die ASFINAG Bau Manage-

ment GmbH den Begriff Ergdnzungsleistung, im Leitfaden ,Anticlaiming” (glltig seit 2011) den Begriff
Mehrkostenforderung.

32 Der Unterschied liegt darin, dass bei Verwendung von bereits mit dem Haupt—Leistungsverzeichnis beauf-

tragten Einheitspreisen, weil es sich um die gleiche Leistung handelt, die Behandlung der Mehrkostenforde-
rung einfach ist. Bei der Beauftragung neuer Einheitspreise muss ein neuer Preis ohne Wettbewerb ausver-
handelt werden.

3 Erginzungsleistung — von ASFINAG Bau Management GmbH verwendeter Begriff: laut Vorlage zum Schluss-

rechnungsbericht: Bei den Erganzungsleistungen sind samtliche neue Positionen als EUR—Betrag aufzusum-
mieren, die im Hauptauftrag nicht enthalten waren (Zusatzauftrage); laut Leitfaden der ASFINAG Bau
Management GmbH ,Verwendung der Auftragsverwaltung”: Mehr—/Minderkosten (Massenmehrungen,
Massenminderungen, Erganzungsleistungen, Regieleistungen), Abzlge (Qualitdtsabzlige, Ponale, Sonstiges)
und Lohn—und Preiserhéhungen dementsprechend in den dafiir vorgesehenen Feldern einzutragen.
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(3) Die ASFINAG Bau Management GmbH beauftragte in der Planungsphase
106 Dienstleistungsauftrage mit einer Summe von rd. 9,77 Mio. EUR (Schlussrech-
nungssumme rd. 15,36 Mio. EUR, Stand August 2017), u.a. inkl. Baugrunduntersu-
chungen. In der Ausfiihrungsphase beauftragte sie 260 Dienstleistungsauftrage mit
einer Summe von rd. 43,09 Mio. EUR (Schlussrechnungssumme rd. 53,27 Mio. EUR,
Stand August 2017). In der Gesamtkostenprognose (Stand April 2017) waren fur die
Projektierung inkl. Baugrunduntersuchungen rd. 39,20 Mio. EUR und fir Projektma-
nagement (inkl. rd. 13,29 Mio. EUR fir interne Leistungen) 46,51 Mio. EUR
ausgewiesen.

Die Tabelle 8 listet Dienstleistungsauftrage mit einem hohen Anteil an Mehrkosten-
forderungen auf:
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Tabelle 8: Dienstleistungsauftrage mit hohem Mehrkostenanteil

MKE= | an
geschatz- Auftrags- Abrech- Abweichung Anteil an der
Leistung ter Auf- & . | nungs- Abrechnungs—zu MKF? der Auf-
summe Abrech-
tragswert summe? Auftragssumme trags-
nungs-
summe
summe
in Mio. EUR in% in Mio. EUR in %%
Planungsphase:
Verkehr und Technik —
Modul 1 (Unterwei- 1,99 0,96 1,69 0,73 +76 0,52 54 31
tersdorf)
Raum und Umwelt - 1,73 1,13 1,75 0,62 +55 0,51 45 29
Modul 5
Verkehr und Technik —
Modul 2 (Neumarkt 1,56 1,29 4,01 2,72 +210 2,39 185 59
Nord)
Projektsteuerung 1,04 051 083 0,33 +64 0,20 40 24
Planungsphase
Larmtechnische 0,45 0,16 0,36 0,20 +125 0,17 104 46
Untersuchung
Terrestrische Ver- 0,22 0,17 0,31 0,15 +89 0,15 89 47
messung
Ausfihrungsphase:
Ortliche Bauaufsicht
Baulose 2.1 und 2.2 6,20 5,86 9,00 3,14 +54 2,74 47 30
Ortliche Bauaufsicht
Baulose 3, 4.1 und 4.2 6,00 4,38 6,55 2,16 +49 1,25 28 19
Umweltbaubeglei- 3,10 1,94 2,46 0,52 +27 0,58 30 24
tung
Ingenieurgeologie,
Hydrogeologie, Geo- 0,08 0,87 1,60 0,73 +84 0,50 57 31
technik, Geomecha-
nik
Stralenplanung 1,10 0,84 3,25 2,41 +287 1,97 234 61
Ortliche Bauaufsicht 1,10 108 143 0,34 431 0,23 21 16
Baulos 1
Geologische Doku-
mentation Tunnel 1,02 1,18 1,77 0,59 +50 0,21 18 12
Gotschka
Technische Planung 0,90 0,73 1,55 0,82 +113 0,36 50 23
Tunnel Goétschka
Begleitende Kontrolle 0,66 0,65 1,26 0,61 +93 0,52 80 41

Ausfiihrungsphase

Rundungsdifferenzen moglich
MKF = Mehrkostenforderungen
1 inkl. Regieleistungen
2 Abrechnungs— bzw. Schlussrechnungssumme zur Zeit der Gebarungsiiberpriifung; exkl. Regieleistungen und inkl. Gleitung
3 anerkannte Abrechnungssumme der beauftragten Mehrkostenforderungen (MKF)
4 Anteil der Summe der Mehrkostenforderungen an Schlussrechnungssumme
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH
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Die ASFINAG Bau Management GmbH sah sich in der Projektabwicklung mit einer
hohen Anzahl von Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer fiir Dienstleistungen
konfrontiert. Die Projektkoordination hatte Ende des Jahres 2016 fir die Ausfih-
rungsphase folgende Mehrkostenforderungen —bei einer Auftragssumme von
rd. 37,86 Mio. EUR — dokumentiert:

e 1,75 Mio. EUR abgelehnte Mehrkostenforderungen,

e 0,72 Mio. EUR zuriickgezogene Mehrkostenforderungen,
e 2,87 Mio. EUR offene Mehrkostenforderungen und

e 14,36 Mio. EUR beauftragte Mehrkostenforderungen.3

Tabelle 9: Uberpriifte Dienstleistungsauftrage

Leistung AU Titel der Mehrkostenforderung LIS SOt
summe rung beauftragt
in Mio. EUR in Mio. EUR
Ortliche Bauaufsicht 5,86 Leistungsstorungen durch fehlende relevante Bescheide 0,921
Baulose 2.1 und 2.2 Ombudsmann 0,23
verlangerte Bauzeit und Mehraufwand durch Mehrkosten- 0,24
forderungen des Auftragnehmers fiir Bauleistungen
Ortliche Bauaufsicht 4,38 Behinderungen durch Fehlen vollstandiger Bescheide 0,87
Baulose 3, 4.1 und 4.2 Mehraufwand durch Mehrkostenforderungen des Auftrag- 0,20
nehmers fur Bauleistungen
verlangerte Leistungsfrist 0,04
Begleitende Kontrolle 0,65 zuséatzliche Leistungen in der Ausschreibungs— und Vergabe- 0,18
Ausflihrungsphase phase
zuséatzliche Leistungen aufgrund der Teilung eines Hauptbau- 0,19

loses und zusatzlicher Nebenbaulose

zusatzliche Prifleistungen sowie fir den verlangerten Leis- 0,23
tungszeitraum

Stralenplanung 0,84 diverse Umplanungen und Mehraufwendungen 2,143

1 Die urspriingliche Forderung des Auftragnehmers betrug rd. 2,92 Mio. EUR.

2 Mehrkostenforderung aufgrund der Umsetzung von Bescheidauflagen

3 Die urspriingliche Forderung des Auftragnehmers betrug rd. 2,81 Mio. EUR; mit Schlussrechnung wurden rd. 1,97 Mio. EUR abgerechnet.
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Die Leistungen der Begleitenden Kontrolle beauftragte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH im September 2009. Als Leistungszeitraum war Juli 2009 bis Juli 2015
vereinbart, obwohl zum damaligen Zeitpunkt die Gesamtfertigstellung mit Ende 2016
geplant war und eine Nachbearbeitungsphase zu bericksichtigen war.3®

34 entspricht rd. 37,9 % der Auftragssumme

3 Die Fertigstellung der Bauarbeiten exkl. der Nachbauphasen erfolgte wie vorgesehen Ende 2016. Die Beglei-
tende Kontrolle fiihrte Leistungen bis zum Marz 2017 aus.

43

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



46 von 116 111-42 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

Die ASFINAG Bau Management GmbH vergltete dem Auftragnehmer fir Strallen-
planung Mehrkosten u.a. von rd. 219.000 EUR (Forderung rd. 250.000 EUR). Diese
Kosten fielen als zuséatzliche Leistungen fir die Erstellung von Leistungsverzeichnis-
sen an. GeméaR Vertrag des StraRenplaners hatte die Ortliche Bauaufsicht diese Leis-
tungen zu erbringen. Im Vertrag der Ortlichen Bauaufsicht war die Leistung jedoch
nicht enthalten. Aufgrund der widersprichlichen Regelungen in den Vertragen kam
die Vergabe des Leistungsteils ohne Wettbewerb zustande. Die ASFINAG Bau
Management GmbH leitete bereits wahrend der Gebarungstberprifung Malknah-
men zur Konkretisierung der Leistungsbilder und Vergabe der Leistungen ein.

(4) Im Juli 2009 fihrte der Auftragnehmer des Bauloses 1.0 Zusatzleistungen far
rd. 72.000 EUR fir die Spatenstichfeier am 1. August 2009 aus, wobei weder die
Beauftragung des Hauptauftrags noch jene der Zusatzleistungen vorlag. Nach der
Ubergabe der Mehrkostenforderung durch den Auftragnehmer und einer Erstprii-
fung durch die Ortliche Bauaufsicht im Oktober 2009 beauftragte die ASFINAG Bau
Management GmbH die der Mehrkostenforderung zugrunde liegende Leistung im
September 2010.

(5) Fur das Projekt S 10 — Mihlviertler SchnellstralRe dienten ein Server sowie ein
Dokumentenmanagementprogramm als Ablage der Unterlagen. Trotz interner Vor-
gaben, vertragsrelevante Unterlagen dort abzulegen, war dies nicht durchgehend
der Fall.

Durch die Berichtspflichten der Projektbeteiligten lag eine umfangreiche Dokumen-
tation vor, jedoch wiederholten sich die Inhalte bzw. waren Anderungen der Proto-
kollinhalte nicht nachvollziehbar.

11.2 Der RH hielt fest, dass die Auftragssummen der Bauleistungen deutlich unter den
geschatzten Auftragswerten lagen, die Abrechnungssummen jedoch die Auftrags-
summen Uberschritten und die Mehrkostenforderungen zwischen rd. 12 % und
rd. 23 % der Schlussrechnungssumme betrugen.

Der RH beurteilte die unterschiedliche Abwicklung der Mehrkostenforderungen und
die unterschiedliche Verwendung der Begrifflichkeiten fur die Abhandlung von Ver-
dnderungen des Leistungsumfangs als nicht zweckmaRig.
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, zum einen bei der Beauftra-
gung der Mehrkostenforderungen die Begrifflichkeiten zur Abwicklung von Verande-
rungen des Leistungsumfangs zu vereinheitlichen bzw. sich an den ONORMEN und
Leitfaden zu orientieren. Zum anderen ware eine einheitliche Vorgehensweise
bezlglich der Abrechnung von Mehrkostenforderungen — Unterscheidung der
Abrechnung mit neuen Einheitspreisen und der Abrechnung mit Positionen aus dem
beauftragten Haupt—Leistungsverzeichnis — sowie eine klare Unterscheidung zwi-
schen Leistungsabweichungen und reinen Mengenanderungen nachvollziehbar
darzustellen.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer fir
Dienstleistungen zum Teil bis zu rd. 61 % der Schlussrechnungssumme bzw. bis zu
rd. 234 % der Auftragssummen betrugen. Der RH kritisierte zudem, dass wesentli-
che Leistungsbestandteile durch die Vielzahl von Zusatzauftragen nicht mittels eines
Vergabeverfahrens beauftragt wurden und somit die Preisbildung teilweise nicht
unter Wettbewerbsbedingungen stattfand.

Er empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH daher, die Leistungsbilder der
Konsulenten vor der Veroffentlichung auf Vollstandigkeit und auf Abgrenzung des
Leistungsspektrums zu anderen Auftragnehmern zu Gberprifen.

Der RH kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH zum Teil mit den Auf-
tragnehmern (insbesondere mit der Begleitenden Kontrolle) zu kurze Leistungsfris-
ten vereinbarte und damit Mehrkosten entstanden.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, Leistungsfristen realistisch
und unter der Bedachtnahme, dass Leistungsfristen z.B. durch die Prifung von
Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer fir Bauleistungen sehr oft verlangert
werden, anzusetzen. Fir mogliche Verlangerungen von Leistungsfristen waren im
Bauvertrag Positionen flr verlangerte Leistungserbringung vorzusehen.

Der RH kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH Zusatzleistungen in
Hohe von rd. 72.000 EUR ohne schriftliche Beauftragung sowie ohne unterfertigten
Hauptauftrag ausfihren lieR. Zudem kritisierte er, dass die der Mehrkostenforde-
rung zugrunde liegende Leistung erst nach einem Jahr beauftragt wurde.

Er empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, kinftig Arbeiten nur mit
Beauftragungen ausfihren zu lassen und den Ablauf der Beauftragung zu
beschleunigen.

Weiters hielt der RH kritisch fest, dass die vorgegebene Ablagestruktur im Dokumen-
tenmanagementsystem nicht vollstandig eingehalten wurde und die Ablage nicht
vollstandig war.
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH daher, die Ablage im Doku-
mentenmanagementsystem gemal den internen Vorgaben — z.B. Ablage vertragsre-
levanter Unterlagen und deren Beschriftung — vorzunehmen, weil die Dokumenten-
ablage nur bei Vollstandigkeit ihren vollen Nutzen entfalten kann.

Der RH sah die Struktur und Aufbereitung der Berichtsdokumentation aufgrund der
Vielzahl an umfangreichen Berichten, der zum Teil in mehreren Berichten dhnlich
behandelten Themen und der sich teilweise wenig andernden Inhalte insofern kri-
tisch, als dadurch die Ubersichtlichkeit nicht mehr gegeben und das Herausfiltern
von wesentlichen Inhalten schwierig war.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, Malknahmen fir ein koha-
rentes, in sich stimmiges und nicht redundantes Berichtssystem zu setzen, um die
Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu verbessern.

11.3 Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH ziele der 2017 einge-
fUhrte Abrechnungsleitfaden auf eine klare Unterscheidung zwischen den Leistungs-
abweichungen ab und definiere genaue Vorgaben. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wiirden entsprechend geschult.

Durch das Inkrafttreten des Bundesvergabegesetzes 2018 gebe es neue Vorgaben
zur Abhandlung von Vertragsanderungen. Die Priifberichte und sonstigen Beschaf-
fungsunterlagen seien dahingehend angepasst und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entsprechend geschult worden.

Hinsichtlich der Definition des Leistungsziels und des Leistungsumfangs seien ent-
sprechende Textbausteine in die internen Anmerkungen der Beschaffungsunterla-
gen (bei Dienstleisterausschreibungen) aufgenommen worden.

Mit der Einfihrung der Projektplattform voraussichtlich 2019 werde die Ablage fir
interne sowie externe Projektbeteiligte automatisiert im DOXIS erfolgen. Dadurch
solle eine wesentliche Vereinfachung und Effizienzsteigerung erzielt werden.

Inzwischen sei eine einheitliche Vorlage fur die Quartalsberichte der Begleitenden
Kontrolle erstellt worden. Somit seien alle Berichte Ubersichtlich und wirden die
wesentlichsten Punkte enthalten.
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Wahrnehmung der Bauherrnfunktion

Nach der Abwicklung des Vorprojekts Ubertrug das Amt der Oberdsterreichischen
Landesregierung Ende des Jahres 2004 die Projektleitung an die ASFINAG Bau
Management GmbH.

Im September 2009 erfolgte die Beauftragung der Begleitenden Kontrolle fir die
Ausflhrungsphase, die neben der ASFINAG Bau Management GmbH auch dem Bun-
desministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie berichtspflichtig war.

Im August 2010 entschied die ASFINAG Bau Management GmbH intern, die Leistung
Projektkoordination3® in der Bauphase intern zu vergeben bzw. mit eigenem Perso-
nal auszufihren.

Im November 2010 nahm die ASFINAG Bau Management GmbH den Widerruf der
Ausschreibung fur die Leistung der Projektsteuerung® in der Ausfiihrungsphase vor.
Als Begrindungen gab sie an, dass zum einen durch Rickstellungen und Neukonzi-
pierungen von Bauprojekten eigene Ressourcen bzw. eigenes Personal verfligbar
werden, die fur die Durchfiihrung der ausgeschriebenen Leistung Projektsteuerung
(u.a. einschlieRlich Projektkoordination) in der Ausfiihrungsphase herangezogen
werden kdnnen, und zum anderen der Bestbieter um rd. 466.000 EUR {ber dem
geschatzten Auftragswert von 2 Mio. EUR lag.

Flr diese nicht delegierbaren Leistungen der Projektkoordination in der Ausfih-
rungsphase waren seitens der ASFINAG Bau Management GmbH im Projektteam
durchschnittlich 0,4 Vollzeitdquivalente (VZA)3® beschaftigt.

In der Ausfihrungsphase zeigte sich, dass weitere Leistungen ausgelagert werden
mussten, wie z.B. Priifungen von Mehrkostenforderungen (vor allem Mehrkosten-
forderungen von Auftragnehmern der Dienstleister).?® Weiters waren Koordinie-
rungsaufgaben nicht zugeteilt und wurden daher nicht ausgefihrt, was Mehrkosten
verursachte (siehe TZ 31). Zudem gab es eine hohe Anzahl von Mehrkostenforde-
rungen der Auftragnehmer fir Dienstleistungen (siehe TZ 11).

Leistungsbild Projektkoordination: Kostenkontrolle Gesamtprojekt auf Basis der seitens der von der Ortlichen
Bauaufsicht vorgelegten Kostenplanung, Bearbeitung Ubergeordneter Mehrkostenforderungen auf
Anspruchsgrundlage, Terminkoordination aller Baulose (Uberpriifung auf Einhaltung des kritischen Weges),
Massendisposition Gesamtprojekt und Teilnahme an allen wesentlichen Besprechungen

Leistungsbild Ausschreibung Projektsteuerung: Koordinierung der einzelnen Ortlichen Bauaufsichten bei
abschnittstibergreifenden Leistungen, Einfihrung von Standardisierungen hinsichtlich einheitlicher Dienst-
leistungsausschreibungen, einheitliches Berichts— und Dokumentationswesen, Erstellung von abschnitts-
Ubergreifenden Berichten und Dokumenten, Vertragsmanagement, Massenbilanz und Massendisposition

Im Jahr 2013 waren ein Mitarbeiter und in den Jahren 2016 und 2017 rd. 0,3 bzw. 0,1 Mitarbeiter mit den
Aufgaben der Projektkoordination betraut.

z.B. Priifung Mehrkostenforderungen Ortliche Bauaufsicht Baulose 1, 2 und 3 + 4: rd. 46.000 EUR; Beratung
Mehrkostenforderung Baulos 2.1: rd. 75.000 EUR; bauwirtschaftliche Beratung: rd. 86.000 EUR
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12.2 Der RH anerkannte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH Leistungen der Pro-
jektkoordination und der Projektkontrolle mit Eigenpersonal ausfihrte, weil eine
Auslagerung der Bauherrnverantwortung an externe Konsulenten einen internen
Know—how—Verlust und eine hohe Abhangigkeit von externen Leistungen mit sich
bringt. Er kritisierte jedoch, dass die Projektkoordination Uber einen Zeitraum von
rund sieben Jahren mit nur 0,4 VZA ausgestattet war, und gab zu bedenken, dass die
ASFINAG Bau Management GmbH in der Ausschreibung fir die geplante Vergabe
der Projektsteuerung u.a. mit den Agenden der Projektkoordination rd. 2 Mio. EUR
vorsah.*® Der RH stellte fest, dass die hohe Anzahl an Mehrkostenforderungen der
Auftragnehmer von Dienstleistungen u.a. auch der fehlenden Koordination und
Steuerung geschuldet war.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, die Projektkoordination und
Projektkontrolle fur die Ausfiihrung der Kernaufgaben ausreichend mit Ressourcen
auszustatten. So wéren die Aufgaben wie z.B. Anderungsmanagement, Risikoma-
nagement, Kostensteuerung, Prifung von Mehrkostenforderungen, Fortschreiben
der Kostenverfolgung, der Rahmenterminplanung und der Steuerungsterminpla-
nung, Bewertung von Kostenkontrolle, Kostenfeststellung und Terminunterlagen mit
Eigenpersonal durchzufihren, weil sonst wesentliche Steuerungs— und Kontroll-
funktionen entfallen.

Hinsichtlich der organisatorischen Mangel bei der Umsetzung der Baulose 2.1
und 4.1 verwies der RH auf TZ 14.

12.3 Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH werde die Empfehlung
zur Kenntnis genommen. Die Erfahrungen aus dem Projekt S 10 — MUhlviertler
Schnellstralle, dass wesentliche Leistungen mit Eigenpersonal abzudecken seien,

seien in der weiteren Personalplanung der ASFINAG Bau Management GmbH
berlcksichtigt worden.

Ausgewahlte Bauleistungen

13 Der RH Uberprifte die Planung und die Bauausfiihrung der Baulose 2.1 und 4.1.
Ausschlaggebend fur die Auswahl waren

e der finanzielle Umfang der MaRnahmen und
¢ die technische Komplexitat der Baumalnahmen.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die beiden Baulose:

40 Das Angebot des Bestbieters betrug rd. 2,47 Mio. EUR.
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Tabelle 10:  Kenndaten der Uberpriften Baulose 2.1 und 4.1

S 10 — Muhlviertler SchnellstralRe, Neubau Unterweitersdorf bis Freistadt Nord

Gegenstand Baulos 2.1 Baulos 4.1
Baulosbeschreibung — Umfang der  4.870 m Lénge 4.400 m Lange
BaumaRnahmen (von km 2,50 bis km 7,37), davon: (von km 16,10 bis km 20,50), davon:
—ein Tunnel mit rd. 4.430 m — eine Unterflurtrasse mit 800 m
— Freilandstrecke (Vorportalbereiche) —zwei Tunnel mit 276 m bzw. 743 m
— eine Galerie mit im Mittel 194 m Achs-
lidnge

— Freilandstrecke mit sechs Briicken
Auftragssumme rd. 128,66 Mio. EUR rd. 83,83 Mio. EUR
Abrechnungsstand September 2017 ' rd. 139,42 Mio. EUR (inkl. Preisgleitung)  rd. 95,71 Mio. EUR (inkl. Preisgleitung)

Ausflihrungszeitraum Baubeginn: 14. November 2011 Baubeginn: 2. November 2011
Bauende: 31. August 2015 Bauende: 30. August 2014
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Gesamteinschatzung der Projektabwicklung

14 Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick (iber die vom RH getroffenen Fest-
stellungen sowie die Beurteilung:

Tabelle 11:  Projektabwicklung

Bereich Baulos 2.1 — Feststellungen RH | TZ Verweis | Baulos 4.1 — Feststellungen RH TZ Verweis
Ausschreibung = Gewichtung des Qualitatskriteriums zu TZ 15 durch Anderung der Gewichtung des Quali- TZ 15
und gering fur ein Bestbieterverfahren tatskriteriums kein Bestbieterverfahren
Vergabe falsche Gewichtung des Qualitatskriteriums TZ 16

bei der Bestbieterermittlung

mangelhafte Aufklarung einer Position (Vor- TZ 16
trieb Tunnel)

Verbesserungsbedarf bei Schlussbriefgestal- TZ17
tung (Deckelung von Positionen)

Verbesserungspotenzial fur kiinftige Aus- TZ17
schreibungen (nicht plausible Kalkulationsan-
sdtze in der Position Nachtsprengverbot)
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Bereich

Bauabwicklung
und
Abrechnung

Mehrkosten-
forderungen
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Baulos 2.1 — Feststellungen RH

unzureichende Begriindungen fir Mengen-
anderungen

Die gravierenden Verschiebungen von Stre-
ckenanteilen aus den ausgeschriebenen Vor-
triebsklassen 3 und 4 in die abgerechneten
Vortriebsklassen 5 und 6 waren nicht plausi-
bel.

in der Abrechnung der Vortriebsklassen 5
und 6 deutlich reduzierte Stutzmittelzahlen
gegeniber den ausgeschriebenen Vor-
triebsklassen

Die gemalk Matrixfeldern mogliche Band-
breite der Leistungserbringung nutzte der
Auftragnehmer nicht; dies hatte tberhohte
Vergltungen zur Folge.

Die Einsetzbarkeit der verfigbaren techni-
schen Malnahmen zur optimierten Umset-
zung des Bauvertrags wurde nicht ausrei-
chend versucht.

Nur mundliche Beauftragung einer Stellung-
nahme Uber die Beurteilung der Angemes-
senheit der Abschlagslange und der einge-
bauten Stutzmittel beim Tunnel Gotschka;
zudem wies der Bericht Formalmangel auf
und hat eine eingeschrankte Aussagekraft.

Auftragnehmer erreichte die angebotenen
Leistungen nicht, daher grundlegende Ande-
rung des beauftragten Baukonzepts. Dies
erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem der Auf-
tragnehmer bereits die spater klagsgegen-
standliche Mehrkostenforderung von

rd. 33,77 Mio. EUR eingereicht hatte.

Bietersturz fur einen GroRteil der beauftrag-
ten Leistungen

Transparenz der Bauabrechnung wegen der
Vorgangsweise bei der Abrechnung der zeit-
gebundenen Kosten deutlich reduziert

Herleitung und Beauftragung neuer Leistun-
gen wies Mangel auf; Uberlange Prifdauer

Prifung einer Mehrkostenforderung fihrte
zur Vervierfachung des geforderten Einheits-
preises

aulergewohnliche Relation zwischen Haupt-
auftragssumme und Mehrkostenforderungen
19 und 21; Auftragnehmer stellte letztlich
eine Gesamtforderung in Hohe von

rd. 71,52 Mio. EUR gegen die ASFINAG; For-
derungshohe sachlich nicht nachvollziehbar

grundsétzliche Fragen im Zusammenhang
mit GroRenordnung der Mehrkostenforde-
rung

MKF = Mehrkostenforderungen
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‘ TZ Verweis ‘
TZ18

1219

TZ20

TZ 20

TZ 20

TZ 20

1221

TZ 26

TZ27

TZ29

TZ30

TZ34,TZ35

TZ 33 bis
TZ 35

Baulos 4.1 — Feststellungen RH

trotz interner Vorgabe nicht vollstandige
Begriindungen fir Mengendnderungen (z.B.
Zusatzpositionen)

falsche Berechnung der Regieleistungen in
der Gesamtzusammenstellung im Schluss-
rechnungsbericht

gravierende Verschiebung von Abtragsmen-
gen — Verschiebung von Bodenklasse 3 bis 5
(Boden) zu Bodenklasse 7 (Fels)

Die Anderung der Béschungsneigung (im
Zuge der Bauabwicklung) fuhrte zu Einspa-
rung von rd. 717.500 EUR.

gravierende Mangel beim Umgang mit
asbesthaltigem Material (fehlende Erkun-
dung, fehlende Entsorgungsnachweise, feh-
lende MaRnahmen zum Arbeitnehmer-
schutz)

kein Bietersturz

Transparenz der Bauabrechnung wegen der
Vorgangsweise bei der Abrechnung der zeit-
gebundenen Kosten deutlich reduziert

verspatete Planlieferungen (MKF 10) — keine
Spharenzuordnung méglich, fehlende Pla-
nungskoordination in der Ausfihrungsphase

Entsorgung Baurestmassen (MKF 15) —
Schadloshaltung nicht moglich aufgrund
mangelhafter Dokumentation

nicht einheitliche Abrechnung der Zusatzpo-
sitionen (unterschiedliche Hauptgruppen im
Leistungsverzeichnis Baulos 2.1 und 4.1)

Abschluss eines Vergleichs mit Auftragneh-
mer

TZ Verweis

1218

1218

1222

1222

1223

T2 26

1227

1231

1232

1233

TZ 36

Quelle: RH
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Die weiterflihrenden Darstellungen zu den einzelnen Themenbereichen erfolgen
soweit moglich fir beide Baulose gemeinsam in einer TZ. Baulosspezifische Sachver-
halte werden gesondert unter Nennung des jeweiligen Bauloses dargestellt.

Ausschreibung und Vergabe
Ausschreibung — Baulos 2.1 und 4.1

(1) Nach der Bekanntmachung der Ausschreibung fir das Baulos 2.1 am 10. Feb-
ruar 2011 fand in einem offenen Verfahren — mit finf Berichtigungen und verlanger-
ter Angebotsfrist — die Angebotseréffnung am 12. Mai 2011 statt.

Die ASFINAG Bau Management GmbH erlduterte die Notwendigkeit der fiinf Berich-
tigungen mit erforderlichen Korrekturen der Ausschreibungsinhalte und die Verlan-
gerung der Angebotsfrist mit Interventionen der Bieter, die mehr Zeit fur die Kalku-
lation bendtigten.

In der Ausschreibung waren als Zuschlagskriterien fir die Bestbieterermittiung der
Preis (Gewichtung 99 %) und die Qualitat* (Gewichtung 1 %) definiert.

(2) Nach der Bekanntmachung der Ausschreibung flr das Baulos 4.1 am 14. Dezem-
ber 2010 fand in einem offenen Verfahren — mit finf Berichtigungen und verlanger-
ter Angebotsfrist —am 7. Marz 2011 die Angebotserdffnung statt. Alternativange-
bote der Bieter waren dabei zugelassen.

Die ASFINAG Bau Management GmbH erlduterte die Notwendigkeit der Berichti-
gungen im Baulos 4.1 mit von ihr vorgenommenen Korrekturen aufgrund Bieteran-
fragen bzw. mit Anderungen von technischen Richtlinien im Laufe der Planungs—und
Ausschreibungsphase. Im Zuge der Berichtigungen anderte die ASFINAG Bau
Management GmbH die Gewichtung des qualitativen Kriteriums (Gewahrleistungs-
verlangerung) zur Bestbieterermittlung von 3 % auf 1,5 %.

(3) GemaR einer Entscheidung des Unabhédngigen Verwaltungssenats Tirol im
Jahr 2001#? entspricht das Vergabeverfahren bei einer Gewichtung des Qualitatskri-
teriums von unter 2 % nicht mehr dem Bestbieter—, sondern dem Billigstbieterprin-
zip. Alternativangebote sind bei Verfahren nach dem Billigstbieterprinzip nicht
zuldssig.®®

Verlangerung der Gewahrleistungsfrist
2001/K11/026—4 vom 5. November 2001

laut § 81 Abs. 1 Bundesvergabegesetz 2006: ,,Nur bei Auftragen, die nach dem Kriterium des technisch und
wirtschaftlich glinstigsten Angebotes vergeben werden sollen, kann der Auftraggeber Alternativangebote
zulassen...”
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15.2 Der RH sah die zeitnahen Berichtigungen bei beiden Baulosen im Interesse der
dadurch méglichen Steigerung der Qualitit der Angebote positiv, weil diese Ande-
rungen in den Wettbewerb der Bieter einbezogen wurden und dies den Umfang
moglicher Mehrkostenforderungen wahrend der Abwicklung begrenzen kann.

Der RH kritisierte, dass die ASFINAG Bau Management GmbH bei der Ausschreibung
beider Uberprifter Baulose das Qualitatskriterium letztlich mit weniger als
2 % gewichtete (kein Bestbieter—, sondern Billigstbieterprinzip, dadurch keine Alter-
nativangebote zuldssig). Nach Ansicht des RH erhohte dies das Risiko von Projektver-
z6gerungen und Mehrkosten als Folge einer moglichen rechtlichen Bekdmpfung des
Vergabeverfahrens.

Angebotspriifung und Vergabe Baulos 2.1 und 4.1

16.1 (1) Mit Ablauf der Angebotsfrist lagen Angebote von acht Bietern (Baulos 2.1) bzw.
sechs Bietern (Baulos 4.1) vor. Teilweise reichten die Bieter entsprechend den Aus-
schreibungsbedingungen auch Alternativangebote ein (zusatzlich zu den Basisange-
boten). Nach der kommissionellen Angebotseréffnung nahmen die ASFINAG Bau
Management GmbH, die Ortliche Bauaufsicht und die Begleitende Kontrolle die
Angebotsprifung vor.

(2) Beim Baulos 2.1 erfolgte eine Bestbieterermittlung (de jure Billigstbieterermitt-
lung, siehe TZ 15), bei der zu den moglichen 99 Punkten fir den angebotenen Preis
ein Punkt fur die Qualitat des Angebots (Verlangerung der Gewahrleistungsfrist)
vergeben werden konnte.

Die Angebotsprifung umfasste auch

e die Nachforderung von Unterlagen von und die Abkldrung von Fragen mit den bei-
den erstgereihten Bietern im Zuge von Aufklarungsgesprachen sowie

e Sensitivitatsanalysen mit einer Bietersturzberechnung zur Untersuchung der Aus-
wirkungen von moglichen Massenveranderungen und

e im Zusammenhang mit den im Zuge der Angebotsprifung getroffenen Feststellun-
gen Hinweise flr die Schlussbriefgestaltung und die Abwicklung des Auftrags.

Als Bestbieter und empfohlener Auftragnehmer ging aus dem Verfahren mit der
moglichen maximalen Gesamtzahl von 100 Punkten und einer Angebots— und Auf-
tragssumme von rd. 128,66 Mio. EUR (netto, inkl. 3 % Nachlass) der Bieter 4
hervor:
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Tabelle 12:  Reihung der drei besten Bieter — Baulos 2.1

Bieter Angebotssumme netto, Differenz zum
inkl. Nachlass Bestbieter
in EUR in %
Bieter 4, Basisangebot 128.657.153,69 0
Bieter 5, Basisangebot 136.214.283,70 6
Bieter 3, Alternativangebot 138.045.827,23 7

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Die gegeniber den veranschlagten Schatzkosten um rd. 21 % niedrigere vorgeschla-
gene Auftragssumme begriindeten die Angebotsprifer damit, dass zum Zeitpunkt
der Angebotsabgabe wenige Projekte ausgeschrieben bzw. in Aussicht gestellt waren
und dies den Wettbewerb der Bieter verstarkt hatte.

Am 18. Oktober 2011 fand noch vor dem Vertragsabschluss ein Schlussbriefgesprach
statt, an dem Vertreter der ASFINAG Bau Management GmbH, der Ortlichen Bau-
aufsicht, der Begleitenden Kontrolle und des empfohlenen Auftragnehmers (Bie-
ter 4) teilnahmen. Die Teilnehmer erdrterten die Schlussbriefinhalte und Details fir
die Abwicklung des Bauvorhabens.

Mit Schlussbrief vom 24. Oktober 2011 beauftragte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH den Bieter 4 mit der Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen zum
Gesamtpreis von rd. 128,66 Mio. EUR (netto, inkl. 3 % Nachlass), legte als Baubeginn
den 14. November 2011 und als Gesamtfertigstellungstermin den 31. Dezem-
ber 2015 fest. Im Schlussbrief traf die ASFINAG Bau Management GmbH aufgrund
der vertieften Angebotsprifung mehrere Festlegungen (siehe TZ 17). Die Bestati-
gung (Unterzeichnung des Gegenschlussbriefs) durch den Auftragnehmer erfolgte
am 14. November 2011.

(3) Beim Baulos 4.1 erfolgte eine Bestbieterermittlung, bei der 97 Punkte fiir den
Preis und drei Punkte fir die Qualitat (Verlangerung der Gewahrleistungsfrist) ver-
geben wurden. Als Bestbieter und empfohlener Auftragnehmer ging aus dem Ver-
fahren der Bieter 2 mit der Gesamtzahl von 100 Punkten und einer Angebots— und
Auftragssumme von rd. 83,83 Mio. EUR hervor.
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Tabelle 13:  Reihung der drei besten Bieter — Baulos 4.1

Bieter Angebotssumme netto, Differenz zum
inkl. Nachlass Bestbieter
in EUR in %
Bieter 2, Basisangebot 83.827.804,14 0
Bieter 3, Alternativangebot 85.716.360,68 2
Bieter 1, Alternativangebot 86.889.380,63 4

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Durch die Anderung des Bestbieterkriteriums (nunmehr de jure Billigstbieterermitt-
lung) im Zuge der Berichtigungen (Verringerung der Gewichtung des Qualitatskrite-
riums von drei auf 1,5 Punkte, siehe TZ 15) waren jedoch 98,5 Punkte flr den Preis
und 1,5 Punkte fir die Qualitat des Angebots zu vergeben gewesen. Aufgrund des
Abstands zum zweitgereihten Bieter (97,86 Punkte) und weil alle drei Bieter die Ver-
langerung der Gewahrleistung in voller Hohe (drei Jahre) anboten, ergaben sich
daraus keine Konsequenzen, zumal kein unterlegener Bieter den Rechtsweg
beschritt. Bieter 2 blieb weiterhin Erstgereihter.

Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
gegeniiber dem RH fest, dass die Anderung der Gewichtung des Qualititskriteriums
bei der Angebotsprifung Gbersehen wurde.

(4) Die ASFINAG Bau Management GmbH forderte im Zuge der vertieften Angebot-
sprifung** u.a. am 26. Mai 2011 einen Bieter (den spateren Auftragnehmer) auf,
einzelne Positionen schriftlich aufzuklaren.

Eine dieser Positionen bot der Bieter nicht im Sinne der Hoherwertigkeit gemaR
Bundesvergabegesetz 2006% an. Die ASFINAG Bau Management GmbH ersuchte
den Bieter deshalb um Aufklarung, bezog die Frage jedoch nicht auf einen Vergleich
mit der sachgerechten Position der Vortriebsklasse ,KF5/ 5,23 sondern unterlag
einem Zirkelschluss mit der aufzuklarenden Position (,,KF6/ 5,61“). Die Antwort des
Bieters war, dass die Vortriebsleistung bei allen Vortriebsklassen bei steigender
zweiter Ordnungszahl geringer wird. Ansonsten gab es keine weitere Aufklarung
dazu. Die fehlende Hoherwertigkeit wurde dadurch nicht aufgeklart.

gemal Bundesvergabegesetz 2006 § 125 i.d.g.F.

Bundesvergabegesetz 2006 § 125 (4): ,Bei einer vertieften Angebotspriifung ist zu prifen, ob die Preise
betriebswirtschaftlich erklarbar und nachvollziehbar sind. Geprift werden kann insbesondere, ob (...) 2. der
Einheitspreis (...) fir héherwertige Leistungen grundsatzlich hoher angeboten wurde als fiir geringerwertige
Leistungen (...).“ Auch die ASFINAG Bau Management GmbH sieht in ihrer Vergabe—Checkliste im , Leitfaden
Anticlaiming” die Berlcksichtigung der Hoher— bzw. Minderwertigkeitsklausel als Teil einer ordnungs-
gemalRen vertieften Angebotsprifung vor; siehe ASFINAG Leitfaden Anticlaiming, Version 4.0 (Erstversion 1.0
glltig ab 1. September 2011).
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Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt dazu im Zuge der Gebarungsiberpri-
fung gegeniber dem RH fest, dass sie die Frage im Zuge der Aufklarung insofern
falsch gestellt hatte, als sie sich nicht auf die Einhaltung der Ho6herwertigkeit bezog.
Die Kalkulation des Bieters habe sich jedoch mit den unterschiedlichen Kalkulations-
ansatzen in den Positionen aufgeklart.

(5) Mit Schlussbrief vom 10. Oktober 2011 beauftragte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH den Bieter 2 mit der Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistung, legte
den Baubeginn mit 2. November 2011 und den Gesamtfertigstellungstermin mit
30. August 2014 fest. Im Schlussbrief traf die ASFINAG Bau Management GmbH auf-
grund der vertieften Angebotsprifung eine Reihe von Festlegungen, die der Auftrag-
nehmer mit Unterzeichnung des Gegenschlussbriefes am 14. November 2011
bestdtigte.

Der RH bewertete die erfolgte umfassende Angebotsprifung und die konkreten
Hinweise fur die Schlussbriefgestaltung und Auftragsabwicklung bei beiden tber-
priften Baulosen (siehe TZ 17) grundsatzlich positiv.

Er hielt jedoch kritisch fest, dass die ASFINAG Bau Management GmbH bei der Best-
bieterermittlung des Bauloses 4.1 das —im Zuge des Vergabeverfahrens gednderte
(siehe TZ 15) — Qualitatskriterium falsch gewichtete und dies bei der Angebotspru-
fung nicht erkannte.

Weiters kritisierte der RH, dass die ASFINAG Bau Management GmbH im Zuge der
vertieften Angebotspriifung beim Baulos 4.1 eine Position nicht zweckentsprechend
aufklarte.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, klnftig darauf zu achten,
dass bei der Angebotsprifung alle Berichtigungen berlcksichtigt und alle Positionen
sachgerecht aufgeklart werden.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlung des RH zur Kenntnis.

Umsetzung der Angebotspriifung in Beauftragung und Abrech-
nung — Baulos 2.1 und 4.1

(1) Der Vergabebericht der ASFINAG Bau Management GmbH fir das Baulos 2.1
enthielt auch Hinweise fur die Schlussbriefgestaltung und Auftragsabwicklung. Der
Vergabebericht stellte im Bietervergleich auffallig hohe Einheitspreise des spateren
Auftragnehmers bei mehreren Positionen (wie z.B. zur Vergltung von Spritzbeton-
arbeiten und zur Vergitung der Vortriebsmannschaft) fest und empfahl, auf die
Mengenverfolgung bei diesen Positionen wahrend der Bauausfiihrung ein besonde-
res Augenmerk zu legen bzw. diese im Schlussbrief zu deckeln.
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Eine Analyse des RH zeigte, dass diese Empfehlungen gegeniiber dem Auftragneh-
mer —im Schlussbrief des Hauptauftrags sowie bei der Bauabwicklung und —abrech-
nung — Gberwiegend umgesetzt wurden. Damit konnten sich zumindest Positionen
mit erkannten auffallig hohen Einheitspreisen nicht nachteilig auf das Abrechnungs-
ergebnis auswirken.

(2) Fur das Baulos 4.1 traf die ASFINAG Bau Management GmbH im Schlussbrief
aufgrund der vertieften Angebotsprifung eine Reihe von Festlegungen (z.B. neue
ponalisierte Termine, Konkretisierungen einzelner Vertragsbestandteile), die der
Auftragnehmer durch Unterzeichnung des Gegenschlussbriefs annahm.

(3) Ein Teil dieser Festlegungen betraf die sogenannte Deckelung einzelner Positio-
nen des Leistungsverzeichnisses; hochpreisig angebotene Positionen sollten bei
einer bestimmten MengenUberschreitung mit reduzierten Einheitspreisen abge-
rechnet werden. Davon umfasst waren u.a. die Positionen , durchnasster Boden”
und ,Sohlenausbruch”:

e Bei der Position ,durchnasster Boden” (1.000 m?) vereinbarte die ASFINAG Bau
Management GmbH, dass ab einer Mengenlberschreitung von 20 % (somit ab
1.200 m3) mit einem neuen Einheitspreis von 1,50 EUR/m? (anstelle des angebotenen
Preises von 3 EUR/m?3) abzurechnen sei. Die ASFINAG Bau Management GmbH vergi-
tete mit der Schlussrechnung 1.310,48 m? mit einem Einheitspreis von 3 EUR/m?. Die
mit dem Schlussbrief vereinbarte Deckelung wurde somit nicht umgesetzt.

e Beider Position ,,Sohlenausbruch” (1.499 m?im Tunnel ,,Manzenreith”) vereinbarte
sie, dass ab einer Mengeniberschreitung von 100 % mit einem neuen Einheitspreis
von 55 EUR/m? (anstelle des angebotenen Preises von 67,28 EUR/m?) abzurechnen
sei. Obwohl es im Leistungsverzeichnis eine gleichlautende und gleichpreisige Posi-
tion gab (Tunnel ,Satzinger Siedlung”), war diese Position mit 637 m? nicht von der
Deckelung umfasst. Diese Positionen gelangten nicht zur Abrechnung, wodurch der
ASFINAG Bau Management GmbH kein finanzieller Nachteil entstand.

Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
gegenliber dem RH zur Uberhéhten Vergitung der Position ,,durchnésster Boden”
fest, dass sie den Betrag von der Ortlichen Bauaufsicht riickgefordert habe und dies
in der Schlussrechnung der Ortlichen Bauaufsicht entsprechend beriicksichtigt
werde.

(4) Weiters vereinbarte die ASFINAG Bau Management GmbH im Schlussbrief, zwei
gleichlautende Pauschalpositionen ,Lohnkosten Vortriebsmannschaft — Nachtspreng-
verbot”, die der Auftragnehmer mit insgesamt -524.768,75 EUR anbot, mit
-360.000 EUR zu verglten. Der Grund fir diese Vorgehensweise lag in der dem Ein-
heitspreis zugrunde liegenden Kalkulation des Bieters, wodurch die Leistung nicht
mehr zur Abrechnung gelangen konnte. Im Kalkulationsblatt fehlte die Angabe, sodass
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flr die Abrechnung der Position eine Kalkulation durch Null die Folge war und die
Abrechnung dadurch unterblieben ware. Dadurch ware dem Auftragnehmer ein Wett-
bewerbsvorteil —aufgrund der im Angebotspreis mitberlcksichtigten
-524.768,75 EUR — gegeniber den Mitbewerbern entstanden.

Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
gegeniiber dem RH dazu fest, dass die letztlich vereinbarte Summe von -360.000 EUR
das aus ihrer Sicht maximal mégliche Ergebnis aus den dem Schlussbrief vorausge-
gangenen Gesprachen mit dem Bieter war.

(5) Aufgrund des spateren Baubeginns?*® (Einschrankungen wegen nicht vorliegender
Genehmigungsbescheide: UVP-Anderungsbescheid und Naturschutz Bauab-
schnitt 4 (Baulos 4.1 und 4.2)) vereinbarte die ASFINAG Bau Management GmbH
mit dem Auftragnehmer eine pauschale Abgeltung fir die sich daraus ergebenden
Erschwernisse aus Behinderungen von 140.000 EUR, welche der Auftragnehmer in
weiterer Folge nachzuweisen hatte. Der Auftragnehmer wies die ihm entstandenen
Kosten vereinbarungsgemal in seiner ersten Mehrkostenforderung mit
rd. 400.000 EUR nach; das Prifergebnis der Mehrkostenforderung wies eine
geprifte Summe von rd. 186.000 EUR aus.

Der RH hielt die Umsetzung der Empfehlungen aus der Angebotspriifung hinsichtlich
der Schlussbriefgestaltung und der Bauabwicklung beim Baulos 2.1 positiv fest.
Nach Ansicht des RH trugen die getroffenen phasentbergreifenden MaRRnahmen zu
einer wirtschaftlichen Abwicklung des Bauvorhabens bei, indem der Auftragnehmer
die Positionen mit erkannten, auffallig hoch angebotenen Einheitspreisen zum Grofs-
teil nicht bzw. nur mit geringen Mengen zur Abrechnung bringen konnte. Dadurch
entscharfte die ASFINAG Bau Management GmbH das diesbezlgliche Spekulations-
potenzial aus der Angebotsphase.

Der RH erachtete beim Baulos 4.1 die im Schlussbrief getroffenen Vereinbarungen
als grundsatzlich zweckmaRig (z.B. die pauschale und nachweispflichtige Abgeltung
von 140.000 EUR fur Mehraufwendungen des Auftragnehmers aufgrund des spéate-
ren Baubeginns). Er sah aber in den Gberpriften Féllen insbesondere systematischen
Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung von Deckelungsregelungen (fur die Abrech-
nung von Positionen) in Schlussbriefen.

Der RH erachtete die pauschale Abrechnung der Position Nachtsprengverbot im
Sinne des getroffenen Verhandlungsergebnisses zwar als nachvollziehbar, sah jedoch
aufgrund der Moglichkeit, die Position mit negativem Preis anzubieten und gleich-
zeitig in den Kalkulationsgrundlagen mit Null zu bewerten, Verbesserungspotenzial
fr kunftige Ausschreibungen.

urspriinglicher Baubeginn 19. September 2011; tatsachlicher Baubeginn 2. November 2011

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)

59von 116



60 von 116 111-42 der Beilagen XXV 1. GP - Bericht - Hauptdokument

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, kiinftig die im Schlussbrief
getroffenen Vereinbarungen bei der Abwicklung und Abrechnung systematisch und
konsequent umzusetzen.

So waére bei der Erfassung von Deckelungspositionen besonderes Augenmerk auf
gleichlautende Positionen im Leistungsverzeichnis zu legen bzw. im Zuge der Abrech-
nung auf die Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen zu achten.

Weiters empfahl er der ASFINAG Bau Management GmbH, bei der Vorgabe von Kal-
kulationsansatzen den Bietern moglichst wenig Potenzial fir nicht plausible Ansatze
Zu geben.

17.3 Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlung des RH zur Kenntnis.
Der Vergabebericht und sonstige Beschaffungsunterlagen seien bereits grundlegend
Uberarbeitet worden (siehe Merkblatt ,Vertiefte Angebotsprifung®).

Bauabwicklung und —abrechnung
Mengenentwicklung und Soll-Ist—Vergleiche Baulos 2.1 und 4.1

18.1 (1) Die Verfolgung der Mengenentwicklung und dazu angestellte Soll-Ist—Vergleiche
bilden eine wichtige Grundlage fiir die aktive Steuerung der Projektabwicklung und
letztlich fir die Beurteilung der Qualitat der Projektumsetzung.

(2) Die Ortliche Bauaufsicht erstellte beim Baulos 2.1 zur Verfolgung der Mengen-
entwicklung aller beauftragten Positionen regelméaRig Soll-Ist—Vergleiche der
Abrechnungs— mit den Hauptauftragsmengen.

Der Schlussrechnungsbericht enthielt wenig detaillierte Begriindungen fir Massen-
mehrungen bzw. —minderungen und ganzlich entfallene Positionen,* wie bspw.
gednderte Ausfiihrung, gednderte Geologie, Felslinienverschiebung etc. Als Kriterien
far die Aufnahme in den Schlussrechnungsbericht diente bei entfallenen Positionen
ein Wert von mindestens 40.000 EUR, bei Mengenanderungen eine Untergrenze
von 40.000 EUR und eine Mengenanderung von mehr als 50 %. Der Schlussrech-
nungsbericht enthielt somit nicht alle entfallenen Positionen; bspw. fehlte die Pau-
schalposition ,Aufzahlung zeitgebundene Kosten der Baustelle Betonieren” mit
einem beauftragten Positionspreis von rd. 1,01 Mio. EUR, die nicht zur Abrechnung
kam.

47 sofern sie nicht mit einem Abdnderungsauftragsschreiben abbedungen wurden
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(3) Als Kriterium fir die Aufnahme in den Schlussrechnungsbericht der Ortlichen
Bauaufsicht dienten beim Baulos 4.1 bei entfallenen Positionen ein Wert von min-
destens 40.000 EUR und bei Mengenanderungen eine Untergrenze von 40.000 EUR.

Der Schlussrechnungsbericht fir das Baulos 4.1 enthielt jedoch nicht alle von diesen
Kriterien umfassten Positionen. So waren bspw. weder Zusatzpositionen mit ent-
sprechenden Mengenabweichungen noch die von Pauschalen in Verrechnungsein-
heiten umgewandelten Positionen erfasst, obwohl es dabei in finf Positionen zu
Mehrkosten von insgesamt rd. 1,03 Mio. EUR kam.

Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt dazu im Zuge der Gebarungsiberpri-
fung gegeniiber dem RH fest, dass sie gemeinsam mit der Ortlichen Bauaufsicht
festlegte, welche Positionen im Schlussrechnungsbericht darzustellen waren.

Der Schlussrechnungsbericht des Bauloses 4.1 enthielt weiters eine Gesamtkosten-
aufstellung. Gemald Vorgabe der ASFINAG waren die Regieleistungen als Differenz
zwischen der ausgeschriebenen und der abgerechneten Summe auszuweisen. Im
Schlussrechnungsbericht waren dazu Mehrkosten von rd. 72.000 EUR ausgewiesen.
Dieser Summe lag eine falsche Berechnung zugrunde, denn sie entsprach nicht der
Differenz zwischen ausgeschriebener und abgerechneter Summe (sondern zwischen
extra beauftragten Regieleistungen und abgerechneten Regieleistungen). Eine den
Vorgaben entsprechende Berechnung hatte Minderkosten von rd. 1,11 Mio. EUR
ergeben.

Der RH hielt fest, dass die angeflhrten Begriindungen im Schlussrechnungsbericht
wenig detailliert ausfielen und dementsprechend die Aussagekraft begrenzt war. Er
betonte auch, dass eine vollstandige Auflistung aller Positionen, die die definierten
Grenzwerte Uberschreiten, sowie die Mitberlcksichtigung der gedanderten Abrech-
nungsgrundlagen fir Positionen (Wandel von Pauschalen in Verrechnungseinheiten)
zweckmaRBig, weil aussagekraftiger, gewesen ware.

Der RH kritisierte die Qualitat der Gesamtkostenaufstellung, weil eine darin ausge-
wiesene Summe nicht gemal den internen Vorgaben der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH ermittelt wurde. Dadurch kam es zu einer Abweichung von
rd. 1,18 Mio. EUR.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, im Schlussrechnungsbericht
aussagekraftige Begriindungen zu verfassen sowie alle definierten Positionen voll-

standig aufzulisten.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlung des RH zur Kenntnis.
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Vergltung der Ausbrucharbeiten — Baulos 2.1

19.1 (1) Der abgeschlossene Bauvertrag sah fir die Verglitung der Ausbrucharbeiten und
der zeitgebundenen Kosten der Baustelle eine Einteilung des Tunnels Gdtschka in
mehrere Vortriebsklassen vor. Diese waren somit wesentliche Vergltungselemente
dieser nach der Neuen Osterreichischen Tunnelbaumethode herzustellenden Tun-
nelstrecke. Der Bauvertrag ermoglichte hiedurch die Flexibilitat bei der Abrechnung
entsprechend den jeweiligen technischen Erfordernissen beim Tunnelvortrieb.

Samtliche ausgeschriebenen Vortriebsklassen wurden im Bauvertrag in einer soge-
nannten Matrix abgebildet. Jede dieser Vortriebsklassen definiert einen Vergltungs-
anspruch, der aus einer Kombination

e einer Bandbreite von moglichen Abschlagslangen®® und
e einer Bandbreite von Stltzmitteln resultierte.

Die Anzahl und die Zusammensetzung der Stitzmittel wurden durch eine soge-
nannte Stltzmittelzahl abgebildet.

Die Abschlagslangen und Stutzmittel waren gemaR Bauvertrag flexibel auf die sich
aus den ortlichen Verhiltnissen ergebenden technischen Erfordernisse abzustim-
men und zu optimieren (siehe TZ 20). Sollten die im Bauvertrag enthaltenen Vor-
triebsklassen nicht ausreichen, sah dieser auch Regelungen fur daraus abgeleitete
(extrapolierte) Vortriebsklassen vor.

(2) Die Schlussrechnung und dazu erstellte Soll-Ist—Vergleiche zeigten grofRe Veran-
derungen bei der Bauabwicklung, wie die Auswertung der Mengenentwicklung

zwischen Ausschreibung und Schlussrechnung durch den RH ergab:

Tabelle 14:  Abrechnungsentwicklung der Vortriebsklassen fur die Kalotte

Summe Vortriebsklassen 3 und 4 Summe Vortriebsklassen 5 bis 7

Ausschreibung Schlussrechnung Ausschreibung Schlussrechnung

in % des Gesamtvortriebs

Ostréhre Sud 56,35 11,57 43,65 88,43
Ostrohre Nord 70,02 24,02 29,98 75,98
Westrohre Std 58,81 16,63 41,19 83,37
Westrohre Nord 72,13 26,66 27,87 73,34

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

% Lange des in einem Arbeitszyklus geschaffenen Teils des Hohlraums
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Am Beispiel des Kalottenvortriebs der Ostrohre Sid zeigte die Abrechnungsentwick-
lung, dass die fir einen Anteil von rd. 56,35 % der Vortriebslange ausgeschriebenen
Vortriebsklassen 3 und 4 nur mit rd. 11,57 % abgerechnet wurden, demgegeniber
sich der Anteil der Vortriebsklassen 5 bis 7 entsprechend erhohte.

Die grofiten Zuwachse betrafen auf einem Anteil von rd. 58,44 % der abgerechneten
Strecke mit rd. 686 m die Vortriebsklasse 5/ 2,74*° bzw. mit rd. 682 m die Vor-
triebsklasse 6/ 3,12, bei denen jeweils sogenannte extrapolierte (also nicht ausge-
schriebene) Vortriebsklassen mit weniger Stitzmitteln als im Auftrag vorgesehen
waren. Die niedrigste ausgeschriebene und beauftragte Stitzmittelzahl der Vor-
triebsklasse 5 lag vergleichsweise bei 4,34, jene der Vortriebsklasse 6 bei 5,11. Der
Stltzmittelanteil dieser beiden abgerechneten Vortriebsklassen war demnach
wesentlich niedriger als jener in den beauftragten Vortriebsklassen.

Die vom Auftragnehmer angebotene und damit vertraglich zu erbringende
Vortriebsleistung

der beauftragten Vortriebsklasse 3/ 2,72 betrug 18 m pro Kalendertag, jene der
extrapolierten und abgerechneten Vortriebsklasse 5/ 2,74 nur noch 11,05 m pro
Kalendertag;
der beauftragten Vortriebsklasse 4/ 3,20 betrug 13,20 m pro Kalendertag, jene der
extrapolierten und abgerechneten Vortriebsklasse 6/ 3,12 nur noch 5,51 m pro
Kalendertag.

Die flr zwei Vortriebsklassen (3/ 2,72 und 4/ 3,20) zur Verdeutlichung angefuhrten,
vertraglich zu erbringenden Vortriebsleistungen waren direkt mit der Vergiitung der
zeitgebundenen Kosten der Baustelle verknlpft; so bedeutete z.B. eine Halbierung
der vertraglich zu erbringenden Vortriebsleistung in einer Vortriebsklasse eine Ver-
doppelung dieser Vergltung fur den Auftragnehmer und eine langere vertraglich
zuldssige Bauzeit, als sich diese mit den ausgeschriebenen Vortriebsklassen und den
daflr vom Auftragnehmer angebotenen hohen Vortriebsleistungen ergeben hitte.

(3) Die in Tabelle 14 dargestellte ,Umkehr” der Streckenanteile von den Uberwie-
gend ,guten” Vortriebsklassen 3 und 4 in der Ausschreibung auf die Gberwiegend
,schlechten” Vortriebsklassen 5 bis 7 in der Schlussrechnung hatte auf eine wesent-
liche ,Verschlechterung” des tatsachlich angetroffenen Gebirges gegeniber der
Prognose hingedeutet.*® Der RH analysierte daher das beim Ausbruch der Tunnel-

Die erste Zahl der Vortriebsklasse bestimmt den Abschlagslangenbereich, die zweite Zahl ist die
Stutzmittelzahl.

,8ut”...im Sinne von vergleichsweise einfachem Ausbruchsverhalten mit vergleichsweise geringem bautech-
nischen Aufwand

,schlecht” ... im Sinne von vergleichsweise schwierigem Ausbruchsverhalten mit vergleichsweise hohem
bautechnischen Aufwand
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rohren dokumentierte tatsdchliche Gebirgsverhalten® (Ist) und stellte dieses der in
der Ausschreibung abgebildeten Prognose (Soll) gegeniber:

Abbildung 4: Gebirgsverhaltenstypen im Soll-Ist—Vergleich

Gebirgsverhalten 1: standfestes Gebirge
[ Gebirgsverhalten 2: Gebirge mit gefiigebedingten Nachbriichen
[l Gebirgsverhalten 3: hohlraumnahe Uberbeanspruchung des Gebirges

Gebirgsverhalten 11: Gebirge mit rasch wechselnden Verformungseigenschaften

54,5
510
47,2
433
361 373
33,4 326
245 24,1
6,0 6,0
18 2,2
Westrohre SOLL Westréhre IST Ostrohre SOLL Ostrohre IST

Anmerkung:

auf Basis Langsschnitt des tunnelbautechnischen Rahmenplans und der Zwischenberichte der Geotechnischen
Baulberwachung

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

Wie die Abbildung zeigt, verschoben sich bei beiden Tunnelréhren Streckenanteile
in der Ausflhrung gegenlber der Prognose eindeutig und gravierend in die , besse-
ren” Gebirgsverhaltenstypen 1 und 2; das Verhalten des tatsachlich angetroffenen
Gebirges war also in der Ausfiihrung wesentlich besser als in der Prognose ange-
nommen. Insgesamt rd. 45 % des Gebirges entsprachen demnach laut Dokumenta-
tion dem , besten” Gebirgsverhaltenstyp 1, also standfestem Gebirge.

Die Richtlinie fur die Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten bezeichnet als Gebirgsverhalten:
die Reaktion des Gebirges auf den Ausbruch ohne Bertcksichtigung von Stiitzung oder Querschnittsuntertei-
lung und als Gebirgsverhaltenstypen: Ubergeordnete Kategorien von ahnlichem Gebirgsverhalten in Bezug
auf Versagensformen oder andere Charakteristika.
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Der RH hielt fest, dass der abgeschlossene Bauvertrag umfassende Regelungen fiir
eine flexible Abwicklung und faire Vergiitung der Ausbrucharbeiten in Entsprechung
der angetroffenen o6rtlichen Gebirgsverhéltnisse und technischen Notwendigkeiten
enthielt.

Zur Mengenentwicklung der Vortriebsklassen und damit zur Relation der Strecken-
anteile je Vortriebsklasse an der gesamten Tunnellange zwischen Ausschreibung
und Schlussrechnung hielt der RH fest, dass diese Relation aulRergewohnliche Veran-
derungen zeigte, indem die Streckenanteile der ,guten” Vortriebsklassen 3 und 4
bzw. der ,schlechten” Vortriebsklassen 5 bis 7 umgekehrt wurden.

Er hielt kritisch fest, dass trotz der aufgezeigten deutlichen ,Verbesserung” der im
Zuge der Ausbrucharbeiten dokumentierten Gebirgsverhaltenstypen die vergi-
tungsrelevanten Vortriebsklassen eine gegenlaufige gravierende ,Verschlechterung”
der Einstufung des Gebirges zeigten.

Der RH beurteilte diese Abrechnungsentwicklung — unter Einbeziehung der Gebirgs-
verhaltenstypen sowie der Abschlagslangen und Stitzmittel (siehe TZ 20) — als nicht
plausibel und nachteilig fir die ASFINAG Bau Management GmbH als Auftraggeber,

weil infolge der vertraglich nur wesentlich geringer zu erbringenden Vortriebsleis-
tungen eine wesentlich hohere Vergiitung der zeitgebundenen Kosten an den Auf-
tragnehmer zu leisten war, ohne dass die vertragliche Flexibilitat innerhalb der Vor-
triebsklassen genutzt worden ware.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, kilinftig die vom Bauvertrag
gebotene Flexibilitat fir die Abrechnung des Tunnelvortriebs zu nutzen, um das
Risiko von Mehrkosten einzudammen.

Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH entsprachen die flexiblen
Regelungen im abgeschlossenen Bauvertrag der ONORM B 2203-1 und kénne die
im Bauvertrag gebotene Flexibilitdt nicht einseitig vom Auftraggeber genutzt wer-
den, weil in der ONORM B 2203-1, Punkt 5.3.3.1.1 diesbeziglich ausdricklich die
,Einvernehmlichkeit” definiert sei.

Bei der Wahl der Abschlagslange sowie beim Stitzmitteleinsatz seien alle relevanten
Informationen aus dem Vortrieb herangezogen und insbesondere auf die gegebe-
nen geologischen Verhéltnisse und auf das Ausbruchsverhalten vor Ort reagiert
worden. Entsprechend der Flexibilitdt des Bauvertrags sei eine Extrapolation in den
Vortriebsklassen mit Einheitspreis und Vortriebsgeschwindigkeit erfolgt.
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19.4 Der RH entgegnete der ASFINAG Bau Management GmbH, dass seiner Ansicht nach
die Abrechnungsentwicklung — aufgrund der geologischen Verhaltnisse — nicht plau-
sibel und nachteilig fur die ASFINAG Bau Management GmbH war, weil die vertrag-
liche Flexibilitat innerhalb der Vortriebsklassen nicht genutzt wurde.

Der RH betonte, dass das in der ONORM B 2203—1 ausdriicklich definierte Einver-
nehmen zwischen den Vertragspartnern der ASFINAG Bau Management GmbH
abverlangt und ermoglicht hatte — als starker offentlicher Bauherr — bei zu treffen-
den Festlegungen die Grundsatze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckma-
Rigkeit starker durchzusetzen.

Abschlagslangen und Stitzmittel — Baulos 2.1

20.1 (1) Wie in TZ 19 erldutert, bestimmte die Kombination aus Abschlagslange und aus-
geflihrten Sttzmitteln die Zuordnung einer ausgebrochenen Tunnelstrecke zu einer
Vortriebsklasse (= Matrixfeld). Die erste Ordnungszahl des Matrixfeldes indizierte
die Abschlagslange. Deren Bandbreiten erstreckten sich wie folgt:

e Vortriebsklassen 3 von > 2,20 bis 3,00 m
e Vortriebsklassen 4 von > 1,70 bis 2,20 m
e Vortriebsklassen 5 von > 1,30 bis 1,70 m
e Vortriebsklassen 6 von > 1,00 bis 1,30 m
e Vortriebsklassen 7 von > 0,80 bis 1,00 m

Aus den ausgeflhrten Stutzmitteln errechnete sich die Stitzmittelzahl. Diese stellte
die zweite Ordnungszahl des Matrixfeldes dar. Aus einem bestimmten Matrixfeld
ergab sich die jeweils vergltungsrelevante Vortriebsklasse. Die definierten Band-
breiten der Matrixfelder fur die StUtzmittelzahlen waren je Vortriebsklasse unter-
schiedlich groR. Sie deckten jeweils eine Variation von Stltzmitteln ab.

(2) Die vom Auftragnehmer einzukalkulierende Flexibilitdt bei der Anwendung der
Matrix ermoglichte die Ausschreibung u.a. auch durch im Teil B3.5 enthaltene Kalku-
lations— und damit Vertragsgrundlagen. Teil B3.5 der Ausschreibung enthielt folgen-
den Hinweis: ,Sollte es sich bei der Kalkulation herausstellen, dass einzelne Auflagen
nicht in die Einheitspreise einkalkuliert werden kénnen, so ist der Bieter verpflichtet,
dies beim Auftraggeber zu riigen um die Mdéglichkeit zu schaffen, im Wege eines
Nachschreibens eigene Positionen hierfiir vorzusehen. Laut ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH erfolgte aber weder durch den Auftragnehmer noch durch andere
Bieter eine derartige Rige.
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Die Nutzung der Flexibilitdt des Bauvertrags hatte ermoglicht, die Bandbreiten der
Vortriebsklassen hinsichtlich der Abschlagslangen im Zuge der Ausbrucharbeiten
auch zu nutzen und die Abschlagsléangen auf die sich aus den ortlichen Verhaltnissen
ergebenden technischen Erfordernisse abzustimmen, zu optimieren und nicht nur
an der Obergrenze der jeweiligen Bandbreite unflexibel festzuhalten.

(3) Die Schlussrechnung zeigte

gravierende Verschiebungen von den Vortriebsklassen 3 und 4 in die — prinzipiell
schwierigeren und mit mehr Stltzmitteln herzustellenden — Vortriebsklassen 5
und 6 (siehe TZ 19),

deutlich reduzierte Stutzmittel in den abgerechneten sogenannten extrapolierten

(also nicht ausgeschriebenen) Vortriebsklassen 5 und 6 gegeniiber den vorgesehe-
nen StUtzmitteln der in Ausschreibung und Auftrag enthaltenen Vortriebsklassen 5
und 6 und

nur an den Obergrenzen der Bandbreiten festgelegte und abgerechnete
Abschlagslangen.

Bei einem Vergleich der insgesamt ausgeschriebenen mit den abgerechneten Stitz-
mitteln stellte der RH fest, dass z.B. von den fir die vier Teilvortriebe der beiden
Tunnelréhren

ausgeschriebenen rd. 93.000 Stiick Spielle nur rd. 1.600 Stiick (rd. 2 %)
und von den ausgeschriebenen rd.23.000 Stick Rohrreibungsanker nur
rd. 6.000 Stick (rd. 24 %)

abgerechnet wurden.

Es wurden somit weniger Stitzmittel eingebaut, obwohl eine ,,Umkehr” der Stre-
ckenanteile von Uberwiegend ,guten” Vortriebsklassen in der Ausschreibung auf
Uberwiegend ,schlechte” Vortriebsklassen in der Abrechnung festzustellen war, die
den Einbau einer héheren Anzahl von Stitzmitteln hatte erwarten lassen (siehe
TZ 19).

(4) Im September 2012 beauftragte die ASFINAG Bau Management GmbH mundlich
ein Ingenieurblro mit einer ,stichprobenhaften Beurteilung der Angemessenheit
der Abschlagslange und der eingebauten Stitzmittel beim Tunnel Gétschka“

Der Bericht des Ingenieurbliros®? vom Janner 2013 war nicht unterfertigt und wies
nur den Namen des Bearbeiters auf.

Wahrend am Ende des Dokuments neben dem Bearbeiter das Datum Janner 2013 vermerkt war, wies die
FuRzeile des Berichts (obwohl der Tunnel Gotschka zu beurteilen war) als Inhalt ,,Beurteilung der ausgefihr-
ten Abschlagslange beim Tunnel Manzenreith” mit dem Datum 17. Méarz 2013 aus.
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Laut Verfasser des Berichts solle die Angemessenheit der Abschlagslangen und der
eingebauten StUtzmittel aus seinen Erfahrungen beurteilt werden; es werde nur
untergeordnet auf vertragliche Vorgaben zurlickgegriffen. Fir die gegenstandliche
Fragestellung sei dies angemessen ,,und habe auch den grolRen Vorteil, dass die
technische Beurteilung nicht von prognostizierten Verhaltnissen und sonstigen ver-
traglichen Angaben zu stark mitbeeinflusst (werde) und somit den Wert der techni-
schen Beurteilung triben (kbnne)”.

Nach den Feststellungen des RH beurteilte das Ingenieurbliro auf Basis zweier
Abschlage®® die Angemessenheit der Abschlagslange und der eingebauten Stitzmit-
tel fir die Westrohre und kam zum Ergebnis, dass , die Entscheidung, die Abschlags-
ldnge nicht zu erhohen, absolut richtig war”.

Die ASFINAG Bau Management GmbH begriindete gegentber dem RH die mundli-
che Beauftragung des Ingenieurbiros damit, dass die Erbringung der Leistung sehr
kurzfristig zu erfolgen hatte. Deshalb habe sie auf ein schriftliches Angebot verzich-
tet. Die Kosten betrugen rd. 8.000 EUR. Die dem RH Uber diesen Betrag Gbermittelte
Rechnung betraf neben dem Tunnel Gétschka auch den Tunnel Manzenreith.

(5) Die ASFINAG Bau Management GmbH begriindete gegenliber dem RH die
—gegeniber der Ausschreibung — massiv verstarkte Wahl von Vortriebsklassen mit
geringen Abschlagsldangen mit der Notwendigkeit, auftretendes Uberprofil®* zu
begrenzen, und mit Sicherheitstberlegungen. Der Einsatz von Voraussicherungs-
maflnahmen in Form von SpieRen sei bei ca. 70 Abschldgen versucht worden, sei
aber als kontraproduktiv zu bewerten gewesen. Die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH bestatigte, dass der Auftragnehmer die in seinem Angebot enthaltenen
Kranzlochabstande bei den Ausbrucharbeiten nicht eingehalten, sondern immer
grolRer gewahlt habe. Der Auftragnehmer sei darauf hingewiesen worden; auch eine
Dokumentation sei erfolgt.

20.2 Der RH hielt kritisch fest, dass damit die im Bauvertrag ausdricklich vorgesehenen
Moglichkeiten der Nutzung der gesamten Bandbreite der Matrixfelder nicht ausrei-
chend genutzt wurden. Dies widerspiegelte sich u.a. nach Ansicht des RH in

e der gravierenden Verschiebung von Vortriebsklassen,

e der deutlich reduzierten Stitzmittelanzahl in den abgerechneten, aber nicht ausge-
schriebenen Vortriebsklassen 5 und 6 und

e einem stark reduzierten Einsatz von SpieRen und Ankern.

% Im gesamten Vortrieb wurden mehrere tausend Abschlige durchgefiihrt.

5 Ein Mehrausbruch von Gebirge gegenlber der planméRigen Tunnelgeometrie, der insbesondere infolge
unsachgemaRem Vortrieb (falsche Sprengtechnik, mangelhafte Sicherung etc.) oder durch lokale geologische
Verhaltnisse entsteht (Quelle: Kolymbas, Dimitrios: Geotechnik — Tunnelbau und Tunnelmechanik, S. 67).
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Nach Ansicht des RH waren durch Nutzung der vertraglich verfligbaren Bandbreiten
der Abschlagslangen innerhalb der Vortriebsklassen sowohl eine kostenglinstigere
Umsetzung des Bauvertrags (siehe TZ 19) als auch ein Sicherheitsgewinn und eine
Reduktion des Uberprofils méglich gewesen. Durch die festgestellte unflexible
Umsetzung des Bauvertrags sah der RH eine Kostenerhéhung zu Lasten des Auftrag-
gebers infolge Uberhohter Vergltungen.

Der RH sah ein deutliches Verbesserungspotenzial bei der Festlegung der Abschlags-
langen und Stltzmittel sowie insgesamt bei der Umsetzung des Bauvertrags.

Er empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, kiinftig die Moglichkeiten einer
flexiblen Festlegung von Abschlagslangen und des Stitzmitteleinsatzes gemals den
Regelungen des Bauvertrags zu nutzen, um in Wahrnehmung der Interessen des
Auftraggebers den Mitteleinsatz zu optimieren.

Der RH erachtete die miindliche Beauftragung des Ingenieurbiros infolge der not-
wendigen kurzfristigen Leistungserbringung fur nicht plausibel, weil die Leistungser-
bringung mehrere Monate in Anspruch nahm und eine schriftliche Beauftragung
nach Ansicht des RH ebenso in kurzer Frist hatte erfolgen kénnen.

Der RH hielt kritisch die fehlende Unterfertigung des Berichts und die offensichtli-
chen Unklarheiten betreffend dessen Erstellungsdatum und den beurteilten Tunnel
fest.

Der RH erachtete den im Bericht dargestellten Ansatz — bei der Beurteilung solle
,nhur untergeordnet auf vertragliche Vorgaben zuriickgegriffen werden”— fir
unzweckmalig, weil dies die bauvertraglichen Gegebenheiten ausblendete und
damit fur die Beurteilung der Angemessenheit von Abschlagslangen und Stutzmit-
teln eine wesentliche Grundlage fehlte. Der RH kritisierte daher wegen dieses Ansat-
zes und der Beschrankung auf zwei Abschlage (von mehreren tausend Abschlagen)
die Aussagekraft der externen Beurteilung.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, klinftig Dienstleistungsauf-
trage schriftlich zu beauftragen und bei deren Abwicklung verstarkt auf die Qualitat
der Leistungserbringung zu achten. Dabei ware der Fokus auf die Starkung der Ver-
tragsposition gegentber Auftragnehmern zu legen.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm in ihrer Stellungnahme die Kritik des RH
im Zusammenhang mit der Nutzung der Moglichkeiten des Bauvertrags zur flexiblen
Festlegung von Abschlagslangen und Stltzmitteln zur Kenntnis. Sie werde die vom
RH kritisierte nicht durchgefiihrte Optimierung der vortriebsbestimmenden Mal-
nahmen durch die Ortliche Bauaufsicht (,Nicht—-Leben” des flexiblen Bauvertrags)
mit dem beauftragten Dienstleister nochmals behandeln. Auch die Empfehlungen
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des RH, kinftig Dienstleistungsauftrage schriftlich zu beauftragen, bei deren Abwick-
lung verstarkt auf die Qualitat der Leistungserbringung zu achten und dabei den
Fokus auf die Verstarkung der Vertragsposition gegenlber Auftragnehmern zu legen,
nahm die ASFINAG Bau Management GmbH zur Kenntnis.

Bei der vom RH kritisierten Festlegung der Abschlagslange ,nur an der Obergrenze
der Vortriebsklassen—Bandbreiten” sei in der Planungsphase zu berlcksichtigen
gewesen, dass die Abschlagslangenbereiche fir Kalottenvortriebe in der
ONORM B 2203-1 fix vorgegeben sind. Diese sehe dabei bereits eine sehr ,feine”
Abstufung der Abschlagslangenbereiche vor. Diese lagen im Falle des Tunnels
Gotschka zwischen 0,20 m (in den Vortriebsklassen 7) bis 0,80 m (in den Vor-
triebsklassen 3). Im Falle der am haufigsten angewandten Abschlagsléangen im
Sprengvortrieb in den Vortriebsklassen 5 bzw. 6 liege die Spreizung bei 0,40 m bzw.
0,30 m.

In Sprengvortrieben seien Abweichungen der tatsdchlichen Abschlagslange im
Bereich mehrerer Dezimeter aufgrund des Trennflachengefliges im Gebirge meist
unvermeidlich. Es lieRen sich somit keine technischen Argumente fir eine weitere
Abstufung innerhalb der ohnehin schon fein unterteilten Abschlagsléangenbereiche
der ONORM finden. Die Festlegung einer Abschlagsldnge von z.B. 1,40 oder 1,20 m
anstelle von 1,30 m sei technisch nicht argumentierbar.

Der Auftragnehmer wirde aus vertraglichen Griinden stets danach trachten, die
Obergrenze des Abschlagsldngenbereichs auszunutzen; der Auftraggeber konne
diesbezlglich keine technischen Argumente entgegenstellen. Die Argumentation
des Auftragnehmers wiirde dariiber hinaus durch Punkt 4.3.2.3 der ONORM B 2203-1
unterstitzt. Dieser schreibe vor, dass der Auftraggeber bei der Erstellung der Aus-
schreibungsunterlagen die StUtzmittelzahl fir die Obergrenze des jeweiligen
Abschlagslangenbereichs zu ermitteln habe. Die Kalkulation innerhalb des Abschlags-
ldngenbereichs sei dem Auftragnehmer freigestellt.

Im gegenstdndlichen Fall habe der Auftragnehmer die Obergrenze des Abschlagslan-
genbereichs seiner Kalkulation zugrunde gelegt, was der gelebten Praxis in Oster-
reich entspreche. Ein Vergleich mit anderen Tunnelbaustellen unterschiedlicher
Auftraggeber zeige, dass die festgelegten Abschlagslangen nahezu immer der Ober-
grenze eines Abschlagslangenbereichs entsprachen. Ausnahmen seien meist nur bei
einzelnen Abschlagen, bei Bestandsanbindungen oder bei Stationskorrekturen
vorhanden.

68

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



69

20.4

111-42 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Zusammenfassend sei durch das Festhalten an der Obergrenze des Abschlagslan-
genbereichs aus untenstehenden Grinden kein Nachteil fir den Auftraggeber
entstanden:

Punkt 4.3.2.3 der ONORM B 2203-1 stelle fest, dass der Stiitzmittelberechnung die
Obergrenze des Abschlagslangenbereichs zugrunde zu legen ist.

Punkt 4.3.2.3 stelle darliber hinaus fest, dass die Kalkulation innerhalb des Abschlags-
ldngenbereichs dem Auftragnehmer freizustellen sei. Dieser habe in seinem Ange-
bot die Obergrenze fir die Kalkulation herangezogen.

Samtliche anderen Bieter hatten ebenfalls die Obergrenzen der Abschlagslangenbe-
reiche ihren Kalkulationen zugrunde gelegt.

Es sei in Osterreich géngige Praxis, die Obergrenzen der Abschlagsldngenbereiche
der Kalkulation zugrunde zu legen und diese auch entsprechend auszufiihren.

Die Erkenntnisse aus dem Bericht des RH, insbesondere die aufgezeigten Optimie-
rungspotenziale in der Vortriebsphase, wiirden in diversen Schulungen bzw. Bespre-
chungen den internen und externen Projektteams vermittelt. Dabei werde darauf
hingewiesen, dass der Projektleiter die Dokumentation der Anderungen der vor-
triebsbestimmenden Malnahmen gegentber dem geotechnischen Rahmenplan
bzw. den Vortriebsklassenplanen konsequent zu kontrollieren habe.

Der RH erachtete die von der ASFINAG Bau Management GmbH bereits getroffenen
MaRnahmen als positiv, weil davon fir noch laufende bzw. kiinftige Projekte eine
verstarkte Nutzung der von ihm aufgezeigten Verbesserungspotenziale — bei laufend
aktiver Wahrnehmung der Bauherrnfunktion durch die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH — zu erwarten war. Eine alleinige Verstarkung der Dokumentationstatig-
keit ware nach Ansicht des RH nicht hinreichend.

Der Argumentation der ASFINAG Bau Management GmbH, dass durch das Festhal-
ten an der Obergrenze des Abschlagslangenbereichs kein Nachteil fiir den Auftrag-
geber entstanden sei und die Vorgangsweise durch die Regelungen der ONORM
B 2203-1 unterstitzt wirde, hielt der RH Folgendes entgegen:

Die ONORM B 2203-1 definiert fiir die Vortriebsklassen einander erginzende
Abschlagslangenbereiche, die unmittelbar aneinander anschlieRen, und nicht fest-
gelegte Abschlagslangen, die von Vortriebsklasse zu Vortriebsklasse sprunghaft
ansteigen. Deshalb wéren die vorgegebenen Bandbreiten nach Ansicht des RH auch
ZuU nutzen gewesen.

Die Ausschreibung sieht unter B3.5.2.42 ausdricklich vor, dass die Kalkulation des
Ausbruchspreises und der Vortriebsgeschwindigkeit fir den gesamten Giltigkeits-
bereich (also die Bandbreite zwischen Ober— und Untergrenze) einer jeden Vor-
triebsklasse gilt.
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¢ Die Ermittlung der Stltzmittelzahl anhand der Obergrenze des Abschlagslangenbe-
reichs dient der zahlenmaRigen Festlegung der Stitzmittel. Der RH wies zudem auf
eine wesentliche weitere Festlegung der Ausschreibung, ebenfalls unter B3.5.2.42,
hin, der zufolge der Auftragnehmer das Risiko einer Abweichung von der Obergrenze
innerhalb des Abschlagsldangenbereichs zu tragen hat. Der Auftragnehmer konnte
folglich nicht davon ausgehen, ausschlieRlich an der Obergrenze arbeiten zu
kénnen.

Mit Bezug auf die ,sehr feine” Abstufung der Abschlagslangenbereiche hinsichtlich
deren Obergrenzen und die fehlenden technischen Argumente fir eine weitere
Abstufung innerhalb der Abschlagslangenbereiche erwiderte der RH, dass diese in
der Stellungnahme beigebrachte Argumentation im Lichte der ONORM B 2203-1
und der Ausschreibung samt Flexibilitdtsfaktoren ins Leere ging. Dies, weil der
Sprung der Obergrenzen der mittleren Vortriebsklassen immerhin bei jeweils rund
einem Drittel der Abschlagslange lag. Zwischen den Obergrenzen der Vortriebsklas-
sen 5 und 4 (1,70 bzw. 2,20 m Abschlagslange) bedeutet dies beispielsweise einen
Unterschied von rd. 29 %; die Wahl eines Wertes von beispielsweise 2,00 m (inner-
halb der Bandbreite) hatte einem Unterschied von rd. 18 % entsprochen und damit
beinahe einem Flnftel der Abschlagslange. Derartige Abschlagsléangenrelationen
sind nach Ansicht des RH jedoch mafRgeblich flir das Gebirgsverhalten, technisch
relevant und erfordern damit eine flexible vertragliche Regelung (wie in der ONORM
und in der Ausschreibung gegeben) und eine ebensolche Vorgangsweise in der
Bauabwicklung.

Die Abweichungen der tatsdchlichen von den definierten Abschlagslangen aufgrund
des Trennflachengefliges erachtete der RH insofern nicht relevant fir die Wahl der
definierten und der Abrechnung zugrunde zu legenden Abschlagslangen, als derar-
tige Abweichungen naturgemall jeden definierten Wert betreffen, unabhédngig
davon, ob dieser an der Obergrenze oder innerhalb der Bandbreite liegt.

Dem in der Stellungnahme angefiihrten Argument, wonach die Festlegung der
Abschlagsldnge an der Obergrenze ,géngige Praxis” in Osterreich sei, hielt der RH
entgegen, dass das von ihm beim gegenstandlichen Tunnel festgestellte besondere
Zusammenwirken von Abschlagslangen—und Stitzmittelwahl in Verbindung mit den
dokumentierten Gebirgsverhaltnissen — vor dem Hintergrund der Priferfahrung des
RH — eine Besonderheit darstellte.
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Verschiebung des Durchschlagspunkts im Tunnel — Baulos 2.1

Der Auftragnehmer erreichte die von ihm angebotenen Vortriebsleistungen (welche
auch die Basis fir die vertraglichen Leistungen in den extrapolierten Vortriebsklas-
sen waren) nicht (siehe TZ 19 und TZ 20).>* Da gemal’ Bauvertrag die Vortriebsleis-
tungen mit den einzuhaltenden Terminen gekoppelt waren, verursachte der Auf-
tragnehmer einen Bauverzug.

Dies fihrte u.a. im Mai 2013 zum Abschluss einer Sondervereinbarung, in der die
ASFINAG Bau Management GmbH dem Auftragnehmer die von ihm angestrebte
Verschiebung des in der Ausschreibung vorgegebenen fixen Durchschlagspunkts um
rd. 730 m zugestand. Diese Verschiebung bedeutete eine Anderung des Vertrags-
modells, weil der Tunnel —anstelle in zwei Teilvortrieben mit je einem bzw. zwei
Dritteln der Gesamtlange — nunmehr mit zwei anndhernd gleich langen Teilvortrie-
ben hergestellt werden konnte.

Zum Zeitpunkt dieses Zugestandnisses lag die Mehrkostenforderung 21 des Auftrag-
nehmers in Hohe von rd. 33,77 Mio. EUR bereits vor und war der ASFINAG Bau
Management GmbH bekannt.

Gegeniber dem RH begriindete die ASFINAG Bau Management GmbH ihre Vor-
gangsweise mit der flir sie prioritdren Termineinhaltung; demgegeniber sollte die
Sondervereinbarung nicht als ,Druckmittel” gegen die Mehrkostenforderung einge-
setzt werden.

Der RH hielt kritisch fest, dass die ASFINAG Bau Management GmbH durch das Zuge-
stdndnis an den Auftragnehmer (Sondervereinbarung), den Durchschlagspunkt zu
verschieben, ihre Position als offentlicher Bauherr gegeniiber dem Auftragnehmer
schwdchte. Dies deshalb, weil ihr zu diesem Zeitpunkt (Mai 2013) die spater klags-
gegenstdndliche Mehrkostenforderung 21 (siehe TZ 34) von rd. 33,77 Mio. EUR
bekannt war.

Der RH erachtete das Bestreben der ASFINAG Bau Management GmbH, die Termin-
einhaltung zu priorisieren, zwar flr nachvollziehbar, jedoch kritisierte er, dass die
ASFINAG Bau Management GmbH bereits bestehende Forderungen des Auftrag-
nehmers nicht aktiv in die Verhandlungen Gber die Verschiebung des Durchschlags-
punkts einbezog, obwoh| mit der Verschiebung eine grundlegende Anderung des
beauftragten Baukonzepts einherging.

Dies, obwohl die ASFINAG Bau Management GmbH dem Auftragnehmer zugestand, die Abschlagslangen an
der Obergrenze der jeweiligen Bandbreite auszufiihren.
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, Zugestandnisse an Auftrag-
nehmer —im Sinne einer partnerschaftlichen Vorgangsweise und Wahrung ihrer
Interessenslage als 6ffentlicher Bauherr — bereits bekannten Mehrkostenforderun-
gen in Verhandlungen mit Auftragnehmern gegeniberzustellen. Dabei waren der
Abwehr von Mehrkostenforderungen sowie der Einrdumung allfalliger Zugestand-
nisse ein angemessener Stellenwert einzurdumen.

21.3 Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH nehme sie die Kritik des
RH betreffend den Abschluss der Durchschlagspunktvereinbarung unter Minderach-
tung des Stellenwerts der Mehrkostenforderung 21 zur Kenntnis.

Die Durchschlagspunktvereinbarung kénne jedoch nicht als Zugestdandnis an den
Auftragnehmer gesehen werden, weil sie fir beide Parteien mit Vorteilen verbun-
den gewesen sei. Erst diese Vereinbarung habe es ermdglicht, einerseits die Bauzeit
und andererseits Folgetermine fir Dritte zu halten. Damit seien monetére Einspa-
rungen bezlglich der Massentransporte und zusatzlicher Materiallibernahme sei-
tens der ASFINAG Bau Management GmbH lukriert sowie zu erwartende Zusatzkos-
ten fir die Verschiebung von Folgeterminen abgewehrt worden.

21.4 Der RH erwiderte der ASFINAG Bau Management GmbH, dass erst die Nichtein-
haltung der vertraglich vereinbarten Vortriebsleistungen das Terminproblem ver-
ursacht hatte. Die allfalligen Vorteile fir die ASFINAG Bau Management GmbH stan-
den aus Sicht des RH in keinem partnerschaftlich ausgewogenen Verhaltnis zu den
dem Auftragnehmer mit der abgeschlossenen Vereinbarung zugestandenen bau-
betrieblichen und vertragsrechtlichen Vorteilen sowie zur Hohe der
Mehrkostenforderung 21.

Mengenanderungen und —verschiebungen in
Abtragspositionen — Baulos 4.1

221 (1) Die Auswertung der Abrechnungsentwicklung durch den RH zeigte, dass sich im
Baulos 4.1 zwischen Hauptauftrag und Schlussrechnung bei einer Reihe von Abtrags-
positionen®® die Mengen mit erheblichen Kostenauswirkungen dnderten. Die groRte
Anderung bzw. Verschiebung von Mengen gab es von der Abtragsposition des leicht
bis schwer |6sbaren Bodens (Bodenklasse 3 bis 5) bis hin zur Abtragsposition des
schweren Felses (Bodenklasse 7); gleichzeitig trat, wie folgende Tabelle zeigt, in die-
ser Position auch die grofste Kostenabweichung in der gesamten Abrechnung mit
rd. 762.000 EUR auf:

% Abtragspositionen werden getrennt in Bodenklassen ausgeschrieben; Bodenklassen sind z.B. die Boden-
klasse 1 (Oberboden), die Bodenklasse 3 bis 5 (leicht bis schwer lésbarer Boden) und die Bodenklassen 6
(leicht losbarer Fels) und 7 (schwer l6sbarer Fels).
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Tabelle 15:  Mengenanderungen bei Abtrags— bzw. Verfuhrpositionen im Baulos 4.1

ausgeschrie- abgerechnete Differenz zwischen ausgeschrie-
bene Menge Menge bener zu abgerechneter Menge

Positionsbezeichnung Einheitspreis

in EUR/m3 inm?3 in EUR

Abtrag leichter bis schwerer

Boden 0,97 -175.300,09

359.017,00 178.295,25 -180.721,75

Verfuhr leichter bis schwerer 137 -247.588,81

Boden

Abtrag schwerer Fels 3,68 762.338,90
315.020,00 522.177,31 207.157,31

Verfuhr schwerer Fels 1,60 331.451,70

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Von dieser Anderung waren zahlreiche weitere Positionen betroffen, u.a. die
Abtrags— und Verfuhrpositionen (siehe Tabelle) sowie die Aufbereitung des schwe-
ren Felses z.B. als Splitt, Schotter oder Schittmaterial.

(2) Die Verschiebung der Mengen hatte laut ASFINAG Bau Management GmbH im
Wesentlichen folgende Grinde:

e stark variierende und letztlich hohere Lage der Felslinie (Oberkante des Felses) als in
der Ausschreibung angenommen (Hauptanteil der Mengenverschiebungen von der
,Bodenklasse 3 bis 5“ zur ,,Bodenklasse 7°),

e nurbegrenzt mogliche Anzahl von VorerkundungsmaRnahmen, weil Teile der Trasse
noch nicht zugdnglich waren,

e Schnittstellenproblematik in den Leistungsbildern des StraRenplaners und des Geo-
logen, weil die Umsetzung der geologischen Auswertungen in der Ausschreibung
(Bodenklassen) nicht eindeutig beschrieben war und

e Anderung der Béschungsneigung des Abtrags im Zuge der Ausfiihrung (Anteil von
rd. 45.000 m* Mehrabtrag in der Bodenklasse 7).

(3) Sowohl der Konsulent, der mit der Erkundung des Baugrunds beauftragt war, als
auch die Ortliche Bauaufsicht wiesen in der Planungsphase des Bauloses®” darauf
hin, dass die stark variierende Felslinie in der Ausschreibung des Bauloses 4.1
berlcksichtigt werden sollte und dass in den Einschnittsbereichen Probeschirfe mit
ausgeschrieben werden sollten, um die genaue Lage der Felsoberkante zu identifi-
zieren. Der entsprechende Aktenvermerk der Ortlichen Bauaufsicht zum Abtrags-
konzept im Baulos 4.1 wies weder ein Datum noch eine Unterschrift auf.

57 Erdbau Bericht, Fachbereich Baugrund vom Juni 2010 sowie Aktenvermerk der Ortlichen Bauaufsicht zum
Abtragskonzept vom August 2010; die EU-weite Bekanntmachung des Bauauftrags ,Baulos 4.1 erfolgte am
14. Dezember 2010.

73

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



76 von 116

74

111-42 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Im Zuge der Planung wurden keine weiteren Probeschirfe getétigt; erst der Auftrag-
nehmer fihrte nach dessen Beauftragung Probeschirfe durch. Die dabei erfasste
Felslinie lag wesentlich héher als in der Ausschreibung angenommen (am Beispiel
des ,Querprofils km 17,300 rd. 1 bis 1,5 m).

(4) Der RH verglich im Bereich der Unterflurtrasse Walchshof die Lage der Felslinie
aus

den ErkundungsmaRnahmen (Probebohrungen etc.),

den Ausschreibungsquerprofilen (als Grundlage der Mengenermittlung fur die Aus-
schreibung des Bauloses) und

den Abrechnungsquerprofilen (des Auftragnehmers).

Dabei zeigte sich, dass im Bereich von zwei Probebohrungen die Felslinie bei
rd. 5,0 m bzw. rd. 3,60 m unterhalb der Geldandeoberkante ausgewiesen war, laut
den Probeschirfen (Grundlage der Abrechnung) des Auftragnehmers jedoch bei
rd. 1,10 m lag:

Tabelle 16:  Lage der Felslinie in zwei ausgewahlten Bereichen des Bauloses 4.1

‘ Lage der Felslinie unter der Gelandeoberkante

laut Abrechnung leichter Fels

Querprofil laut Probebohrung laut Ausschreibung (bzw. schwerer Fels)
inm
km 17,300 5,00 3,42 1,10 (bzw. 1,70)
km 17,550* 3,60 2,34 1,10 (bzw. 2,20)

1 Wert laut Ausschreibung ergibt sich aus dem Mittel der Werte aus den Querprofilen km 17,500 (1,78 m) und
km 17,600 (2,90 m)
Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
gegenlber dem RH fest, dass am Beispiel des , Querprofils km 17,300 die laut
Bodengutachten stark schwankende Felslinie bestatigt wurde und eine genauere
Aussage zur Lage der Felslinie auch mit einem verdichteten Erkundungsprogramm
nicht getroffen hatte werden kdnnen. Eine von ihr dem RH Gbermittelte Aufstellung
wies fur den Bereich der Unterflurtrasse Walchshof eine im Mittel um rd. 1,29 m
hoéher liegende Felslinie als in der Ausschreibung auf.

(5) Der Auftragnehmer legte im Februar 2012 der ASFINAG Bau Management GmbH
ein neues Abtragskonzept vor, demzufolge er die Neigung der Béschung abflachte.
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Die Ortliche Bauaufsicht errechnete aufgrund der geringeren Béschungsneigung ein
Einsparungsvolumen von rd. 717.500 EUR. Vor allem dem Entfall der aufwendigen
SicherungsmalBnahmen im Falle einer Steilbdschung standen wesentlich geringere
Mehrkosten aufgrund des Mehraushubs gegeniber.

Die ASFINAG Bau Management GmbH erteilte dem Auftragnehmer im Juni 2012 die
Anweisung zur Anderung der Bdschungsausfiihrung. Die Beauftragung der Leis-
tungsanderung erfolgte in den Partnerschaftssitzungen im Juni und Dezember 2012
sowie letztlich Uber die freigegebenen Ausfihrungsplane.

(6) Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
gegenlber dem RH fest, dass sie im Jahr 2016 einen umfassenden MaRnahmenka-
talog zur Verbesserung der Qualitdt der Voruntersuchungen festlegte (u.a. Auf-
nahme der Qualitat der Voruntersuchungen in die Projektreviews, verbessertes
Wissensmanagement, umfangreiche Listen fur die Untersuchungen vor Baubeginn,
Risikomatrix auf Basis einer Checkliste, Uberpriifung der Bestandsunterlagen).

Der RH hielt fest, dass die Felslinie — entgegen den Annahmen aus der Vorerkundung
und den Ausschreibungsunterlagen —sowohl in einem Teilbereich als auch Gber das
gesamte Baulos betrachtet durchgangig hoher lag. Aus Sicht des RH hatten deshalb
zusatzliche Bodenaufschlisse (z.B. anhand einer risikoorientierten Auswahl) in der
Planungsphase eine hdhere Mengensicherheit in der Ausschreibung zur Folge
gehabt, wodurch die letztlich festgestellten Abweichungen auf ein geringeres Mal
hatten reduziert werden konnen. Nach Ansicht des RH sollte es Ziel sein, auch eine
moglichst genaue Mengenermittlung der Ausschreibung und damit dem Wettbe-
werb zugrunde zu legen, um dadurch Spekulationen der Bieter zu verhindern.

Der RH kritisierte, dass wesentliche Bestandteile fiir eine nachvollziehbare Doku-
mentation im Zusammenhang mit der Mengenermittlung auf einem Aktenvermerk
fehlten. Der RH anerkannte die bereits von der ASFINAG Bau Management GmbH
eingeleiteten Malknahmen zur Qualitdtsverbesserung bei Voruntersuchungen.

Weiters hob der RH positiv hervor, dass die ASFINAG Bau Management GmbH im
Zuge der Projektabwicklung durch die Anderung der Béschungsneigung ein Einspa-
rungspotenzial von rd. 717.500 EUR lukrierte.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, klinftig
auf eine wirtschaftliche und zweckmalige Ausfihrungsart bereits in der Planung zu

achten sowie diese der Ausschreibung zugrunde zu legen, damit die Preisbildung
dem Wettbewerb unterliegt, und
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e im Fall der generellen Kenntnis Uber die Heterogenitat des Baugrunds zusatzliche
Bodenuntersuchungen vorzusehen und besonderes Augenmerk auf die Uberfiih-
rung der Erkenntnisse der (geologischen) Voruntersuchungen in die Ausschreibung
zu legen, um durch den groReren Informationsgehalt die Qualitdt der Ausschreibung
zu erhéhen.

Weiters empfahl der RH, die Vertrage der Konsulenten regelmaRig auf die darin
festgelegten Schnittstellen hin (eindeutige Beschreibung, Abgrenzung etc.) zu Gber-
prifen, zu evaluieren und festgestellte vertragliche Unklarheiten zu beseitigen.

22.3 Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm in ihrer Stellungnahme die Empfehlun-
gen des RH zur Kenntnis.

Abtragsobjekte — Baulos 4.1

231 (1) Der Auftragnehmer hatte gemall Ausschreibung mehrere Gebdude abzutragen
und wegzuschaffen. Dazu lagen u.a. folgende Dokumente vor:

e Leistungsverzeichnis mit entsprechenden Positionen und dem Hinweis, dass der
Auftragnehmer das Objekt vor Beginn der Abbrucharbeiten zu besichtigen hatte und
den Ist—Zustand feststellen musste,

e Gutachten zu den Abtragsobjekten mit Fotos der Gebadude,

e Abfallwirtschaftskonzept,

¢ Sicherheits— und Gesundheitsschutzplan gemaR Bauarbeitenkoordinationsgesetz
(BauKG).

Die Dokumente enthielten keine Hinweise auf eine mogliche Schadstoffbelastung
der Gebdude bzw. gefahrliche Abfalle. Ob in den Gebduden Schadstoffe vorhanden
waren, wurde nicht untersucht.>®

(2) Auf den der Ausschreibung beigelegten Fotos der Gebaude war bei einem
Gebdude eine Dacheindeckung aus gesundheitsgefdhrdendem Material (Asbest-
zementplatten) erkennbar. Weitere von der ASFINAG Bau Management GmbH dem
RH Gbermittelte Fotos zeigten bei einem weiteren Gebdude eine idente Dachein-
deckung, die in den Errichtungsjahren der Gebaude (1974, 1982) gebrauchlich war.

8 im Sinne der damals giiltigen Regelwerke: ONORM B2251 (2006): Abbrucharbeiten, ON—Regel ONR 192130:
Schadstofferkundung von Bauwerken vor Abbrucharbeiten und ONORM S5730 (2009): Erkundung von Bau-
werken auf Schadstoffe und andere schadliche Faktoren
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Abbildung 5: Fotos der Gebaude

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

(3) Aufgrund der Gesundheitsgefahr, die von Asbest ausgeht, gibt es Regelungen flr
den Abtrag von asbesthaltigem Material, die zu berlcksichtigen sind. Unter ande-
rem sind Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmer gefahrlichen Arbeitsstoffen ausge-
setzt sind, gemalk Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (ASchG) im Sicherheits— und
Gesundheitsschutzplan gemal BauKG anzufihren.>®

Darilber hinaus stufte das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 asbesthaltige Materialien als
,gefahrlichen Abfall” ein; es enthélt besondere Rechtsvorschriften fiir die Ubergabe
und Beférderung derartiger Materialien sowie entsprechende Meldepflichten.
Zudem regelt § 10 Deponieverordnung 2008 die Entsorgung und Deponierung
asbesthaltiger Materialien.

% Weitere Vorschriften hinsichtlich Asbest finden sich auch in der ONORM M9406 (2001) — Umgang mit
schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien.
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(4) Keiner der Projektbeteiligten wies jedoch die ASFINAG Bau Management GmbH
auf das aus dem gefahrlichen Abfall erwachsende Gesundheitsrisiko beim Abtrag
der Gebaude hin. Projektbeteiligte waren insbesondere

der Planungskoordinator (im Sinne des BauKG),

der Gutachter der Abtragsobjekte,

der Planer,

der Baustellenkoordinator (und Projektleiter im Sinne des BauKG),
die Ortliche Bauaufsicht und

der Auftragnehmer beim Baulos 4.1.

Sowohl der Gutachter als auch der Auftragnehmer des Bauloses 4.1 fihrten in ihren
Unterlagen den damals handelslblichen Firmennamen an, wiesen aber nicht auf die
offensichtliche Asbestbelastung des Materials hin. Weder das Abtragskonzept des
Auftragnehmers noch der Sicherheits— und Gesundheitsschutzplan enthielten Hin-
weise auf besondere Vorsicht bei den Abtragsarbeiten im Sinne des BaukKG und des
ASchG.

(5) Die ASFINAG Bau Management GmbH konnte dem RH zunéachst weder Unterla-
gen zum Abtrag des asbesthaltigen Materials (bspw. Fotos, Unterweisungen der
Arbeitnehmer, Hinweise von Projektbeteiligten) noch zur entsprechenden Entsor-
gung (Deponierung) wie Begleitschein, Baurestmassennachweis etc. vorlegen. Erst
nach weiterer Aufforderung durch den RH lbermittelte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH Unterlagen des Auftragnehmers zur Entsorgung der Asbestzementplat-
ten (Leistungs—, Begleit— bzw. Wiegescheine des Abfallibernehmers), welche mit
Dezember 2011 bzw. Februar und Juni 2012 datiert waren, und hielt fest, dass die
Entsorgung fachgerecht erfolgt sei. Baurestmassennachweise dazu lagen nicht vor.

(6) Auf der Fotodokumentation der Ortlichen Bauaufsicht vom Janner 2013 war
erkennbar, dass zu diesem Zeitpunkt eines der Gebdude noch nicht abgetragen war.
Somit fehlten fir die Entsorgung dieser Dacheindeckung (Asbestzementplatten)
Entsorgungsnachweise (Begleitschein, Deponieschein etc.), weswegen fir den RH
nicht nachvollziehbar war, ob und wie diese Asbestzementplatten (gefahrlicher
Abfall) entsorgt wurden.

Der RH kritisierte, dass der Umgang mit dem asbesthaltigen Abfall von gravierenden
Mangeln (fehlende Erkundung, fehlende Entsorgungsnachweise, fehlende MafRnah-
men zum Arbeitnehmerschutz) gepragt war. Die mangelnde Sorgfalt und das feh-
lende Bewusstsein der Projektbeteiligten flhrten dazu, dass die technischen
(ONORMEN etc.), die abfallwirtschaftlichen (Abfallwirtschaftsgesetz, Deponiever-
ordnung) und die arbeitsschutzrechtlichen (BauKG, ASchG) Bestimmungen und
Vorgaben nicht bzw. nur unzureichend eingehalten wurden.
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, das Problembewusstsein bei
allen Projektbeteiligten durch entsprechende Malnahmen (umfassende Informa-
tion) zu scharfen, um so die aufgezeigten Mangel beim Umgang mit (geféhrlichen)
Abfallen kinftig zu vermeiden.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlung des RH in ihrer Stel-
lungnahme zur Kenntnis.

Entfallene Positionen des Hauptauftrags Baulos 2.1 und 4.1

(1) Die Auswertung der Abrechnungsentwicklung anhand der Positionen durch den
RH zeigte beim Baulos 2.1, dass im Vergleich zwischen Hauptauftrag und Schluss-
rechnung eine Vielzahl von beauftragten Positionen nicht zur Abrechnung kam. Von
insgesamt rd. 2.600 Positionen wurden rd. 900 Positionen (rd. 34,6 %) nicht
abgerechnet.

(2) Beim Baulos 4.1 wurden von insgesamt 3.350 Positionen 1.194 Positionen
(rd. 35,6 %) nicht abgerechnet.

Der RH hielt fest, dass die im Bauvertrag festgelegten Positionen des Leistungsver-
zeichnisses bei beiden Gberpriften Baulosen zu einem betrachtlichen Teil (jeweils
mehr als einem Drittel) nicht zur Abrechnung gelangten. Da der Bauvertrag unter
Wettbewerbsbedingungen vergeben wurde, kann eine zwischen Auftrag und
Abrechnung wesentliche Veranderung der Positionen zu finanziellen Nachteilen fir
den Bauherrn flhren. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Bieter-
sturzberechnung in TZ 26.

Schlussrechnung Baulos 2.1 und 4.1

(1) Mit der Schlussrechnung vom 29. Februar 2016 forderte der Auftragnehmer des
Bauloses 2.1 — bei einer Hauptauftragssumme von rd. 128,66 Mio. EUR — die VergU-
tung eines Nettobetrags von rd. 198,76 Mio. EUR. Die Ortliche Bauaufsicht aner-
kannte in ihrer Prifung vom 22. Februar 2017 lediglich einen Nettobetrag von
rd. 139,42 Mio. EUR (jeweils einschlieRlich Preisgleitung). Der von der Ortlichen
Bauaufsicht in ihrer Prifung anerkannte Nettobetrag (ohne Preisgleitung) betrug
rd. 133,19 Mio. EUR.

Der Schlussrechnungsbericht der Ortlichen Bauaufsicht vom 11. April 2017 zeigte,
dass der Differenzbetrag von rd. 59,47 Mio. EUR zwischen der geforderten und der
anerkannten Rechnungssumme primar auf unterschiedliche Vorstellungen des Auf-
tragnehmers bzw. der Ortlichen Bauaufsicht bei den Mehrkostenforderungen Nr. 19
(Entsorgung Ausraumgut und Filterkuchen) und Nr. 21 (abweichendes Ausbruchs-
verhalten) zuriickzufiihren war (siehe TZ 34).
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Laut Schlussrechnungsbericht waren diese beiden Mehrkostenforderungen des Auf-
tragnehmers bis zum Ende der GebarungsUberprifung an Ort und Stelle in voller
Hohe offen.

(2) Mit der Schlussrechnung vom 28. November 2014 forderte der Auftragnehmer
des Bauloses 4.1 — bei einer Hauptauftragssumme von rd. 83,83 Mio. EUR —die Ver-
gltung eines Nettobetrags von rd. 107,49 Mio. EUR. Demgegenliber anerkannte die
Ortliche Bauaufsicht lediglich einen Nettobetrag von rd. 92,47 Mio. EUR (jeweils
einschlieBlich Preisgleitung und Regien). Der von der Ortlichen Bauaufsicht in ihrer
Prufung anerkannte Nettobetrag ohne Preisgleitung betrug rd. 88,79 Mio. EUR.

Der vom Auftragnehmer eingebrachte Vorbehalt gegen die durchgefiihrte Korrektur
zeigte, dass der Differenzbetrag zwischen der geforderten und der anerkannten
Rechnungssumme auf unterschiedliche Vorstellungen des Auftragnehmers bzw. der
Ortlichen Bauaufsicht bei Mehrkostenforderungen — vor allem wegen abweichender
Geologie (ahnlich wie bei Baulos 2.1), eines gestorten Bauablaufs und verspateten
Planlieferungen — zurickzufihren war. Letztlich bestand ein Meinungsunterschied
Uber die Vergiitung von rd. 13,64 Mio. EUR, der Uber einen Vergleich abschlielend
bereinigt wurde (siehe TZ 36).

25.2 Der RH hielt betreffend das Baulos 2.1 fest, dass der von der Ortlichen Bauaufsicht
in ihrer Prifung anerkannte Nettobetrag (ohne Preisgleitung) nur um
rd. 3,5 % (rd. 4,53 Mio. EUR) Uber der Hauptauftragssumme lag und damit eine rela-
tiv stabile Kostensituation abbildete. Er wies aber auf die auRergewohnliche Relation
zwischen der vom Auftragnehmer im Rahmen der Mehrkostenforderungen Nr. 19
und Nr. 21 vorgelegten Anspriiche in Hohe von rd. 59,06 Mio. EUR bzw. rd. 45,9 % der
Hauptauftragssumme hin.

Die endgililtige Erledigung dieser Forderungen wird damit entscheidend dafur sein,
ob fir den 6ffentlichen Bauherrn ein wirtschaftlich glinstiges Abrechnungsergebnis
erzielt werden kann. In diesem Zusammenhang betonte der RH die Bedeutung eines
Anti-Claimmanagements durch den Auftraggeber.

Der RH hielt betreffend das Baulos 4.1 fest, dass der von der Ortlichen Bauaufsicht
in ihrer Prifung anerkannte Nettobetrag (ohne Preisgleitung) nur um
rd. 5,9 % (rd. 4,97 Mio. EUR) Uber der Hauptauftragssumme lag und damit eine rela-
tiv stabile Kostensituation abbildete. Er wies aber auf die Relation zwischen der
anerkannten Summe und dem bis zum Vergleich bestehenden Dissens in Hohe von
rd. 13,64 Mio. EUR hin.
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Bietersturzberechnung Baulos 2.1 und 4.1

(1) Im Rahmen der Angebotsprifung Baulos 2.1 hatte die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH Sensitivitdtsanalysen mit Bietersturzberechnung (siehe dazu TZ 16)
durchgefihrt. Zwischen Ausschreibung und Schlussrechnung hatte sie das gedn-
derte MengengerUst keiner derartigen Analyse unterzogen, weil flr sie ein Bieter-
sturz des Bestbieters aufgrund des Preisspiegels und der vertieften Angebotsprifung
nicht zu erwarten gewesen sei.

(2) Der RH fihrte seinerseits —auf Basis der von der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH zur Verfligung gestellten Daten — eine Bietersturzberechnung fir die
drei in der Angebotsprifung erstgereihten Bieter anhand der Mengen laut Schluss-
rechnung durch und kam zu folgenden Ergebnissen:5©

der Auftragnehmer nahm nicht mehr den 1. Rang ein, sondern rickte auf den
2. Platz;

demgegenlber rickte der laut Angebotsprifung auf Basis aller Positionen an
3. Stelle liegende Bieter auf den 1. Rang vor und

der Zweitgereihte auf den 3. Platz.

(3) Im Baulos 4.1 gab es keinen Bietersturz.

Der RH hielt fest, dass das Ergebnis seiner Bietersturzberechnung fiir rd. 86,7 % des
beauftragten Kostenvolumens die Einschatzung der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH relativierte, denn der urspriinglich mit einem Abstand von rd. 7,3 % zum
Bestbieter drittgereihte Bieter rlickte auf den 1. Platz vor; damit trat fir einen Grol3-
teil des Auftragsvolumens ein Bietersturz auf. Der RH betonte, dass dies einerseits
auf die Preisstruktur der Angebote und andererseits auf groRe Mengenverschiebun-
gen zurlckzufihren war.

Er empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH daher, kiinftig Bietersturzberech-
nungen auch nach der Angebotsprifung durchzufiihren, um damit eine erhohte
Sensibilitat der Projektsteuerung zu erreichen und entsprechende Malknahmen
setzen zu konnen.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlung des RH zur Kenntnis.

Die Bietersturzberechnung erfolgte ohne Erfassung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle im Bieterver-
gleich fir rd. 86,7 % des beauftragten Kostenvolumens.
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Transparenz der Bauabrechnung Baulos 2.1 und 4.1

27.1 (1) Die ASFINAG Bau Management GmbH schrieb sowohl im Baulos 2.1 (Tunnel
Gotschka) als auch im Baulos 4.1 (beinhaltete u.a. zwei Tunnel) die zeitgebundenen
Kosten im Leistungsverzeichnis als Pauschalpositionen aus. Die im Folgenden
beschriebene Vorgehensweise der ASFINAG Bau Management GmbH bei diesen
Positionen bezieht sich auf das Baulos 2.1, lag aber sinngemald auch im Baulos 4.1
VOr.

(2) Die Grundposition fur die zeitgebundenen Kosten der Baustelle (Hauptauftrags-
position 02 01 020212A) wies eine Menge von 1,00 Pauschalen mit einem beauf-
tragten Positionspreis von rd. 7,44 Mio. EUR (ohne Nachlass) aus. Der Positionstext
sah eine Abrechnung in Verrechnungseinheiten vor und erlduterte deren Berech-
nung auf Basis der angebotenen Pauschale.

Die von der Ortlichen Bauaufsicht gepriifte Schlussrechnung enthielt diese beauf-
tragte Position nicht, wies jedoch eine neue (nicht im Hauptvertragsleistungsver-
zeichnis enthaltene) Position 02 01 020212B (ZA:001) mit einer Menge von
rd. 803,51 Verrechnungseinheiten und einem anerkannten Positionspreis von
rd. 6,77 Mio. EUR (ohne Nachlass) aus. Aus dem Schlussrechnungsbericht der Ortli-
chen Bauaufsicht war eine Zusatzbeauftragung der gegenstdndlichen Position im
Wege eines Zusatzauftrags allerdings nicht zu entnehmen.

Zur Dokumentation der Mengenentwicklung zwischen dem Leistungsverzeichnis des
Hauptauftrags und der Schlussrechnung Ubergab die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH dem RH eine Tabelle, welche beide Positionen (allerdings ohne Hinweis
auf einen Zusatzauftrag) enthielt. Hiezu stellte der RH fest:

e Die Hauptauftragsposition wies in der Tabelle sowohl hinsichtlich Leistungsverzeich-
nis als auch hinsichtlich Schlussrechnung eine Menge von 0,00 Pauschalen aus,
obwohl das Leistungsverzeichnis des Hauptauftrags fir diese Position dafir eine
Menge von 1,00 Pauschalen enthalten hatte.

e FUr die neue Position enthielt das Leistungsverzeichnis gemal Tabelle eine Menge
von 882,22 Verrechnungseinheiten, laut Schlussrechnung eine Menge von
803,51 Verrechnungseinheiten, obwohl diese Position im Leistungsverzeichnis des
Hauptauftrags nicht ausgewiesen worden war.

Eine analoge Vorgangsweise erfolgte bei den zeitgebundenen Kosten Vortrieb Ost-
rohre bzw. Westréhre und den zeitgebundenen Kosten Betonieren Ostréhre bzw.
Westrohre.
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Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt dazu im Zuge der Gebarungsiberpri-
fung gegeniber dem RH fest, dass die Umrechnung von Pauschalen auf Verrech-
nungseinheiten im Tunnelbau Ublich und die gewahlte Vorgangsweise schriftlich mit
dem Auftragnehmer abgestimmt und dokumentiert worden sei. Weiters verwies sie
auf die ONORM B 2203-1.

Der RH erachtete die Abrechnung Uber eine andere als die beauftragte Einheit und
Position fir unzweckmaRig. Er beanstandete, dass dadurch die Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Abrechnung bei Soll-Ist—Vergleichen beeintrachtigt wurde,
weil die Abrechnung Uber eine neue — nicht im Hauptauftragsleistungsverzeichnis
enthaltene — Position erfolgte und diese Position auch nicht — wie laut Schlussrech-
nung zu erwarten gewesen ware — in einem Zusatzauftrag definiert und beauftragt
worden war. Dies hatte einen Verbleib in der beauftragten Position ermdglicht und
die Transparenz wesentlich erhoht, indem die Einfihrung zusatzlicher Positionen
unterbleiben hatte kdnnen und Mengenanderungen unmittelbar erkennbar gewe-
sen waren.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, klnftig Leistungen beauf-
tragter Positionen auch Uber diese abzurechnen und die Einheiten nicht — Gber all-
fallige Zwischenberechnungen in AufmalRblattern hinausgehend — zwischen Haupt-
auftrag und Abrechnung zu wechseln. Uberdies wéren neue — aus Zusatzauftragen
entstandene — Positionen ausschliefRlich Gber deutlich erkennbare eigene Haupt-
gruppen abzurechnen und nicht vermischt mit Positionen des Hauptauftrags in
daflr vorgesehenen Hauptgruppen.

Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH sei die vom RH beanstan-
dete Abrechnungsform ONORM—konform und entspreche der in Osterreich geleb-
ten Praxis im Tunnelbau.

Der RH entgegnete der ASFINAG Bau Management GmbH, dass die von ihm emp-
fohlene Vorgangsweise jedenfalls der ONORM entspricht und (iberdies —im Gegen-
satz zu dem von der ASFINAG Bau Management GmbH angewandten Verfahren —
eine transparente und nachvollziehbare Durchfiihrung von Soll-Ist—Vergleichen
gewahrleistet.
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Mehrkostenforderungen

Vorgangsweise bei der Priifung von Mehrkostenforderungen —
Baulos 2.1 und Baulos 4.1

28.1 Die Prufung von Mehrkostenforderungen erfolgte laut ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH in den zwei nachstehend angeflihrten Schritten:

e Prifung der Anspruchsgrundlage und
e Prifung der Hohe des Anspruchs.

Der weitere Ablauf der Prifung erfolgte entsprechend dem ASFINAG—Prozess ,Ver-
tragsanpassung Bau durchfihren”. Demnach trug der Projektleiter die Verantwor-
tung fur die Prifung der Mehrkostenforderungen. Bei seiner Prifung von Mehrkos-
tenforderungen setzte er grundsatzlich auf die Prifberichte der Ortlichen
Bauaufsicht und der Begleitenden Kontrolle auf. Bei samtlichen ,groRen und/oder
bedeutenden” Mehrkostenforderungen war er durch Partnerschaftssitzungen und
sonstige Abstimmungsbesprechungen schon bei Geltendmachung der Mehrkosten-
forderung tief in die Prifschritte eingebunden. Entsprechend den Wertgrenzen
(Mehrkostenforderungen—Bau: 300.000 EUR) erfolgte die Einbindung bzw. aktive
Mitarbeit des Fachbereichs Bauwirtschaft.

In allen im Qualitdtsmanagement verankerten Aktivitdten wurde laut ASFINAG Bau
Management GmbH auch festgelegt, wer mit deren Durchfihrung beauftragt ist
und wer hierfir die Verantwortung tragt. Mit der Unterschrift des Projektleiters
wurde demnach der Vergabebericht freigegeben und in den internen Unterschrif-
tenlauf versandt. In der Regel plausibilisierten der Gruppenleiter und stichprobenar-
tig der Abteilungsleiter die Priifergebnisse der Mehrkostenforderung z.B. anhand
hausinterner Benchmarks und auch durch einzelne vertiefte Stichproben.

28.2 Der RH beurteilte die vorgesehenen Regelungen hinsichtlich der Prifung von Mehr-
kostenforderungen als grundsatzlich geeignet.

Prifung und Beauftragung der Mehrkostenforderung 10 — Baulos 2.1

29.1 (1) Im September 2012 meldete der Auftragnehmer seine Mehrkostenforderung 10
im Zusammenhang mit den extrapolierten neuen (nicht direkt im Bauvertrag enthal-
tenen) Vortriebsklassen an. Er bezifferte darin bspw. fir die Kalotte der Westréhre
seinen Einheitspreis fur die Ausbrucharbeiten in der Vortriebsklasse 5/ 2,27 mit
24,35 EUR/m?3. Da drei ausgeschriebene Vortriebsklassen zur Herleitung verfigbar
waren, wahlte er als Ansatz eine Ausgleichskurve. Der von ihm ermittelte Einheits-
preis war ident mit dem Einheitspreis der Vortriebsklasse 5/ 3,87, die aber einen
wesentlich hoheren Stltzmittelanteil aufwies.
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(2) Die Ortliche Bauaufsicht kam in ihrem mit 25. April 2016 datierten und von allen
Beteiligten unterfertigten Prifbericht zum Ergebnis, dass eine lineare Herleitung
einen Einheitspreis von 24,06 EUR/m? ergibe. Letztlich anerkannte die Ortliche Bau-
aufsicht aber in einer ebenfalls am 25. Juni 2015 unterfertigten ,Rev.2” des gegen-
standlichen Prufberichts abweichend davon die vom Auftragnehmer im Zuge des
Prufverfahrens eingebrachte Regelung, wonach statt der vollen nur die halbe Stei-
gung angesetzt wurde. Sie ermittelte auf diese Weise einen anerkannten Einheits-
preis von 24,21 EUR/m3.

Obwohl der zugehérige 36. Anderungsauftrag vom 10. Juli 2015 der gegenstandli-
chen Position wieder einen Einheitspreis von 24,06 EUR/m? enthielt, anerkannte die
Ortliche Bauaufsicht in der gepriften Schlussrechnung im Februar 2017 einen Ein-
heitspreis von 24,21 EUR/m3.

(3) Der 36. Anderungsauftrag enthielt zwar Einheitspreise fiir die Ausbruchspositio-
nen der extrapolierten neuen Vortriebsklassen, nicht aber die diesen zuzuordnen-
den vertraglichen Vortriebsleistungen zur Berechnung der zeitgebundenen Kosten
der Baustelle. Auch die Auswirkungen auf die Auftragssumme stellte der Anderungs-
auftrag lediglich fir Ausbrucharbeiten dar, obwohl in den Prifunterlagen der Mehr-
kostenforderung 10 auch Vortriebsleistungen fir die neuen Vortriebsklassen behan-
delt worden waren und diese abrechnungsrelevant waren.

Die ASFINAG Bau Management GmbH begriindete dies auf Anfrage des RH im Zuge
der Gebarungsiberprifung damit, dass die Vortriebsleistungen in den laufenden
Besprechungen einvernehmlich zwischen ASFINAG Bau Management GmbH, Ortli-
cher Bauaufsicht und Auftragnehmer abgestimmt, freigegeben und in dieser Form
in die Bauabrechnung Gbernommen worden seien.

(4) Im angefiihrten Priifbericht zur Mehrkostenforderung 10 wies die Ortliche Bau-
aufsicht darauf hin, dass die Priifdauer 145 Wochen betragen hatte. Die vertragliche
Prifdauer habe nicht eingehalten werden kdnnen, weil eine genaue und zielfiih-
rende Bearbeitung der Daten erst nach Beendigung der Ausbrucharbeiten durch-
flhrbar gewesen ware.

Um derartige Mehrkostenforderungen kiinftig zu vermeiden, empfahl die Ortliche
Bauaufsicht die Aufnahme von Eventualpositionen in die Ausschreibung.

(1) Der RH stellte kritisch fest, dass die Vertragspartner das anzuwendende Herlei-
tungsverfahren offensichtlich sehr unterschiedlich interpretierten (Auftragnehmer:
Ausgleichskurve; Ortliche Bauaufsicht: lineare Ansitze). Der RH betonte, dass die
Regeln flir die Herleitung extrapolierter Vortriebsklassen gewahrleisten missten,
dass sich Leistungsreduktionen auch im hergeleiteten Einheitspreis der neuen Vor-
triebsklasse entsprechend abbilden.
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Der RH empfahl daher der ASFINAG Bau Management GmbH, bei der Gestaltung
und Umsetzung des Bauvertrags auf moglichst eindeutige Regelungen fir die Her-
leitung von Leistungen und Preisen zu achten. Fur deren konsequente Einhaltung
durch alle Vertragspartner wéare Sorge zu tragen, damit Leistungsreduktionen zu
Kostenminderungen fihren.

(2) Der RH kritisierte, dass bei der Priifung der Mehrkostenforderung ein Qualitats-
problem auftrat, weil in zwei Versionen eines Prifberichts unterschiedliche Prifer-
gebnisse dokumentiert worden waren. Diese Problematik wurde dadurch verscharft,
dass zwar das niedrigere Prifergebnis beauftragt, aber das hohere Prifergebnis der
anerkannten Abrechnung zugrunde gelegt wurde. Der RH hielt fest, dass bei dieser
beispielhaft gewahlten Position der ASFINAG Bau Management GmbH Mehrkosten
gegeniiber dem Anderungsauftrag entstanden.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, bei der Abwicklung der Pri-
fung von Mehrkostenforderungen verstarkt auf die Qualitdt der Ergebnisse ihrer
Auftragnehmer zu achten und sich bei mangelhafter Leistungserbringung an den
Auftragnehmern schadlos zu halten.

(3) Der RH stellte kritisch fest, dass der 36. Anderungsauftrag nicht alle gebarungs-
relevanten Ansatze (wie z.B. die neuen vertraglichen Vortriebsleistungen zur Berech-
nung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle) und die Auswirkungen auf die Auf-
tragssumme enthielt, obwohl die Prifunterlagen die Grundlage dafilir enthalten
hatten.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, bei der Prifung und Beauf-
tragung von Mehrkostenforderungen verstarkt darauf zu achten, dass alle geba-
rungsrelevanten Anderungen in die Fortschreibung der Hauptauftragssumme ein-
flieRen und bei der schriftlichen Beauftragung durchgingig der vorgesehene
Genehmigungsweg eingehalten wird.

(4) Der RH hielt die Prifdauer von 145 Wochen auch im Hinblick auf die Vortriebs-
dauer fir deutlich iberhéht und bewertete die von der Ortlichen Bauaufsicht ange-
fihrte Begriindung als nicht plausibel. Die Empfehlung der Ortlichen Bauaufsicht,
kinftig Eventualpositionen in die Ausschreibung aufzunehmen, um derartige Mehr-
kostenforderungen zu vermeiden, bewertete der RH als kontraproduktiv. Er begrin-
dete dies damit, dass Eventualpositionen den Bietern eine Preisbildung aullerhalb
des Wettbewerbs ermdéglichen und damit geradezu zur Spekulation einladen.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH daher, kiinftig auf eine deut-
liche Verkirzung der Prifdauer der Mehrkostenforderungen zu achten.
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Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlungen des RH in ihrer Stel-
lungnahme zur Kenntnis.

Sie merkte zur Empfehlung des RH betreffend die Gestaltung und Umsetzung des
Bauvertrags an, dass laut ONORM B 2203—1 Pkt. 5.5.2.3 beziglich der Extrapolation
von Vortriebsklassen ,,...fur die Kalotte und Strosse gilt: Liegt die errechnete 2. Ord-
nungszahl auBerhalb des Geltungsbereichs von ausgeschriebenen Vortriebsklassen,
so kénnen die Vortriebsgeschwindigkeiten und Einheitspreise des Ausbruches fir
diese Vortriebsklassen durch lineare Extrapolation ermittelt werden. Sind mehr als
zwei Vortriebsklassen bei der jeweiligen 1. Ordnungszahl vorhanden, so ist nach
einer Ausgleichskurve (4.3.2.3) zu extrapolieren ... .

Damit sei die Vorgangsweise fir die Ermittlung der neuen Einheitspreise und garan-
tierten Vortriebsleistungen neuer Vortriebsklassen vertraglich geregelt gewesen.
Beim Tunnel Gotschka sei ein Projektspezifikum aufgetreten, das Ublicherweise nicht
vorkomme und daher projektbezogen geregelt worden sei.

Die neu ermittelten garantierten Vortriebsleistungen der extrapolierten Vor-
triebsklassen seien im Zuge der Priifung durch die Ortliche Bauaufsicht ermittelt und
mit dem Auftragnehmer einvernehmlich abgestimmt worden. Diese seien in die
Abrechnung der zeitgebundenen Kosten Vortrieb eingeflossen; leider seien die
ermittelten garantierten Vortriebsleistungen der extrapolierten Vortriebsklassen
nicht im Prifbericht der Ortlichen Bauaufsicht angefiihrt worden und diese seien
somit nicht in der Beilage zum Auftrags—Anderungsschreiben (Auszug aus dem Priif-
bericht der Ortlichen Bauaufsicht) dargestellt.

Zur Empfehlung betreffend Verklrzung der Prifdauer von Mehrkostenforderungen
merkte die ASFINAG Bau Management GmbH an, dass im angeflhrten Fall die fur
die Beauftragung erforderlichen Daten (insbesondere das Aufmal} der Kubaturen
der extrapolierten Vortriebsklassen) erst mit Abschluss der Vortriebsarbeiten eines
Teilquerschnitts vorgelegen seien und eine schriftliche Beauftragung erst zu diesem
Zeitpunkt serits habe erfolgen kénnen.

Der RH entgegnete der ASFINAG Bau Management GmbH, dass die Regeln fir die
Herleitung extrapolierter Vortriebsklassen und deren Umsetzung in der Bauabrech-
nung — unabhéngig von einem ,, Projektspezifikum” — garantieren missen, dass Leis-
tungsreduktionen jedenfalls sowohl bei einer anzuwendenden Ausgleichskurve als
auch bei linearer Herleitung zu entsprechenden Kostenminderungen fihren.

Der Argumentation der ASFINAG Bau Management GmbH betreffend die erforderli-
che Zeitdistanz zwischen dem Abschluss der Vortriebsarbeiten und der schriftlichen
Beauftragung einer Mehrkostenforderung hielt der RH entgegen, dass die Unterla-
gen der ASFINAG Bau Management GmbH das Ende aller Vortriebsarbeiten mit
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29. Janner 2014 ausweisen und der gegenstindliche Anderungsauftrag vom
10. Juli 2015 stammte. Die Lange dieses Zeitraumes spricht — nach Ansicht des RH —
far einen Handlungsbedarf in Richtung Verkirzung der Priifdauer.

Prifung und Beauftragung der Mehrkostenforderung 20 — Baulos 2.1

30.1 (1) Im Rahmen der Mehrkostenforderung 20 (beauftragt mit dem Anderungsauf-
trag Nr. 5) machte der Auftragnehmer seine Anspriche fir den Einsatz von Rohrrei-
bungsankern mit einer Lange von vier Metern an der Ortsbrust geltend. Basis fir
seine Forderung war die in der Ausschreibung enthaltene Position fir den Einsatz
desselben Ankertyps fur die AuRenschale. Ein Hinweis auf zuséatzliche Forderungen
des Auftragnehmers betreffend Bewertungsfaktor war der Mehrkostenforderung 20
nicht zu entnehmen.

Da der in der ausgeschriebenen Position beauftragte Einheitspreis von 30,12 EUR/
Stlck lediglich einen Stoffkostenanteil und keinen Lohnanteil (dieser wurde Uber die
Ausbruchskosten vergiitet) enthielt, bot der Auftragnehmer folgerichtig auch die
Position in der Mehrkostenforderung mit demselben Einheitspreis und ohne Lohn-
anteil an. Die Forderung basierte auf einer Stlickzahl von 492 Ankern und einer
daflr geforderten Leistungssumme von rd. 15.000 EUR.

(2) Die Ortliche Bauaufsicht dokumentierte ihr Priifergebnis im Prifbericht zur
Mehrkostenforderung. Sie anerkannte dort im Preisermittlungsblatt den Einheits-
preis von 30,12 EUR/Stlick, korrigierte aber die geforderte auf die Uberschlagig fur
die Gesamtvortriebslange geschatzte Menge von 1.800 Stlick Anker (Leistungs-
summe rd. 54.000 EUR) und wies im Prifbericht darauf hin, dass die exakte Menge
erst nach Beendigung der Leistung feststehen wirde.

An anderer Stelle des Priifberichts fiihrte die Ortliche Bauaufsicht allerdings — abwei-
chend von den beiden angeflihrten Bezugsstellen des Prifberichts — anstelle der
Einheit Stick die Einheit Meter ein, sodass dort nunmehr fir eine Menge von
1.800 m mit einem Einheitspreis von 30,12 EUR/m eine Leistungssumme von
rd. 54.000 EUR aufschien. Die von der Ortlichen Bauaufsicht nunmehr angefiihrte
Leistungssumme blieb unverandert, enthielt aber nur ein Viertel der urspriinglichen
Leistung, indem 1.800 m Ankerlange einer Stlckzahl von nur noch 450 Ankern
entsprachen.

(3) Die von der Ortlichen Bauaufsicht anerkannte Schlussrechnung enthielt in der
Position 90 20 430101 A Z eine Menge von 2.972 m und entsprechend dem Ein-
heitspreis von 30,12 EUR/m eine Leistungssumme von rd. 90.000 EUR. Die zugeho-
rigen Abrechnungsunterlagen belegten, dass die abgerechnete Menge von 2.972 m
auf einer Anzahl von 727 Stlck Ankern basierte.
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(4) Die ASFINAG Bau Management GmbH wies wahrend der Gebarungstberprifung
auf die damit in Zusammenhang stehende Mehrkostenforderung 23 (Rohrreibungs-
anker in der Ortsbrust — Bewertungsfaktor; beauftragt ebenfalls mit dem Ande-
rungsauftrag Nr. 5) hin und Ubermittelte eine Stellungnahme der Ortlichen
Bauaufsicht.

Diese Stellungnahme argumentierte die geanderte Einheit ebenfalls mit der Ver-
knidpfung der Mehrkostenforderungen 20 und 23 und vertrat die Auffassung, es
waren flr die ASFINAG Bau Management GmbH damit sogar Einsparungen erzielt
worden. Die Ortliche Bauaufsicht begriindete ihre Einschitzung mit einer Berech-
nung flr die Vortriebsklasse 6/7,71. Diese Vortriebsklasse wurde allerdings nach
den an den RH ibergebenen Unterlagen lediglich auf einer Strecke von 22,10 m
dokumentiert.

Die von der ASFINAG Bau Management GmbH an den RH zu den beiden Mehrkos-
tenforderungen lbergebenen Unterlagen enthielten kein Forderungsschreiben des
Auftragnehmers zur Mehrkostenforderung 23.

(1) Der RH hielt fest, dass der Auftragnehmer in seiner Mehrkostenforderung 20
ausschlieRlich die Vergitung von Stoffkosten je Stlick Rohrreibungsanker forderte
und darin keine zusatzlichen Forderungen betreffend einen bestimmten Bewer-
tungsfaktor stellte. Da eine Nachtragsbearbeitung naturgemal nur eine gestellte
Forderung zu bearbeiten héatte, beanstandete der RH die Einbeziehung weiterer
Aspekte in die Nachtragsforderung.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, sich bei der Bearbeitung von
Mehrkostenforderungen auf die Forderungsinhalte des Auftragnehmers zu
beschrdanken. Im Sinne der Transparenz waren allfallige weitere Forderungen des
Auftragnehmers getrennt auf Basis der von ihm vorgelegten Unterlagen zu
behandeln.

(2) Die Vorgangsweise der Ortlichen Bauaufsicht bei der Ausarbeitung des Priifbe-
richts sah der RH kritisch. Er beanstandete, dass sie den dort vorgenommenen
Wechsel der Einheit in keiner Weise argumentierte. Die nunmehr gegeniber dem
RH vorgebrachten Argumente waren im Prifbericht nicht enthalten.

Da der Leistungssumme von rd. 54.000 EUR durch die von Stlck auf Meter geén-
derte Einheit schlieflich nur ein Viertel der urspringlichen Leistung (ndmlich 450
statt 1.800 Anker) gegenliberstand, entsprach der Priifvorgang einer Vervierfachung
des Einheitspreises.
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(3) Der RH wies darauf hin, dass die anerkannte Schlussrechnung mit einer Leis-
tungssumme von rd. 90.000 EUR —umgerechnet auf die Ankerstlckzahl — einem
Einheitspreis je Anker von rd. 123,13 EUR entsprach. Dies belegte, dass sich die vom
RH zur Prifung der Mehrkostenforderung kritisierte Vervierfachung des Einheits-
preises auch in der Abrechnung darstellte.

(4) Die seitens der ASFINAG Bau Management GmbH vorgenommene Einbindung
einer weiteren Mehrkostenforderung in die Bearbeitung der Mehrkostenforde-
rung 20 war aus Transparenzgrinden abzulehnen, weil die Vermischung von
getrennt gestellten Mehrkostenforderungen die Nachvollziehbarkeit der Genehmi-
gungsvorgange und der Abrechnung flr alle Projektbeteiligten und Kontrollorgane
wesentlich erschwert.

Der in der Stellungnahme gefliihrten Argumentation, es waren sogar Einsparungen
erzielt worden, hielt der RH entgegen, dass das dort angefiihrte Rechenbeispiel eine
Vortriebsklasse betraf, die fir das Abrechnungsergebnis wegen deren geringer Stre-
ckenlange nur eine vernachldssigbare Bedeutung hatte. Uberdies lieR das Rechen-
beispiel unbericksichtigt, dass die Abrechnungsrelevanz eines einzelnen Stltzmit-
tels immer nur im Verbund mit den Ubrigen Stltzmitteln entsteht und die von der
Ortlichen Bauaufsicht gefiihrte isolierte Betrachtung demnach nicht aussagekréftig
sein konnte.

Da von der ASFINAG Bau Management GmbH kein Forderungsschreiben des Auf-
tragnehmers zur Mehrkostenforderung 23 vorgelegt werden konnte, bewertete der
RH diese Forderung als formal nicht korrekt gestellt.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, kinftig verstarkt auf eine
transparente und formal korrekte Abwicklung von Mehrkostenforderungen zu
achten.

30.3 Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH sei mit der Wahl der
Bewertung fir den Ortsbrust—Rohrreibungsanker das Stltzmittel ,Anker” mit
Mengeneinheit ,m" und der damit zusammenhidngende Bewertungsfaktor von
0,8 pro m herangezogen worden. Uber den Bewertungsfaktor gemaR Tabelle 3 der
ONORM B 2203-1 seien die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sowie die Lohn-
kosten abgegolten worden.

Ware fur die Bewertung des Stutzmittels ,Ortsbrustanker” mit Mengeneinheit Stlick
und der damit zusammenhangende Bewertungsfaktor von 8,0 pro Stlck (und im
Abschlag) herangezogen worden, wére im Verlauf des Vortriebs dieser hohe Bewer-
tungsfaktor mehrmals abzugelten gewesen, der sich deutlich in hohen zeitgebunde-
nen Kosten der Baustelle und in den Lohnkosten niedergeschlagen hatte.
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Der Bewertungsfaktor Meter komme nur einmal zur Anrechnung, demgegeniber
der Bewertungsfaktor Stiick mehrmals, weil der Ortsbrustanker im Verlauf des Vor-
triebs in der Ortsbrust 6fter anzutreffen sei. Mit dieser Vorgangsweise seien hohe
Kosten zufolge zeitgebundener Kosten der Baustelle erspart worden.

Weiters nahm die ASFINAG Bau Management GmbH die Empfehlung des RH zur
verstarkten Beachtung einer transparenten und formal korrekten Abwicklung von
Mehrkostenforderungen zur Kenntnis.

Der RH erwiderte, dass die Berlicksichtigung zeitgebundener Kosten der Baustelle
kinftig bei der transparenten und formal korrekten Abwicklung von Mehrkostenfor-
derungen zweckmaRig ware.

Mehrkostenforderung 10 — Baulos 4.1

(1) Der Auftragnehmer meldete ab Februar 2012 (drei Monate nach Baubeginn)
Mehrkosten aufgrund verspéateter Planlieferungen (sind gemaR ONORM B 2118 der
Sphéare des Aufraggebers zuzuordnen) an. Diese betrafen fehlende genehmigte Aus-
fihrungsplane fir einige Bereiche des Bauloses (z.B. Unterflurtrasse, Tunnel, Galerie
etc.). In Summe beliefen sich die Forderungen des Auftragnehmers letztendlich auf
rd. 2,59 Mio. EUR. Davon beauftragte und vergltete die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH rd. 0,48 Mio. EUR (beides Stand Schlussrechnung, inkl. Gleitung). Der
Auftragnehmer blieb bei seiner Forderung in voller Héhe, die Differenz aus diesen
beiden Betragen ging in den spateren Vergleich ein (siehe TZ 36).

(2) Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt im Zuge der Gebarungsiberprifung
dazu fest, dass es unterschiedliche Griinde fir die Planlieferverziige gab:

aufgrund der fortlaufenden Plandnderungen waren die Grundeinldse zu Baubeginn
noch nicht abgeschlossen und wurden laufend nachgezogen,

die Planung der Einbauten (Leitungen) wurde, ebenso wie zuséatzliche Entwasse-
rungsleitungen, durch die Fachplaner (StraRe, Tunnel etc.) mehrfach aktualisiert;
dabei musste die Schnittstellenabgrenzung laufend aktualisiert und bearbeitet wer-
den; abgesehen von den vertraglich vereinbarten Schnittstellen konnten die Ursa-
chen fir die Planlieferverziige nicht eindeutig einzelnen Fachplanern zugeordnet
werden und

die Ausfiihrungspldne zum Bauwerk Galerie konnten durch einen verlangerten
Vidierungslauf vor allem aufgrund der schwierigen statisch—konstruktiven Bearbei-
tung erst verspatet dem Auftragnehmer bergeben werden.

(3) Im Vertrag des StraBenplaners war hinsichtlich der Abstimmung mit anderen
Beteiligten (Fachplanern, Gutachtern etc.) geregelt, dass dieser fir die rechtzeitige
Anforderung erforderlicher Daten verantwortlich war und dass eine zentrale Koordi-
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nierungsstelle (technische Projektsteuerung) als Steuerungselement eingerichtet
wurde. Diese zentrale Koordinierungsstelle nahm in der Planungsphase eine von der
ASFINAG Bau Management GmbH beauftragte externe Projektsteuerung wahr. Mit
Beginn der Ausfihrungsphase nahm die ASFINAG Bau Management GmbH Projekt-
steuerungsleistungen selbst wahr. Das Leistungsbild der internen Projektsteuerung
war auf die Kernaufgaben (Projektkoordination) beschrankt, die Planungskoordina-
tion war davon nicht mehr umfasst (siehe TZ 12). Es fehlte die notwendige Doku-

mentation, aus welcher Sphéare Planlieferverziige kamen.

(4) Die ASFINAG Bau Management GmbH hielt sich an keinem der beteiligten Planer
flr die entstandenen Mehrkosten von rd. 2,59 Mio. EUR aufgrund der Planlieferver-
zlige schadlos, weil sie u.a. — wie oben angefihrt — die Planlieferverziige nicht ein-
deutig einzelnen Fachplanern zuordnen konnte.

31.2 Der RH hielt kritisch fest, dass, vor allem in Anbetracht der Mehrkosten des Auftrag-
nehmers alleine beim Baulos 4.1 von rd. 2,59 Mio. EUR aufgrund Planlieferverziigen,
die ASFINAG Bau Management GmbH keinerlei MaRnahmen zur Schadloshaltung
gegenlber beteiligten Planern setzte. Dies lag aus Sicht des RH u.a. daran, dass in
den Vertrdagen eine klare Schnittstellenregelung und in der Ausfiihrungsphase die
Planungskoordination samt umfassender Dokumentation fehlten. Dabei waren Res-
sourcen zweckmaRig gewesen, um Planlieferverziige zu dokumentieren, einem Ver-
ursacher zuzuordnen und entsprechende MaRnahmen zur Schadloshaltung umzu-
setzen. Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm sich u.a. aufgrund der fehlenden
Planungskoordination die Moéglichkeit, zumindest Teile der Mehrkosten von Dritten
(vor allem Planern) zurlckzufordern.

Der RH empfahl deshalb der ASFINAG Bau Management GmbH, in den Vertragen
der Konsulenten (vor allem Planer) klare Regelungen zu Schnittstellen, Koordination,
Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten zu treffen, um sich kiinftig gegebenenfalls
an dem jeweiligen Verantwortlichen schadlos halten zu kénnen.

Ergdnzend verwies der RH auf seine grundsatzliche Empfehlung, samtliche Projekt-
managementleistungen (Projektleitung und Projektsteuerung) moglichst mit eige-
nem Personal wahrzunehmen und entsprechendes internes Know—how
sicherzustellen.®

31.3 Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH nehme sie die Empfeh-
lungen zur Kenntnis.

61 siehe dazu u.a. RH-Bericht ,Wilhelminenspital der Stadt Wien: Bauliche ErhaltungsmaRnahmen und bau-
licher Zustand” (Reihe Wien 2014/1), TZ 14 sowie ,Positionen fiir eine nachhaltige Entwicklung Osterreichs”
(Reihe 2016/2), Pkt. 5.7
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Die ASFINAG Bau Management GmbH stimme dem RH zu, dass Schnittstellen zwi-
schen den Leistungsbildern der einzelnen Fachplaner mit Weitblick zu erheben und
so genau wie moglich zu beschreiben seien. Eine Reduzierung von Schnittstellen
werde nur durch Zusammenfassung von Leistungen mdéglich, was tendenziell die
Ausschreibung von Generalplanerleistungen beglinstige. Dies wirde jedoch den
Wettbewerb erheblich einschranken, weil diese Leistungen nur von wenigen Unter-
nehmen angeboten werden konnten und somit keine Bietervielfalt erzielt werden
kénne.

Leistungsbilder der einzelnen Fachplaner seien seit 2008 laufend weiterentwickelt,
zwischenzeitlich katalogartig aufgebaut und Erfahrungen aus abgewickelten Projek-
ten (z.B. Mehrkostenforderungen von Projektanten) berlcksichtigt worden. Die
entsprechenden Vertragsgrundlagen und Prozesse wirden in Hinblick auf Verbesse-
rungspotenzial gesichtet und gegebenenfalls anpasst.

Mehrkostenforderung 15 — Baulos 4.1

(1) Der Auftragnehmer reichte im Februar 2012 eine Mehrkostenforderung auf-
grund im Baulos 4.1 vorgefundener Baurestmassen mit rd. 154.000 EUR ein. Nach
Prifung der Forderung beauftragte die ASFINAG Bau Management GmbH den Auf-
tragnehmer im August 2012 mit rd. 138.000 EUR. Die Baurestmassen wurden laut
erster Auskunft der ASFINAG Bau Management GmbH auf drei zuvor abgel®sten
Grundstlcken vorgefunden, u.a. in der Ndhe zweier Gebaude.

(2) Der Abbruch dieser Gebadude war im Leistungsverzeichnis in Pauschalpositionen
(Objekte abtragen, laden und wegschaffen) erfasst. Dazu zahlten auch der Abtrag
der zugehorigen Einrichtungen zu den AuBenanlagen sowie der Bepflanzung. Ebenso
war im Ausschreibungstext vorgeschrieben, dass der Bieter die Objekte vor Baube-
ginn zu besichtigen und den Zustand festzustellen hatte. Das Abtragen von Boden
war nicht Teil der Pauschalposition.

Das auf Ubermittelten Fotos erkennbare Erdreich in der Ndhe eines Geb&dudes war
mit Baustellenabféllen verunreinigt, was flr den Bieter und spateren Auftragnehmer
bei einer Besichtigung nicht erkennbar war. Auch das der Ausschreibung beiliegende
Gutachten zu den Abtragsobjekten wies bei dem konkreten Gebaude in keiner
Weise auf Bodenabtrag oder Ahnliches hin.
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Abbildung 6: Verunreinigtes Erdreich im Baulos 4.1

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; Darstellung: RH

(3) Auf Nachfrage des RH im Zuge der Gebarungstberprifung teilte die ASFINAG
Bau Management GmbH mit, dass diese Baurestmassen rund um das Gebaude doch
nicht Uber die Mehrkostenforderung bzw. den Zusatzauftrag, sondern {ber die Pau-
schale Abbruchposition des Leistungsverzeichnisses (siehe oben) abgerechnet wor-
den seien. Aus ihrer Sicht sei eine Doppelverrechnung auszuschlieRen.

Es lag keine Dokumentation hinsichtlich der Art der Entsorgung (laut ASFINAG Bau
Management GmbH Uber die Pauschalposition) vor, wie bspw. eine Eintragung im
Baubuch.

(4) Sowohl der Abrechnung der (pauschalen) Abtragsposition der Gebdude als auch
der Uber den Zusatzauftrag verrechneten Baurestmassen lagen Deponiescheine
(Wiegescheine) sowie Baurestmassennachweise bei. Es lag jedoch keine genaue
Mengenermittlung bzw. Abrechnung der jeweiligen Baurestmassen auf die einzel-
nen Bereiche (Grundstlcke) bezogen vor, um diese eindeutig einem moglichen Ver-
ursacher zuordnen zu kénnen (Unterscheidung Gebaudeabbruch, Entsorgung Erd-
reich). Dadurch fehlte der ASFINAG Bau Management GmbH die Dokumentation
und der Nachweis, um sich gegebenenfalls an den Grundeigentimern schadlos
halten zu kénnen.
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Der RH bemangelte die Qualitat der Dokumentation hinsichtlich der Entsorgung von
Baurestmassen, weil eine eindeutige mengenmalige Zuordnung bzw. Erfassung des
mit Baustellenabfallen verunreinigten Erdreichs zu einzelnen Grundstiicken (bzw.
Verursachern) fehlte. Die ASFINAG Bau Management GmbH begab sich dadurch der
Moglichkeit, sich gegebenenfalls an Dritten (Verursachern) schadlos zu halten.

Aus Sicht des RH standen die augenscheinlich vorgefundenen Baustellenabfalle im
Zusammenhang mit der Errichtung des bzw. der Gebaude. Die daraus resultieren-
den Mehrkosten fir die Entsorgung waren deshalb, auf Basis einer entsprechenden
Dokumentation, von den ehemaligen Grundeigentlimern zu tragen gewesen.

Im Ubrigen erachtete es der RH als unwahrscheinlich, dass der Auftragnehmer
zusatzliche Kosten, die er weder (bei der Objektbesichtigung) erkennen noch kalku-
lieren konnte, nicht in irgendeiner Art und Weise einforderte bzw. abrechnete. Aus
Sicht des RH bestand fir die ASFINAG Bau Management GmbH das Risiko, dass der
Auftragnehmer das verunreinigte Erdreich Uber die Zusatzposition der Mehrkosten-
forderung 15 abrechnete und nicht Uber die pauschale Abtragsposition der
Gebdude. Eine Nachweisfiihrung bzw. eindeutige Aufklarung, wie diese Massen
entsorgt wurden, war im Nachhinein —aufgrund der fehlenden Dokumentation —
jedoch nicht mehr moglich.

Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, —auch in Anbetracht einer
moglichen Schadloshaltung — kiinftig darauf zu achten, dass bei der Entsorgung von
Baurestmassen entsprechende Malnahmen zur ausfihrlichen Dokumentation
getroffen werden und eindeutig nachvollziehbar ist, wo diese Massen angetroffen
und wie und in welchem AusmalR diese entsorgt wurden.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm in ihrer Stellungnahme die Empfehlung
des RH zur Kenntnis.

Abrechnungsstand Mehrkostenforderungen, Baulos 2.1 und
4.1 - Uberblick

(1) Laut Quartalsbericht der Projektsteuerung vom 22. Dezember 2016 waren fir
das Baulos 2.1 61 Mehrkostenforderungen beauftragt worden. Lediglich drei lagen
Uber 1 Mio. EUR. Die strittigen Forderungssummen wiesen — bei einer Hauptauf-
tragssumme von rd. 128,66 Mio. EUR — zu diesem Zeitpunkt ein Volumen von mehr
als 50 Mio. EUR auf.

Die von der Ortlichen Bauaufsicht am 22. Februar 2017 gepriifte Schlussrechnung
wies flr die beiden den Mehrkostenforderungen zugeordneten Hauptgruppen
(90 und 98) eine anerkannte Gesamtsumme von rd. 15,76 Mio. EUR (netto, ohne
Nachlass, ohne Gleitung) aus.
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Der Schlussrechnungsbericht der Ortlichen Bauaufsicht vom 11. April 2017 zeigte,
dass der gravierende Unterschied von insgesamt rd. 59,47 Mio. EUR zwischen der
geforderten und der anerkannten Rechnungssumme priméar auf unterschiedliche
Vorstellungen des Auftragnehmers und der Ortlichen Bauaufsicht bzw. der ASFINAG
Bau Management GmbH bei

e der Mehrkostenforderung Nr. 19 (Entsorgung Ausrdumgut und Filterkuchen) und
e der Mehrkostenforderung Nr. 21 (Abweichendes Ausbruchsverhalten)

zurtckzufihren war, die in der nachstehenden Tabelle beziffert werden:

Tabelle 17:  Differenzen bei zwei Mehrkostenforderungen

anerkannte Mehrkosten
Forderung des

laut Prifergebnis der Differenz

Auftragnehmers Ortlichen Bauaufsicht
in EUR
Mehrkostenforderung Nr. 19 6.804.592,61 309.736,20 6.494.856,41
Mehrkostenforderung Nr. 21 52.254.098,65 5.028.113,74 47.225.984,91
Summe 59.058.691,26 5.337.849,94 53.720.841,32

Quellen: ASFINAG Bau Management GmbH; RH

(2) Die ASFINAG Bau Management GmbH definierte sowohl beim Baulos 2.1 als
auch beim Baulos 4.1 eigene Hauptgruppen fiir die Abrechnung von Zusatzpositio-
nen. Diese waren in den Abrechnungen der Baulose unterschiedlich nummeriert
(Baulos 2.1: Hauptgruppen 90 und 98, Baulos 4.1: Hauptgruppen 20, 21, 30 und 31).

33.2 Der RH sah die Relation zwischen der vom Auftragnehmer im Rahmen der Mehrkos-
tenforderungen Nr. 19 und Nr. 21 vorgelegten Anspriche in Hoéhe von
rd. 59,06 Mio. EUR und der Hauptauftragssumme von rd. 128,66 Mio. EUR kritisch,
weil der Anteil der Mehrkostenforderungen rd. 46 % der Hauptauftragssumme
betrug. Dies verdeutlichte — nach Ansicht des RH — die Bedeutung eines effizienten
Anti—Claimmanagements durch den Auftraggeber, um ein am Ausschreibungsergeb-
nis orientiertes, wirtschaftlich glinstiges Abrechnungsergebnis zu erzielen. In Bezug
auf das Anti—Claimmanagement verwies der RH auf seine Prifungsfeststellungen
und Empfehlungen im RH-Bericht ,Anti—Claimmanagement und Korruptions-
bekdampfung bei StraBen— und Bahnbauvorhaben” (Reihe Bund 2012/2).

Der RH wies kritisch auf die uneinheitliche Nummerierung der Hauptgruppen zur
Abrechnung der Zusatzpositionen hin. Dies wirkte sich nachteilig auf die Transpa-
renz der Abrechnung aus.
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Der RH empfahl der ASFINAG Bau Management GmbH, auf eine einheitliche Num-
merierung der Hauptgruppen bei der Abrechnung von Zusatzpositionen zu achten.

Laut Stellungnahme der ASFINAG Bau Management GmbH habe sie bereits im
Jahr 2017 einen Abrechnungsleitfaden eingefiihrt, welcher auf eine klare Numme-
rierung der Hauptgruppen abziele. Es gebe hierzu genaue Vorgaben. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter seien hierzu entsprechend geschult worden.

Seit dem Inkrafttreten des Bundesvergabegesetzes 2018 gebe es neue gesetzliche
Vorgaben zur Abhandlung von Vertragsanderungen, daher seien die Prifberichte
und sonstigen Beschaffungsunterlagen an die neue Rechtslage angepasst und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult worden.

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm die Empfehlungen des RH zur
Kenntnis.

Der RH bewertete die durch die ASFINAG Bau Management GmbH getroffenen
MaRnahmen positiv.

Grundsatzliche Betrachtungen zur
Mehrkostenforderung Nr. 21 — Baulos 2.1

(1) Vertragliche Grundlage fiir die nach der Neuen Osterreichischen Tunnelbaume-
thode herzustellenden Abschnitte des Tunnels Gétschka war die ONORM B 2203-1.
Zur Erlduterung der vertraglichen Grundlagen und der Flexibilitdt des Bauvertrags
wird auf TZ 19 und TZ 20 verwiesen.

(2) Die Vorgange rund um die Mehrkostenforderung Nr. 21 erstreckten sich von der
schriftlichen Anmeldung im Oktober 2012 Uber eine gerichtliche Beweissicherung
vor Ort im November 2013 und Akontierungen im Jahr 2014 bzw. Juli 2016 bis zur
Anweisung eines Restbetrags durch die ASFINAG Bau Management GmbH am
20. April 2017 und zur Einbringung der Klage durch den Auftragnehmerim Juli 2017.

(3) Die ASFINAG Bau Management GmbH stellte zur Bearbeitung und Priifung derin
mehrere Teile gegliederten Mehrkostenforderung Nr. 21 mit einer Gesamtforderung
des Auftragnehmers in Hohe von rd. 52,25 Mio. EUR (inkl. Nachlass) ein umfangrei-
ches Projektteam zusammen. Dieses behandelte die Forderungen des Auftragneh-
mers detailliert und kam zu einem in sechs Teile gegliederten Prifergebnis, das in
Summe zu einer von der ASFINAG Bau Management GmbH anerkannten Gesamt-
summe von rd. 5,03 Mio. EUR fihrte.
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Die ASFINAG Bau Management GmbH anerkannte nach Prifung einen Anteil der
Forderungen des Auftragnehmers von rd. 9,6 %. Insbesondere ergab sich beim ers-
ten Forderungsteil (abweichende geologische Verhiltnisse Vortrieb — Kalotte,
Strosse) ein Delta von rd. 24,79 Mio. EUR.

(4) Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm im Mai 2013 dem Grunde nach zur
Mehrkostenforderung Stellung und setzte sich darin mit den Argumenten des Auf-
tragnehmers und dem von ihm dabei zugrunde gelegten geologischen Soll-Ist—Ver-
gleich auseinander. Die ASFINAG Bau Management GmbH fihrte dazu u.a. aus, dass
ihrer Ansicht nach keine Abweichung des Baugrunds erkennbar sei und erinnerte
den Auftragnehmer im Zusammenhang mit von ihm behaupteten Erschwernissen
an die in seiner Risikosphare gelegenen Umstande. Auch waren wesentliche —in
Baubucheintragungen und Bauhauptbesprechungsprotokollen dokumentierte —
organisatorische Méangel des Auftragnehmers aufgetreten.

(5) Im Mai 2014 behandelte die ASFINAG Bau Management GmbH in einem Bericht
den Stand der Abarbeitung der gegenstandlichen Mehrkostenforderung.

Der Bericht erlduterte die Ausgangslage und die Neueinreichung der gegenstandli-
chen Mehrkostenforderung im Mai 2014, nunmehr betreffend den gesamten Aus-
bruch und mit Einarbeitung der Ergebnisse der gerichtlichen Beweissicherung. Er
stellte auch die Beauftragung zusatzlicher Leistungen betreffend Aufzeichnung und
Dokumentation sowie eines ,Anticlaimspezialisten” an die Ortliche Bauaufsicht,
eines zusatzlichen externen tunnelbautechnischen Spezialisten und die Erweiterung
bestehender Dienstleistungsauftrage um themenbezogene Stellungnahmen dar.
Zuséatzlich beauftragte die ASFINAG Bau Management GmbH einen externen Auf-
tragnehmer mit einem umfangreichen Soll-Ist—Vergleich der Ausschreibung mit
dem tatsdchlich durchoérterten Gebirge.

Nach Darstellung der laufenden Aktivitaten (Analyse der gerichtlichen Beweissiche-
rung) und Erlduterung der weiteren Prifschritte zur Erreichung eines ordnungsge-
malen Prifergebnisses behandelte der Bericht im Detail die einzelnen , Arbeitspa-
kete”, die zum Ziel hatten, einen vollstandigen gerichtsfahigen Akt zu ergeben.

(6) Die ASFINAG Bau Management GmbH wies im Zuge der Gebarungsiberprifung
darauf hin, dass der Auftragnehmer fr Einigungsversuche nicht zugéanglich war und
auf der aulRerordentlichen Hohe der Mehrkostenforderung bestand.

34.2 (1) Der RH wies darauf hin, dass der Bauvertrag, dem die ONORM B 2203-1
zugrunde lag, bereits umfangreiche Vorkehrungen zur Berlcksichtigung der tatsdch-
lich angetroffenen geologischen Verhiltnisse traf. Die dort vorgesehenen Instru-
mente (wie z.B. der Einsatz der Matrix mit ihrer Bandbreite der einzelnen Felder
betreffend Stitzmittelzahl und Lénge des jeweiligen Vortriebszyklus) boten die Mog-
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lichkeit, flexibel auf die im Tunnelbau unvermeidlichen Abweichungen zur Ausschrei-
bung zu reagieren und die Vergltung anzupassen. Sogar fur den Fall, dass die aus-
geschriebenen Vortriebsklassen nicht ausreichen sollten, stellten die Regelungen
zur Extrapolation der Vergltung aus den beauftragten Matrixfeldern (siehe TZ 20)
vorhandene vertragliche Instrumente dar, die grundsatzlich zur Vermeidung bzw.
Begrenzung von Mehrkostenforderungen dienen konnten.

Die verbindlichen Kalkulations— und Abrechnungsbestimmungen wiesen — wie vor-
stehend angefiihrt — nachdricklich auf die vom Bieter einzukalkulierenden Randbe-
dingungen (die zur Sicherstellung der Flexibilitat erforderlich sind) hin. Die zitierte
Verpflichtung fur die Bieter ,Sollte es sich bei der Kalkulation herausstellen, dass
einzelne Auflagen nicht in die Einheitspreise einkalkuliert werden kénnen, so ist der
Bieter verpflichtet, dies beim Auftraggeber zu riigen, um die Méglichkeit zu schaffen,
im Wege eines Nachschreibens eigene Positionen hierfiir vorzusehen” stellte auch
klar, dass bei einer Abgabe der Angebote ohne eine derartige Riige die Bieter in der
Lage gewesen sein mussten, alle Auflagen einzukalkulieren. Nachdem laut ASFINAG
Bau Management GmbH weder durch den Auftragnehmer noch durch andere Bie-
ter eine derartige Rlge erfolgte, konnte die ASFINAG Bau Management GmbH davon
ausgehen, dass die der Flexibilitdt dienenden Auflagen einkalkuliert worden waren.
Berechtigte Mehrkostenforderungen konnten demnach nur entstehen, wenn das im
Bauvertrag vorgesehene — der flexiblen Anpassung an die ortlichen Verhiltnisse
dienende — Regelwerk seine Funktion nicht mehr erfiillen konnte (siehe TZ 20).

Der RH sah die in TZ 19 und TZ 20 dargelegte Entwicklung der Vortriebsklassen zwi-
schen Auftrag und Abrechnung als deutlichen Hinweis auf die auch in der Umset-

zung des Bauvertrags gelebte Flexibilitdt. Die damit verbundene gravierende Erho-
hung der Vergltung flr die zeitgebundenen Kosten der Baustelle und die langere
vertraglich zuldssige Bauzeit beurteilte der RH als vorteilhaft fiir den Auftragnehmer,
der damit z.B. die von ihm angebotene Vortriebsleistung von 21 m pro Kalendertag
nicht mehr erbringen musste. Wegen des flexiblen Bauvertrags konnte er auch aus
den im Tunnelbau unvermeidbaren Abweichungen gegeniber der Ausschreibung
Vorteile in Form einer direkt aus dem Bauvertrag abgeleiteten erhdéhten Verglitung
ziehen.

(2) Der RH betonte die Komplexitat der gegenstandlichen Mehrkostenforderung und
die lange Dauer von mehr als vier Jahren zwischen deren schriftlicher Anmeldung
und der Einbringung der Klage.

(3) Die gravierenden Unterschiede zwischen den vom Auftragnehmer geforderten
und den von der ASFINAG Bau Management GmbH anerkannten Betragen beur-
teilte der RH als Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung des von der ASFINAG
Bau Management GmbH eingesetzten Projektteams mit den verschiedenen Positio-
nen des Auftraggebers und des Auftragnehmers. Der RH sah in den vom Auftragneh-
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mer angeflihrten Bereichen der Forderung von Mehrkosten jeweils erhebliche Ein-
flussmoglichkeiten (z.B. Kranzlochabstand, Abschlagslange), die in der Risikosphare
des Auftragnehmers lagen.

(4) Die von der ASFINAG Bau Management GmbH im Mai 2013 abgegebene Stel-
lungnahme zur Mehrkostenforderung beurteilte der RH als detaillierte Auseinander-
setzung mit den Argumenten des Auftragnehmers und dem von ihm dabei zugrunde
gelegten geologischen Soll-Ist—Vergleich. Wie die ASFINAG Bau Management GmbH
sah auch der RH die Vortriebsklassifizierung und die im Bauvertrag vorgesehene
Matrix als wesentliche Instrumente zur Vergitung der tatsachlich angetroffenen
Gebirgsverhaltnisse. Von der ASFINAG Bau Management GmbH angefiihrte organi-
satorische Méngel des Auftragnehmers fand der RH im Baubuch bestatigt.

Der Bericht belegte die Bemihungen der ASFINAG Bau Management GmbH, die
Sachlage zu objektivieren und eine aussagekraftige Dokumentation der Bauabwick-
lung und des tatsadchlich durchorterten Gebirges zu erstellen. Er zeigte auch auf,
dass die Mehrkostenforderung des Auftragnehmers bei der ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH einen gravierenden Mehraufwand zu deren Abwehr zur Folge hatte.

Mehrkostenforderungen, Baulos 2.1 — Klage des Auftragnehmers

351 (1) Das Angebot des Auftragnehmers fir das Baulos 2.1 belief sich auf
rd. 128,66 Mio. EUR. Es lag unterhalb der durch die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH ermittelten Schatzkosten von rd. 162,20 Mio. EUR.

In der Angebotssumme des Auftragnehmers waren Kosten flr den Tunnelvortrieb
und die Stitzung von rd. 38,65 Mio. EUR sowie Baustellengemeinkosten von
rd. 20 Mio. EUR enthalten.

Die Mehrkostenforderung Nr. 21 betrug rd. 52,25 Mio. EUR (siehe Tabelle 17). Die
folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Termine des Bauloses 2.1 und lediglich
geringflgige terminliche Abweichungen beim Kalottendurchschlag.
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Tabelle 18:  Termine Baulos 2.1

Ereignis ‘ Datum

Auftragserteilung 24. Oktober 2011

Baubeginn 14. November 2011

geplanter Kalottendurchschlag Westrohre 10. September 2013
Ostrohre 23. Dezember 2013

tatsachlicher Kalottendurchschlag Westrohre 4. September 2013
Ostrohre 1. Dezember 2013

Ende aller Vortriebsarbeiten 29. Janner 2014

Quelle: ASFINAG Bau Management GmbH

(2) Der Auftragnehmer reichte am 5. Juli 2017 insbesondere im Zusammenhang mit
seinen Mehrkostenforderungen Nr. 19 und Nr. 21 eine Klage gegen die ASFINAG Bau
Management GmbH in Hohe von rd. 65,11 Mio. EUR (inkl. USt) ein. Er begriindete
diese im Wesentlichen mit von der Ausschreibung abweichenden Umstanden (z.B.
abweichendes Gebirgsverhalten), die er bei seinem Angebot nicht habe kalkulieren
konnen. Von der ASFINAG Bau Management GmbH bereits geleistete Zahlungen in
Hohe von rd. 6,41 Mio. EUR (inkl. USt) fur die beiden gegenstandlichen Mehrkosten-
forderungen hatte er dabei bereits in Abzug gebracht, sodass sich die urspriingliche
Gesamtforderung auf rd. 71,52 Mio. EUR (inkl. USt) belief.

Die Klage basierte im Wesentlichen auf einer Gegenuberstellung der — nach Ansicht
des Auftragnehmers — kalkulierten mit den tatsachlich erbrachten Leistungen. Als
geotechnisch relevante — nach Ansicht des Auftragnehmers nicht der Ausschreibung
entsprechende — Eigenschaften des beim Tunnelvortrieb tatsachlich auszubrechen-
den Gebirges listete die Klage vier Ursachen auf:

héhere mittlere Gesteins— und Gebirgsfestigkeiten aufgrund der abweichenden
Gebirgsartenverteilung,

abweichendes Gebirgsverhalten aufgrund der unerwarteten ,Blockigkeit” des aus-
zubrechenden Gesteins,

erhohte Komplexitat der Gebirgsverhaltnisse und

massiver Schlammanfall.

Zu diesen Ursachen fiihrte die Klage 23 Folgen an. Nach Ansicht des Auftragnehmers
hatten die oben angeflihrten Ursachen dabei bspw. zu einer Abnahme der Bohrge-
schwindigkeit, einer Zunahme des VerschleilRes, einem hoheren Sprengaufwand,
Mehraufwand bei der Spritzbetonsicherung etc. gefihrt; dies habe einen erhéhten
monetdren sowie zeitlichen Aufwand verursacht.
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(3) Im November 2017 bezifferte die ASFINAG Bau Management GmbH den im
Zusammenhang mit den Mehrkostenforderungen 19 und 21 sowie der Bearbeitung
der gegenstandlichen Klage bis damals entstandenen externen Aufwand (u.a. Gut-
achten, Verstiarkung der Ortlichen Bauaufsicht, Bearbeitung der Mehrkostenforde-
rungen) mit rd. 1,50 Mio. EUR. Darin waren bereits entstandene interne Aufwen-
dungen und der kiinftig zu erwartende Aufwand fir immaterielle Leistungen (z.B.
Gutachten) nicht enthalten.

35.2 Der RH verwies auf die Relation zwischen der in der Mehrkostenforderung Nr. 21
vom Auftragnehmer geforderten Summe von rd. 52,25 Mio. EUR und den von ihm
angebotenen Kosten fur Vortrieb, Stlitzung und Baustellengemeinkosten von
rd. 58,65 Mio. EUR. Eine derartige Kostensteigerung ware —nach Ansicht des RH —
nur bei aulRergewdhnlichen Ereignissen wie z.B. dem Auftreten massiver technischer
Probleme, verbunden mit jahrelanger Verzégerung der Baufertigstellung realistisch.
Die festgestellten Termine beim Kalottendurchschlag belegten auRergewdhnliche
Ereignisse jedoch nicht. Damit fehlte dem RH die Grundlage fir die sachliche Nach-
vollziehbarkeit der Forderungshohe.

Nach Ansicht des RH standen die zur Zeit der Gebarungstberpriifung klagsanhangi-
gen Mehrkostenforderungen 19 und 21 in einem Spannungsverhaltnis zum — gemal
Wettbewerbsbedingungen entstandenen — Ausschreibungsergebnis sowie zum
abgeschlossenen Bauvertrag, der eine — je nach Schwierigkeitsgrad des Gebirges —
flexible Vergltung des Tunnelvortriebs ermdglichte (Matrix). Den Feststellungen des
RH zufolge hatte der Auftragnehmer die finanziellen Vorteile des flexiblen Bauver-
trags in Anspruch genommen (siehe TZ 19, TZ 20).

Der RH wies darauf hin, dass der Anteil der Mehrkostenforderungen gegeniber der
Auftragssumme rd. 46 % betrug. Dieser Anteil der Leistungen kam nicht unter Wett-
bewerbsbedingungen zustande.

Zudem wies der RH auf den zur Zeit der Gebarungstberprifung bereits entstande-
nen externen Aufwand (rd. 1,50 Mio. EUR) fir die Abwehr der Mehrkostenforderun-
gen hin.
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Vergleich — Baulos 4.1

Die ASFINAG Bau Management GmbH fiihrte mit dem Auftragnehmer — aufgrund
von dessen Vorbehalten bei der Schlussrechnungspriifung — und der Ortlichen Bau-
aufsicht sowie der externen bauwirtschaftlichen Beratung der ASFINAG Gesprache
zur Spezifizierung und Bereinigung der noch offenen Forderungen von
rd. 13,64 Mio. EUR (siehe TZ 25).

Die ASFINAG Bau Management GmbH nahm zur Ermittlung des Vergleichsbetrags
Risikobewertungen zu einzelnen Mehrkostenforderungen vor und bertcksichtigte
auch mogliche Streitvermeidungskosten. Der Vergleichsbetrag belief sich letztend-
lich auf 4,90 Mio. EUR®2,

Die ASFINAG Bau Management GmbH beschloss am 11. November 2016 die
Annahme des Vergleichs, womit samtliche Forderungen des Auftragnehmers durch
Zahlung des Betrags verglichen und bereinigt wurden. Abzlglich der bereits mit der
Schlussrechnung geleisteten Zahlungen betrug der durch die ASFINAG Bau Manage-
ment GmbH noch zu verglitende Betrag rd. 3,25 Mio. EUR.

In diesem konkreten Fall hielt der RH die gewahlte Form des Vergleichs unter Berick-
sichtigung der Qualitdt der von der ASFINAG Bau Management GmbH erstellten
Risikobewertung flr zweckmaRig.

unter der Voraussetzung, dass bei einem noch anhangigen Gerichtsverfahren betreffend eine Mehrkosten-
forderung ewiges Ruhen des Verfahrens eintritt
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Schlussempfehlungen

37 Zusammenfassend empfahl der RH der ASFINAG Bau Management GmbH:

(1)

Es waren klnftig in der Terminplanung die Zeitraume fir Genehmigungspro-
zesse — vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus bereits realisierten Projek-
ten — realitdtsnahe festzulegen. (TZ 5)

Bauleistungen waren erst nach Vorliegen samtlicher behdérdlicher Genehmi-
gungen zu vergeben. Vergabeverfahren waren erst einzuleiten, wenn Geneh-
migungen mit den Behorden soweit abgestimmt sind, dass eine Vorlage des
Bescheids zeitlich gesichert ist, um Mehrkosten zu vermeiden. (TZ 5)

In den Ausschreibungen fiir geistige Dienstleistungen (z.B. Ortliche Bauauf-
sicht) waren Monatspauschalen mit geringerer Leistungsdichte (z.B. Verzoge-
rungen in Genehmigungsverfahren) vorzusehen. (TZ 5)

Bei Direktvergaben waren zur Starkung des Wettbewerbs Vergleichsangebote
einzuholen. (TZ 6)

Die Leistungsfristen fur die Erstellung von generellen Gutachten fir Grund-
einldsen waren anhand realistischer Rahmenbedingungen zu bemessen und
auf ihre Einhaltung ware zu achten. (TZ 6)

Es ware darauf zu achten, dass bei der Erstellung von Gutachten von externen
Sachverstandigen die Qualitatserfordernisse des Liegenschaftsbewertungs-
gesetzes einzuhalten sind. (TZ 6)

Mit dem Bau ware erst beim Vorliegen sdmtlicher Genehmigungen zu begin-
nen und bei Verzogerungen der Genehmigungs— oder Vergabeverfahren am
geplanten Baubeginn nicht festzuhalten, um mogliche Mehrkosten zu vermei-
den. (T2 7)

Fir die Genehmigungsverfahren ware ein realitdtsnaher Zeitraum einzupla-
nen, um kurzfristige Anderungen im Terminplan und im Bauablauf abzuwen-
den sowie flr die Entscheidungsfindung Vor— und Nachteile der geplanten
oder einer moglichen verzégerten Verkehrsfreigabe abzuwégen. (TZ 7)

Eine Aufgabenteilung fir die Kostenplanung — Erstellung der Kostenplanung
durch die Ortliche Bauaufsicht, Kontrolle durch die Abteilung Projektcontrol-
ling und Steuerung durch die Projektkoordination mit Eigenpersonal — wére
beizubehalten. Das unternehmensinterne Projektcontrolling und die Pro-
jektkoordination wéaren ausreichend mit Ressourcen auszustatten, um eine
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entsprechende Steuerung und Kontrolle der Kosten durchfiihren zu kénnen.
(T2 8)

Eine Begleitende Kontrolle ware als sekundare Kontrolleinrichtung bspw. fur
die Uberpriifung der Kostendokumentation und der Kostenkontrollberichte
sowie der Analyse und Bewertung der MaRnahmen zur Kostensteuerung zu
installieren; auf die Trennung zwischen primarer und sekundarer Kontrolle
ware zu achten. (TZ 8)

Die interne Projektkontrolle und die Projektkoordination wéaren fir die Durch-
fihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit Ressourcen auszustatten. (TZ 8)

Die Begleitende Kontrolle wére als Sekundarkontrolle mit der Uberpriifung
der Terminpldne und der Kontrolle der Terminkontrollberichte sowie der Ana-
lyse und Bewertung der Terminsteuerung zu beauftragen. (TZ 8)

Die Kosten— und Terminverfolgung ware im Zuge der Kosten— und Termin-
kontrolle mit ausreichend Ressourcen durch das Projektcontrolling —wenn
moglich mit eigenem Personal — durchzufthren. Die Informationen der Ver-
folgung bzw. des Soll-Ist—Vergleichs waren zu SteuerungsmalRnahmen mit
ausreichend Ressourcen durch die Projektkoordination —wenn mdglich mit
eigenem Personal — zu verarbeiten. Die Kontrolle der Kosten— und Termin-
verfolgung wére von der Sekundarkontrolle — Begleitenden Kontrolle — vor-
zunehmen. (TZ9)

Es ware stets eine Kostenverfolgung mit Abweichungen zwischen dem Budget
und den Plankosten zur Prognose vorzunehmen, wobei in der Prognose die
Auftrage und Zusatzauftrage, der Zahlungsstand, die Projektdanderungen und
vorliegenden Mehrkostenforderungen in einer Liste darzustellen wéaren, weil
Kostensteuerung nur funktioniert, wenn Informationen zum Plan gegeben
und Abweichungen dazu ersichtlich sind. (TZ 9)

Die Kostenverfolgung wére durch internes Personal wahrzunehmen und
Ubersichtlich in einem Bericht darzustellen. (TZ 9)

Eine Terminverfolgung ware mit einem Soll-Ist—Vergleich aller Termine in
den Terminpldnen — nicht nur in Generalablaufplanen — durchzufihren bzw.
einzufordern, aus der eindeutig hervorgeht, welche Ablaufe gegentber dem
Soll bzw. Vertragsterminplan verzogert sind, damit gegebenenfalls eine Spha-
renzuteilung bei Verzogerungen vorgenommen wird. (TZ 9)
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Es wadren Abweichungen —auch wenn diese nicht den kritischen Weg betref-
fen —anzufthren, weil dadurch moéglicherweise Zeitpuffer aufgebraucht wer-
den und bei weiteren Verzogerungen Auswirkungen auf die Fertigstellungs-
termine entstehen kénnen. (TZ 9)

Anhand des Soll-Ist—Vergleichs waren Griinde und Auswirkungen der Abwei-
chungen zu identifizieren, Auswirkungen auf den kritischen Weg und damit
mogliche Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin zu beschreiben und
bei Bedarf Vorschlage flr die Projektleitung aufzubereiten. (TZ 9)

Bei der Beauftragung der Mehrkostenforderungen waren die Begrifflichkei-
ten zur Abwicklung von Veranderungen des Leistungsumfangs zu vereinheit-
lichen bzw. sich an den ONORMEN und Leitfdden zu orientieren. Es wére eine
einheitliche Vorgehensweise bezlglich der Abrechnung von Mehrkosten-
forderungen — Unterscheidung der Abrechnung mit neuen Einheitspreisen
und der Abrechnung mit Positionen aus dem Leistungsverzeichnis aus dem
beauftragten Haupt—Leistungsverzeichnis — sowie eine klare Unterscheidung
zwischen Leistungsabweichungen und reinen Mengenanderungen nachvoll-
ziehbar darzustellen. (TZ 11)

Die Leistungsbilder der Konsulenten wéaren vor der Veroffentlichung auf
Vollstandigkeit und auf Abgrenzung des Leistungsspektrums zu den anderen
Auftragnehmern zu Uberprifen. (TZ 11)

Die Leistungsfristen mit den Konsulenten waren realistisch und unter der
Bedachtnahme, dass Leistungsfristen z.B. durch die Prifung von Mehrkosten-
forderungen der Auftragnehmer fir Bauleistungen sehr oft verlangert wer-
den, anzusetzen. Fir mogliche Verlangerungen von Leistungsfristen waren im
Leistungsverzeichnis Positionen fiir verlangerte Leistungserbringung vorzuse-
hen. (T2 11)

Kinftig waren Arbeiten nur mit Beauftragungen ausfiihren zu lassen und der
Ablauf der Beauftragung ware zu beschleunigen. (TZ 11)

Die Ablage im Dokumentenmanagementsystem ware gemall den internen
Vorgaben —z.B. Ablage vertragsrelevanter Unterlagen und deren Beschrif-
tung — vorzunehmen, weil die Dokumentenablage nur bei Vollstandigkeit
ihren vollen Nutzen entfalten kann. (TZ 11)

Es waren MaRRnahmen fiir ein koharentes, in sich stimmiges und nicht redun-
dantes Berichtssystem zu setzen, um die Ubersichtlichkeit und Nachvollzieh-
barkeit zu verbessern. (TZ 11)
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Die Projektkoordination und Projektkontrolle flr die Ausfihrung der Kernauf-
gaben waren ausreichend mit Ressourcen auszustatten. So waren die Aufga-
ben wie z.B. Anderungsmanagement, Risikomanagement, Kostensteuerung,
Prifung von Mehrkostenforderungen, Fortschreiben der Kostenverfolgung,
der Rahmenterminplanung und der Steuerungsterminplanung, Bewertung
von Kostenkontrolle und Kostenfeststellung sowie Terminunterlagen mit
Eigenpersonal auszuflihren, weil sonst wesentliche Steuerungs— und Kon-
trollfunktionen entfallen. (TZ 12)

Es ware kinftig darauf zu achten, dass bei der Angebotsprifung alle Berich-
tigungen berlcksichtigt und alle Positionen sachgerecht aufgeklart werden.
(TZ 16)

Im Schlussbrief getroffene Vereinbarungen waren bei der Abwicklung und
Abrechnung systematisch und konsequent umzusetzen. (TZ 17)

Bei der Vorgabe von Kalkulationsansadtzen ware den Bietern moglichst wenig
Potenzial fur nicht plausible Ansatze zu geben. (TZ 17)

Kinftig waren im Schlussrechnungsbericht aussagekréaftige Begriindungen zu
verfassen sowie alle definierten Positionen vollstandig aufzulisten. (TZ 18)

Kinftig ware die vom Bauvertrag gebotene Flexibilitdt fir die Abrechnung
des Tunnelvortriebs zu nutzen, um das Risiko von Mehrkosten einzudammen.
(TZ 19)

Kinftig waren die Moglichkeiten einer flexiblen Festlegung von Abschlagslan-
gen und des Stitzmitteleinsatzes gemald den Regelungen des Bauvertrags zu
nutzen, um in Wahrnehmung der Interessen des Auftraggebers den Mittel-
einsatz zu optimieren. (TZ 20)

Kinftig waren Dienstleistungsauftrage schriftlich zu beauftragen und bei
deren Abwicklung ware verstarkt auf die Qualitdt der Leistungserbringung zu
achten. Dabei ware der Fokus auf die Starkung der Vertragsposition gegen-
Uber Auftragnehmern zu legen. (TZ 20)

Im Sinne einer partnerschaftlichen Vorgangsweise und Wahrung der Inter-
essenslage als offentlicher Bauherr waren Zugestandnisse an Auftragnehmer
bereits bekannten Mehrkostenforderungen in Verhandlungen mit Auftrag-
nehmern gegenilberzustellen. Dabei waren der Abwehr von Mehrkostenfor-
derungen sowie der Einrdumung allfélliger Zugestandnisse ein angemessener
Stellenwert einzurdumen. (TZ 21)
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Bereits in der Planung ware auf eine wirtschaftliche und zweckmaRige Aus-
fihrungsart zu achten sowie diese der Ausschreibung zugrunde zu legen,
damit die Preisbildung dem Wettbewerb unterliegt. (TZ 22)

Im Fall der generellen Kenntnis Uber die Heterogenitdt des Baugrunds waren
zusatzliche Bodenuntersuchungen vorzusehen und besonderes Augenmerk
auf die Uberfiihrung der Erkenntnisse der (geologischen) Voruntersuchungen
in die Ausschreibung zu legen, um durch den groReren Informationsgehalt
die Qualitat der Ausschreibung zu erhdhen. (TZ 22)

Die Vertrage der Konsulenten waren regelmaRig auf die darin festgelegten
Schnittstellen hin (eindeutige Beschreibung, Abgrenzung etc.) zu Uberpri-
fen, zu evaluieren und festgestellte vertragliche Unklarheiten zu beseitigen.
(T2 22)

Das Problembewusstsein ware bei allen Projektbeteiligten durch entspre-
chende MaRRnahmen (umfassende Information) zu scharfen, um so die aufge-
zeigten Méangel beim Umgang mit (gefahrlichen) Abfallen kinftig zu vermei-
den. (T2 23)

Kinftig waren Bietersturzberechnungen auch nach der Angebotsprifung
durchzufthren, um damit eine erhohte Sensibilitdt der Projektsteuerung zu
erreichen und entsprechende MaRnahmen setzen zu kénnen. (TZ 26)

Die Leistungen beauftragter Positionen waren auch Uber diese abzurechnen
und die Einheiten nicht — Gber allfdllige Zwischenberechnungen in AufmaR-
blattern hinausgehend — zwischen Hauptauftrag und Abrechnung zu wech-
seln. Uberdies wiren neue — aus Zusatzauftragen entstandene — Positionen
ausschlieRlich Gber deutlich erkennbare eigene Hauptgruppen abzurechnen
und nicht vermischt mit Positionen des Hauptauftrags in daflr vorgesehenen
Hauptgruppen. (TZ 27)

Bei der Gestaltung und Umsetzung des Bauvertrags ware auf moglichst ein-
deutige Regelungen fir die Herleitung von Leistungen und Preisen zu achten.
Fir deren konsequente Einhaltung durch alle Vertragspartner ware Sorge zu
tragen, damit Leistungsreduktionen zu Kostenminderungen fihren. (TZ 29)

Bei der Abwicklung der Priifung von Mehrkostenforderungen ware verstarkt
auf die Qualitat der Ergebnisse der Auftragnehmer zu achten und sich bei
mangelhafter Leistungserbringung an den Auftragnehmern schadlos zu hal-
ten. (TZ 29)
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Bei der Prifung und Beauftragung von Mehrkostenforderungen ware ver-
starkt darauf zu achten, dass alle gebarungsrelevanten Anderungen in die
Fortschreibung der Hauptauftragssumme einflieRen und die schriftliche
Beauftragung durchgangig im vorgesehenen Genehmigungsweg eingehalten
wird. (TZ 29)

Kinftig ware auf eine deutliche Verkirzung der Prifdauer der Mehrkosten-
forderungen zu achten. (TZ 29)

Die Bearbeitung von Mehrkostenforderungen ware auf die Forderungsinhalte
des Auftragnehmers zu beschranken. Im Sinne der Transparenz waren allfal-
lige weitere Forderungen des Auftragnehmers getrennt auf Basis der von ihm
vorgelegten Unterlagen zu behandeln. (TZ 30)

Kinftig ware verstarkt auf eine transparente und formal korrekte Abwicklung
von Mehrkostenforderungen zu achten. (TZ 30)

In den Vertrdgen der Konsulenten (vor allem Planer) wéaren klare Regelungen
zu Schnittstellen, Koordination, Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten zu
treffen, um sich kinftig gegebenenfalls an dem jeweiligen Verantwortlichen
schadlos halten zu kénnen. (TZ 31)

Samtliche Projektmanagementleistungen (Projektleitung und Projektsteue-
rung) waren moglichst mit eigenem Personal wahrzunehmen und entspre-
chendes internes Know—how ware sicherzustellen. (TZ 31)

Kinftig wére darauf zu achten, dass bei der Entsorgung von Baurestmassen
entsprechende Malnahmen zur ausfihrlichen Dokumentation getroffen
werden und eindeutig nachvollziehbar ist, wo diese Massen angetroffen und
wie und in welchem Ausmal diese entsorgt wurden. (TZ 32)

Es wédre auf eine einheitliche Nummerierung der Hauptgruppen bei der
Abrechnung von Zusatzpositionen zu achten. (TZ 33)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Juni 2019
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang
Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager

Anmerkung: Im Amt befindliche Entscheidungstrdagerinnen und Entscheidungstra-
ger in Fettdruck

ASFINAG Bau Management GmbH

Aufsichtsrat

Vorsitz
Mag. Andreas J. Lechner (3. Mai 2005 bis 6. Méarz 2007%)
Dipl.—Ing. Alois Sched| (1. Mérz 2009 bis 13. September 2017)
Mag.a Karin Zipperer, MBA (13. September 2017 bis 31. Janner 2019)
Dipl.—Ing. Alois Sched| (1. Februar 2019 bis 20. Méarz 2019)
Mag. Hartwig Hufnagl (seit 20. Mérz 2019)

Stellvertretung

Dipl.—Ing. Franz Lickler (3. Mai 2005 bis 15. Februar 2007)
Dr. Klaus Schierhackl (11. Marz 2009 bis 31. Janner 2019)
Dipl.-Ing. Alois SchedI (seit 20. Mérz 2019)
Geschaftsfihrung
Dipl.—Ing. Alois Sched] (26. November 2004 bis 29. Februar 2008)
Dipl.—Ing. Gernot Brandtner (1. Marz 2008 bis 28. Februar 2018)
Dipl.—Ing. Alexander Walcher (seit 1. Méarz 2008)
Dipl.-Ing. Andreas Fromm (seit seit 1. Marz 2018)

1 Mit Gesellschafterbeschluss vom 6. Mérz 2007 wurde der Aufsichtsrat aufgeldst und ein Beirat eingerichtet.

Mit notariellem Protokoll der auRerordentlichen Generalversammlung vom 11. Mé&rz 2009 wurde der Beirat
wieder aufgelost und die Einrichtung eines Aufsichtsrats beschlossen.

112

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



111-42 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument 115von 116

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



116 von 116 111-42 der Beilagen XXV 1I. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 111-294 der Beilagen XXV1.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 10-22T11: 05: 14+02: 00

(K OST.
SR
<§ e
& 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Priufung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent.gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektroni sch besiegelt.




	TZ_4
	TZ_6_1
	_Ref1454685
	TZ_6_2
	_Ref1456950
	TZ_6_3
	TZ_6_4
	TZ_7_1
	_Ref1454711
	_Ref515435771
	TZ_17_2
	_Ref1457201
	TZ_17_3
	TZ_18_1
	_Ref1455694
	TZ_18_2
	TZ_18_3
	TZ_19_1
	_Ref1455747
	_Ref515446661
	_GoBack
	TZ_19_2
	_Ref1457243
	TZ_19_3
	TZ_19_4
	TZ_20_1
	_Ref1455768
	TZ_20_2
	_Ref1457262
	TZ_20_3
	TZ_20_4
	TZ_21_1
	_Ref1454877
	TZ_21_2
	_Ref1457288
	TZ_21_3
	TZ_21_4
	TZ_22_1
	_Ref1455799
	TZ_22_3
	TZ_23_1
	_Ref1454911
	TZ_23_2
	_Ref1457344
	TZ_23_3
	TZ_24_1
	TZ_24_2
	TZ_25_1
	_Ref1456873
	TZ_26_1
	_Ref1455864
	TZ_26_2
	_Ref1457362
	TZ_26_3
	TZ_27_1
	_Ref1455890
	TZ_27_2
	_Ref1457377
	TZ_27_3
	TZ_27_4
	TZ_28_1
	TZ_28_2
	TZ_29_1
	_Ref1455921
	TZ_29_2
	_Ref1457421
	TZ_29_3
	TZ_29_4
	TZ_30_1
	_Ref1455955
	TZ_30_2
	_Ref1457456
	TZ_30_3
	TZ_30_4
	TZ_31_1
	_Ref1454937
	TZ_31_2
	_Ref1457481
	TZ_31_3
	TZ_32_1
	_Ref1455973
	TZ_32_2
	_Ref1457517
	TZ_32_3
	TZ_33_1
	_Ref1456022
	_Ref515459984
	TZ_35_2
	TZ_39_2
	TZ_36_1
	_Ref1454854
	TZ_37
	_Ref1454987
	37
	TZ 36
	36
	TZ 35
	35
	TZ 34
	34
	33.4
	33.3
	TZ 33
	33
	32.3
	TZ 32
	32
	31.3
	TZ 31
	31
	30.4
	30.3
	TZ 30
	30
	29.4
	29.3
	TZ 29
	29
	TZ 28
	28
	27.4
	27.3
	TZ 27
	27
	26.3
	TZ 26
	26
	TZ 25
	25
	TZ 24
	24
	23.3
	TZ 23
	23
	22.3
	TZ 22
	22
	21.4
	21.3
	TZ 21
	21
	20.4
	20.3
	TZ 20
	20
	19.4
	19.3
	TZ 19
	19
	18.3
	TZ 18
	18
	17.3
	TZ 17
	17
	16.3
	TZ 16
	16
	TZ 15
	15
	14
	13
	12.3
	TZ 12
	12
	11.3
	TZ 11
	11
	TZ 10
	10
	9.3
	TZ 9
	9
	8.3
	TZ 8
	8
	7.4
	7.3
	TZ 7
	7
	6.4
	6.3
	TZ 6
	6
	5.4
	5.3
	5
	4
	3
	2
	1
	Abkürzungsverzeichnis
	Glossar
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und –gegenstand
	Chronologie
	Projektbeschreibung
	Projektorganisation
	Grundstücksbereitstellungen und Genehmigungsverfahren
	Behördenverfahren
	Grundstücksbereitstellung

	Kosten und Termine
	Kosten– und Terminentwicklung
	Kosten– und Terminplanung
	Kosten– und Terminverfolgung
	Auftragsvergaben

	Auftragsabwicklung
	Wahrnehmung der Bauherrnfunktion
	Ausgewählte Bauleistungen
	Gesamteinschätzung der Projektabwicklung
	Ausschreibung und Vergabe
	Bauabwicklung und –abrechnung
	Mehrkostenforderungen

	Schlussempfehlungen
	Anhang	
	Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

	Abbildung 1:	Lageplan der S 10 – Mühlviertler Schnellstraße
	Abbildung 2:	Projektorganisation
	Abbildung 3: 	Erwartete Gesamtkosten 2007 bis 2017
	Abbildung 4: 	Gebirgsverhaltenstypen im Soll–Ist–Vergleich
	Abbildung 5:	Fotos der Gebäude
	Abbildung 6:	Verunreinigtes Erdreich im Baulos 4.1
	Tabelle 1:	Chronologie
	Tabelle 2: 	Verzögerungen durch Genehmigungen und resultierende Mehrkosten
	Tabelle 3:	Aufbau der Kostenplanung
	Tabelle 4:	Vergleich der Zeiträume der Hauptbaulose von Baubeginn bis zur Verkehrsfreigabe
	Tabelle 5:	Projektbeteiligte und Aufgaben Kosten– und Terminplanung
	Tabelle 6:	Projektbeteiligte und Aufgaben Kosten– und Terminverfolgung
	Tabelle 7:	Aufträge Hauptbaulose
	Tabelle 8:	Dienstleistungsaufträge mit hohem Mehrkostenanteil
	Tabelle 9:	Überprüfte Dienstleistungsaufträge
	Tabelle 10:	Kenndaten der überprüften Baulose 2.1 und 4.1
	Tabelle 11: 	Projektabwicklung 
	Tabelle 12:	Reihung der drei besten Bieter – Baulos 2.1
	Tabelle 13:	Reihung der drei besten Bieter – Baulos 4.1
	Tabelle 14:	Abrechnungsentwicklung der Vortriebsklassen für die Kalotte
	Tabelle 15:	Mengenänderungen bei Abtrags– bzw. Verfuhrpositionen im Baulos 4.1
	Tabelle 16: 	Lage der Felslinie in zwei ausgewählten Bereichen des Bauloses 4.1
	Tabelle 17:	Differenzen bei zwei Mehrkostenforderungen
	Tabelle 18:	Termine Baulos 2.1

		2019-10-22T11:05:14+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




